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Vorwort
Geschäftsordnung für Schulen – so wird die Allgemeine Dienstord-
nung (ADO) oft genannt. Nach 20 Jahren war es überfällig, die im 
wesentlichen aus dem Jahr 1992 stammende ADO gründlich zu 
überarbeiten. Im Juli 2012 wurde die ‚neue Allgemeine Dienstord-
nung’ dann im Amtsblatt veröffentlicht.
Bezüge zu Rechtsquellen mussten zum Teil seit langem überarbei-

tet, neue schulpolitische Weichenstellungen berücksichtigt werden. Beispiele gefällig?
•	 Das	Beamtenstatusgesetz	ergänzt	das	Landesbeamtengesetz	und	ersetzt	es	in	Teilen.
•	 Der	TV-L	ersetzt	den	BAT.
•	 Standardsicherung	und	Qualitätskontrolle	wurden	anders	definiert.
•	 	Die	Rolle	und	die	Aufgaben	von	Schulleiterinnen	und	Schulleitern	wurden	modifi-

ziert.
•	 Anforderungen	an	Lehrerinnen	und	Lehrer	wurden	neu	gefasst	und	erweitert.
•	 	Die	Zusammenarbeit	mit	außerschulischen	Partner	erhielt	–	nicht	zuletzt	durch	den	

Ganztag – ein deutlich anderes Gewicht.
Da die ADO wichtige Arbeitsgrundlage für die schulischen Akteure ist, hat die Veröf-
fentlichung einer ADO-Broschüre der GEW Tradition. Dies gilt um so mehr nach der 
Neufassung 2012. 
Natürlich hätten wir uns eine andere, bessere Allgemeine Dienstordnung gewünscht. 
Personalräte der GEW haben im Beteiligungsverfahren Einfluss genommen, der die 
ersten Entwürfe deutlich verbessert hat. Dennoch vermissen wir weiterhin z.B. klarere 
Festlegungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz oder hätten uns (noch) bessere Vor-
gaben zur Fortbildung gewünscht. Am Beispiel der Fortbildung sind allerdings zugleich 
die Grenzen benannt: Aufgabe der ADO ist es nicht, eigenständige Regelungen zu for-
mulieren. Sie fasst zusammen, was anderswo geregelt ist. Es bleibt folglich Aufgabe der 
GEW, im Schulgesetz eine Regelung zu erreichen, die erforderliche und gewünschte 
Fortbildungsinitiativen möglich macht und die Entscheidungskompetenz von Lehre-
rinnen und Lehrern stärkt.

Dorothea Schäfer

Vorsitzende der GEW NRW
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1.  Lesehilfe

Mehr als 30 Jahre stand im Schulverwaltungsgesetz des Jahres 1958 die Aufforderung 
an das Ministerium „zur Ausführung dieses Gesetzes und des Schulmitwirkungsgesetzes 
eine Dienstanweisung für Schulleiter und Lehrer“ zu erlassen. Bis zum Jahr 1992 wurde 
diese Vorgabe nicht umgesetzt.
Seit 1992 galt dann – fast unverändert – die ‚Allgemeine Dienstordnung für Lehre-
rinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen’ und 
trotzte rechtlichen, schulpolitischen und pädagogischen Neuerungen.
2005 löste das erste einheitliche Schulgesetz für Nordrhein-Westfalen sieben einzelne 
(Schul-) Gesetze ab und fasste sie zusammen. Seitdem steht die Ermächtigung zum 
Erlass einer solchen Dienstordnung in § 128 SchulG: „Die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das Ministerium. Dazu gehört 
insbesondere eine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen 
und Schulleiter.“
2012 wurde nun – nach Änderungen im Detail – die erste systematische Überarbeitung 
der 20 Jahre alten Dienstordnung vorgenommen. Diese Überarbeitung war überfällig.
Wesentliche Aufgabe der Allgemeinen Dienstordnung – als Verwaltungsvorschrift - ist 
die Zusammenfassung und Konkretisierung allgemeiner (Rechts-) Vorschriften bzw. 
der Rechte und Pflichten der schulischen Akteure. Dies bezieht schulrechtliche und 
dienstrechtliche Regelungen ein. Ihre Aufgabe ist es nicht, eigenständige Regelungen 
zu formulieren; die Vorschrift kann gesetzliche Regelungen nicht ersetzen oder ihnen 
gar vorgehen.
Vor diesem Hintergrund wird der Allgemeinen Dienstordnung oft die Funktion einer 
‚innerdienstlichen Geschäftsordnung’ zugeschrieben (vgl. Schulrechtshandbuch Nordr-
hein-Westfalen; Jülich, van den Hövel, Packwitz). Eine treffende Beschreibung, wenn 
bedacht wird, dass diese Geschäftsordnung natürlich deutlich mehr als Verfahrensfragen 
regelt (vgl. zur Abgrenzung Empfehlung einer Geschäftsordnung für die Schulmitwir-
kungsgremien – BASS 17 – 02 Nr. 1).
Die Gliederung der Allgemeinen Dienstordnung lautet:
•	 Erster	Teil:	Allgemeines
•	 Zweiter	Teil:	Lehrerinnen	und	Lehrer
•	 Dritter	Teil:	Schulleitung
•	 Vierter	Teil:	Lehrerinnen	und	Lehrer	mit	besonderen	Funktionen
Die	Allgemeine	Dienstordnung	findet	unmittelbar	 ausschließlich	Anwendung	an	öf-
fentlichen Schulen. Schulen in ‚freier Trägerschaft’ (Elfter Teil des Schulgesetzes) kön-
nen sie aufgrund einer entsprechenden Entscheidung des jeweiligen Schulträgers – ggfs. 
modifiziert	–	übernehmen.	
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1.1  Aktualisierung nach 20 Jahren

Eine Rechtsvorschrift mit dem Charakter einer innerdienstlichen Geschäftsordnung  
hat erhebliche Relevanz für das tägliche schulische Handeln und sollte von Leserinnen 
und Lesern zu verstehen sein. Auch von jenen, die sich nicht täglich mit ‚Recht und 
Gesetz’ beruflich befassen und daher hin und wieder eine Rechtsänderung nicht oder 
nur verspätet zur Kenntnis nehmen. Für Leserinnen und Leser der Allgemeinen Dienst-
ordnung kam in den vergangenen Jahren erschwerend hinzu, dass Verweise auf Rechts-
vorschriften enthalten waren, die zwischenzeitlich von anderen Vorschriften abgelöst 
worden waren.
Ein Beispiel: In § 3 werden ‚Allgemeine Rechte und Pflichten’ durch Bezug zu allge-
meinen	Regelungen	des	Beamtenrechts	definiert.	In	der	alten	Fassung	der	ADO	wurde	
hier der Bezug zum Landesbeamtengesetz hergestellt. Zwischenzeitlich ist  an dieser 
Stelle der Bezug zum Beamtenstatusgesetz zwingend. Dieses Gesetz löste 2009 nach der 
Föderalismusreform das Beamtenrechtsrahmengesetz ab und ‚lockerte’ die Vorgaben der 
Bundesgesetzgebung für die Bundesländer.Aufgrund neuer Rechtsvorschriften sind nun 
die folgenden neuen Bezüge von Bedeutung:
•	 	Gesetz	zur	Regelung	des	Statusrechts	der	Beamtinnen	und	Beamten	in	den	Ländern	

(Beamtenstatusgesetz - BeamtStG)
•	 Schulgesetz	für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	(Schulgesetz	NRW	–	SchulG)
•	 	Gesetz	zur	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	für	das	Land	Nordrhein-West-

falen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) – neu ab 1999
•	 	Sozialgesetzbuch	(SGB)	Neuntes	Buch	(IX)	-	Rehabilitation	und	Teilhabe	behinder-

ter Menschen – statt Schwerbehindertengesetz (SchwbG)
•	 	Tarifvertrag	für	den	öffentlichen	Dienst	der	Länder	(TV-L)	–	statt	Bundes-Ange-

stelltentarifvertrag (BAT)

1.2  Neue Akzentsetzungen

Eine grundlegende und systematische Überarbeitung der ADO war 2012 zwingend, da 
eine Allgemeine Dienstordnung aus dem Jahr 1992 vor dem Hintergrund der schul-
politischen Vorgaben der (späten) 80er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben ist, die 
heute z.T. obsolet sind.
1.  Sie ist damit vor dem sog. PISA-Schock und der sog. ‚empirischen Wende’ bzw. vor 

dem Paradigmenwechsel mit der Einführung der sog. Outputsteuerung’ geschrie-
ben.

2.	 	Standardsicherung	und	Qualitätsentwicklung	werden	heute	anders	definiert.	„Mit	
zunehmender Eigenverantwortlichkeit haben Schulen in NRW größere Freiräume 
erhalten, um Unterricht und Schule zu gestalten. Dabei sind sie verpflichtet, die 
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bundesweit vorgegebenen Bildungsstandards sowie die (darauf basierenden) landes-
spezifischen	 kompetenzorientierten	Kernlehrpläne	 umzusetzen	 und	Rechenschaft	
darüber abzulegen, ob und in welchem Umfang es ihnen gelingt, diese Standards zu 
erfüllen. Unter anderem geschieht dies im Rahmen von Lernstandserhebungen bzw. 
Vergleichsarbeiten sowie von zentralen Prüfungen zur Vergabe von Abschlüssen und 
Berechtigungen.“ (Bildungsportal NRW – Standardsicherung).

3.  Eine Allgemeine Dienstordnung aus dem Jahr 1992 entspricht nicht der zwischen-
zeitlich politisch gewollten Übertragung von Entscheidungskompetenzen auf die 
einzelne Schule im Sinne der selbstständigen oder der eigenverantwortlichen Schule 
mit der dabei von Politik und Administration für erforderlich erachteten Stärkung 
der Rolle von Schulleiterinnen und Schulleitern und der Übertragung von Dienst-
vorgesetztenaufgaben auf Schulleiterinnen und Schulleiter.

4.  Die Aufgaben für Lehrerinnen und Lehrer werden heute anders beschrieben. Ände-
rungen im Lehrerausbildungs- und im Schulgesetz werden nun nachvollzogen bzw. 
übernommen.	Die	Tätigkeit	wird	allgemein	‚breiter’	definiert,	die	innerschulische	
Kooperation und die Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern werden stär-
ker betont und verpflichtend. Zudem wird  die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern 
bei	Standardsicherung	und	Qualitätsentwicklung	hervorgehoben.

5.  Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern wird grundsätzlich gestärkt und in einem 
eigenen Paragrafen in der ADO geregelt (§ 11 ‚Fortbildung’). Hier wird allerdings 
besonders schmerzlich klar, dass der gesetzliche Rahmen die Bestimmungsgröße ist. 
Restriktive und letztlich hemmende Vorgaben im Schulgesetz werden zitiert bzw. 
inhaltsgleich übernommen.

6.  Durch das Schulgesetz der CDU / FDP-Landesregierung aus dem Jahr 2006 wurde 
die ‚Individuelle Förderung’ in Ergänzung des Bildung- und Erziehungsauftrags der 
Schulen prominent in § 1 des Schulgesetzes verankert. Für die konservativ-liberale 
Landesregierung war diese Festlegung politisch opportun aufgrund ihrer Betonung 
des	vorgeblich	begabungsgerecht	gegliederten	Schulwesens.	Nun	findet	diese	-	in-
zwischen von allen Parteien ‚übernommene’ Vorgabe – Eingang in die ADO und ist 
eigenständig in § 8 ‚Individuelle Förderung’ geregelt.

7.  Schule muss inzwischen neuen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden. 
Vor allem beim Stichwort ‚Ganztag’ wird klar, dass heute eine andere Schulorga-
nisation erforderlich ist. Folgerichtig, dass die Kooperation mit außerschulischen 
Partnern nun betont wird und Regelungen u.a. in § 4 ‚Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern’ aufenommen werden.

8.  Neue gesellschaftliche Anforderungen ‚an die Schule’, an Lehrerinnen und Lehrer 
und an Schulleiterinnen und Schulleiter werden auch dort deutlich, wo die Schutz-
funktion der Schule und ihre Erziehungsaufgabe stärker betont werden (Schutz vor 
Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch). Schulgesetzliche Vor-
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gaben werden nun umgesetzt (vgl. § 29 ‚Besondere Vorkommnisse’). Hier werden 
inzwischen erfolgte Erlassregelungen ( BASS 18 – 03 Nr. 1) einbezogen.

1.3 Hinweise im Detail

Grundlage unserer ‚Hinweise im Detail’ ist die Reihung der Paragrafen in der Allgemei-
nen Dienstordnung.

§ 1 Aufgabe der Dienstordnung

Dieser Paragraf in der ADO ist unverändert. In Absatz 2 ist die Formulierung ‚inner-
dienstliche Geschäftsordnung’ enthalten, die den Charakter der Allgemeinen Dienst-
ordnung treffend beschreibt. Hier wird noch einmal deutlich, dass die ADO keine 
‚eigenständigen’ Regelungen enthält sondern im wesentlichen eine Zusammenfassung 
bestehender Rechtsvorschriften darstellt. Zudem ist dem Paragrafen das ‚Leitbild’ der 
innerschulischen Kooperation zu entnehmen: Die ADO geht von einem kollegialen 
und vertrauensvollen Zusammenwirken aller Beteiligten aus. „Innerschulische Kon-
flikte sind zunächst mit dem Ziel der Verständigung unter den Beteiligten zu erörtern.“

§ 2 Geltungsbereich

Die ADO gilt – so wird hier geregelt – für Lehrerinnen und Lehrer, die an einer (öffent-
lichen) Schule in eigener Verantwortung Unterricht erteilen (§ 57 Absatz 1 SchulG). 
Dort ist folgende Definition zu finden: „Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, 
beraten, beurteilen, beaufsichtigen und betreuen Schülerinnen und Schüler in eigener 
Verantwortung im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsziele (§ 2), der geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden 
und der Konferenzbeschlüsse; sie fördern alle Schülerinnen und Schüler umfassend.“

§ 3 Allgemeine Rechte und Pflichten

Die Bezüge zu Rechtsnormen wurden umfassend aktualisiert; inhaltlich ist dieser Para-
graf der ADO unverändert. Dem Absatz 4 ist die Gleichstellung der tarifbeschäftigten 
Lehrerinnen und Lehrer mit den beamteten Lehrerinnen und Lehrern hinsichtlich der 
‚Rechte und Pflichten’ als Lehrerinnen und Lehrer zu entnehmen. Damit werden ‚sta-
tusbedingte Unterschiede’ selbstverständlich nicht außer Kraft gesetzt. Absatz 5 ist zu 
entnehmen, dass (alle) Lehrerinnen und Lehrer das Recht haben, sich in der Schule über 
die für sie maßgebenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu informieren. Geson-
dert erwähnt werden das Amtsblatt und die sog. BASS.
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§ 4 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern

Hier wird eine neue Regelung in die Allgemeine Dienstordnung übernommen. Für die 
schulische Praxis ist der Ganztags-Grundlagenerlass (siehe Anhang) Rechtsgrundlage 
und Erläuterungshilfe für diese Passage. 
Dienstrechtlich relevant werden hier letztlich keine neuen Aufgaben für Lehrerinnen 
und	Lehrer	definiert.	Die	Hinweise	zu	Fortbildungen	haben	appellativen	Charakter,	die	
Hinzuziehung zur Planung des Unterrichts ist eine Kannvorschrift.

§ 5 Pädagogische Freiheit und Verantwortung

Die Verknüpfung von pädagogischer Freiheit und Verantwortung für das eigene Leh-
rerhandeln ist nicht neu und selbstverständlich. Die Passage in der ADO entspricht der 
bisherigen Fassung.

§ 6 Unterrichtsplanung

Neu aufgenommen wird der Verweis auf die ‚in Verbindung mit dem Schulprogramm 
entwickelten schuleigenen Lehrpläne’. Die schulinternen Festlegungen erhalten also im 
Sinne der Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen größere Bedeutung. Die Funk-
tion des Schulprogramms wird (wieder) gestärkt.

§ 8 Individuelle Förderung

Lehrerinnen und Lehrer fördern jede Schülerin und jeden Schüler umfassend und indi-
viduell. Dies ist eine verpflichtende Setzung, keine Soll-, keine Kannvorschrift: Professi-
oneller	Umgang	mit	Heterogenität	(vgl.	Definition	in	§	8	Abs.	2)	wird	gesetzt.
Angesichts der Rahmenbedingungen schulischer Arbeit, der grundlegenden Mängel im 
Fortbildungssystem und der fehlenden systemischen Unterstützung für Schulen ein ho-
her Anspruch.

§ 9 Information und Beratung

Die Auflistung der Stellen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer zusammenarbeiten sol-
len wurde aktualisiert. Leitend war die Stärkung des Erziehungsauftrags der Schulen 
(vgl. Schulgesetzänderung von 2006; s.o.).
Nicht erwähnt bzw. nicht vollständig zitiert wird die schulgesetzliche Regelung zu 
Sprechtagen (§ 44 Abs. 4). Sie lautet: „Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern 
außerhalb des Unterrichts. Elternsprechtage werden nicht während der Unterrichtszeit 
am Vormittag durchgeführt“ (vgl. Ausführungen zu § 23).
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§ 10 Weitere Aufgaben

Die Allgemeine Dienstordnung legt hier fest, dass Lehrerinnen und Lehrer keine Ein-
zelkämpferinnen und Einzelkämpfer sind. Im neuen Abs. 4 wird die Pflicht zur Abstim-
mung und die Pflicht zur Zusammenarbeit normiert. Besonders betont wird zudem ihre 
Mitwirkung	an	der	Qualitätsentwicklung	und	Qualitätssicherung.
Wir fügen in diesem Zusammenhang – als Beispiel für ein Feld verpflichtender Zusam-
menarbeit – den sog. Hausaufgabenerlass bei.

§ 11 Fortbildung

Die Fortbildung erhält auch in der ADO deutlich größeres Gewicht. Zuvor war die 
Fortbildung ‚weitere Aufgabe’ (ADO 1992 § 9 Abs. 4), nun ist sie in einem eigenen Pa-
ragrafen geregelt. Fatal ist, dass die restriktiven Regelungen des Schulgesetzes übernom-
men werden mussten. Inhaltsgleich ist nun im Schulgesetz und in der ADO geregelt: 
“Die Genehmigung von Fortbildung während der Unterrichtszeit setzt in der Regel vo-
raus, dass eine Vertretung gesichert ist oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt 
oder Unterrichtsausfall auf andere Weise vermieden wird.“
Die Neuregelung, dass nun zwei ‚Pädagogische Tage’ möglich sind, ist ausdrücklich zu 
begrüßen. Sie ist vorteilhaft und sinnvoll für die Schulentwicklung. Hinsichtlich des 
Verhältnisses von eigenverantwortlicher Schule und Schulaufsicht ist der Verweis von 
Interesse, dass ein  Pädagogischer Tag ‚thematisch-inhaltlich in enger Abstimmung und 
im Einvernehmen mit der zuständigen schulfachlichen Aufsicht zu gestalten’ ist.
In Absatz 1 Satz 2 erfolgt (erneut) der Bezug zum Schulprogramm (vgl. Ausführung zu 
§ 6 Unterrichtsplanung).
Fortbildung ist (auch) Leitungsaufgabe. Hinsichtlich der Personalauswahl bei der Lehr-
erfortbildung als Aufgabe für Schulleiterinnen und Schulleiter und der Mitwirkung des 
Lehrerrates dabei (hier gem. § 69 Abs. 2 SchulG) wird die schulgesetzliche Regelung 
übernommen.

§ 12 Unterrichtseinsatz, außerunterrichtliche Angebote

Zwei Regelungen in diesem neu formulierten Paragrafen sind positiv zu bewerten und 
stärken die Rechte der Lehrerinnen und Lehrer.
Es erfolgt – erstens- die Klarstellung, dass der Einsatz in außerunterrichtlichen Angebo-
ten unter dem Vorbehalt steht, dass an der jeweiligen Schule dafür vom Land zusätzliche 
Lehrerstellen zur Verfügung gestellt wurden.
Es erfolgt – zweitens – die Klarstellung, dass dem ‚Direktionsrecht’ Unterrichtsver-
teilung Grenzen gesetzt sind. Selbstverständlich erscheint der Hinweis auf die Gestal-
tungsrechte der Lehrerkonferenz. Positiv hervorzuheben ist der Hinweis, dass Einsatz-
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wünsche von Lehrerinnen und Lehrern sowie ‚behinderungs- oder krankheitsbedingte 
Erfordernisse’ angemessen zu berücksichtigen sind.

§ 13 Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, Mehrarbeit

An dieser Stelle ist der erneute Hinweis besonders wichtig, dass die ADO keine eigenen 
Regelungen trifft sondern im Sinne einer Verwaltungsvorschrift eine Zusammenfassung 
und Konkretisierung darstellt. Rechtsvorschriften zu Arbeitszeit und Mehrarbeit sind 
anzuwenden; hinsichtlich der Regelungen in Abs. 4 ist der sog. Mehrarbeitserlass rele-
vant, den wir in der Anlage in Auszügen beifügen.
Positiv	ist	zu	bewerten,	dass	nunmehr	eine	Definition	der	‚allgemeinen	Unterrichtszeit’	
vorgenommen wird. Dies ist die Zeit, ‚in der die ganz überwiegende Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler unterrichtet werden’. Für die Frage, wann außerunterrichtliche Ver-
anstaltungen	angesetzt	werden	und	wie	etwa	‚Hitzefrei’	zu	regeln	ist,	ist	diese	Definition	
von erheblicher Bedeutung.

§ 14 Urlaub

Nicht überraschend bleibt es dabei: Schulferein sind kein Urlaub für Lehrerinnen und 
Lehrer. Sie nehmen ihren Urlaub in der Ferienzeit. Angesichts der ausufernden Bean-
spruchung von Lehrerinnen und Lehrern in den Ferien erfuhr der Paragraf  bei der 
Überarbeitung allerdings eine sinnvolle Ergänzung. Es wird nunmehr festgelegt, dass 
Einsatz in den Ferien ‚in der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn’ unter dem Vorbehalt 
der ‚frühzeitigen Ankündigung steht’. Gesondert erwähnt werden hier auch Nachprü-
fungen.

§ 16 Beschwerden, Eingaben

Das Landesgleichstellungsgesetz wird nachvollzogen. Der Verweis auf § 20 LGG ist 
hilfreich und konfliktvermeidend. Die Formulierung lautet dort: „Die Beschäftigten 
können sich unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungsbeauftragte, darüber 
hinaus an die Gleichstellungsbeauftragten der übergeordneten Dienststellen oder an die 
für Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde wenden.“

§ 17 Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer

Die Allgemeine Dienstordnung vollzieht nun endlich nach, was Bezirksregierungen zu-
vor bereits geregelt hatten. Nunmehr ist die Verpflichtung teilzeitbeschäftigter Lehre-
rinnen und Lehrer zur ungekürzten Teilnahme an Konferenz zum Regelfall erklärt von 
dem Ausnahmen möglich sind - ein mögliches Thema für eine schulische Teilzeitverein-
barung bzw. eine Dienstvereinbarung.
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§ 18 Klassenlehrerin, Klassenlehrer

Wir verweisen auf die Ausführungen zu § 10 ‚weitere Aufgaben’ und die Pflicht zur Ko-
operation. Hier sind u.a. die Aufgaben der Klassenlehrerin, des Klassenlehrers in diesem 
Zusammenhang beschrieben.

§ 20 Allgemeine Leitungsaufgaben

Die Stärkung der Rolle von Schulleiterinnen und Schulleitern ist politisch gewollt, nun 
wird in der Allgemeinen Dienstordnung die zuvor bereits erfolgte gesetzliche Neurege-
lung im § 59 des Schulgesetzes übernommen. Eine eigenständige Regelung erfolgt hier 
selbstverständlich nicht, die beiden Rechtsquellen werden ‚passend gemacht’.

§ 21 Schulleiterin oder Schulleiter als Vorgesetzte

Die GEW hatte angeregt, einen gesonderten Paragrafen aufzunehmen, der die im 
Schulgesetz geregelte Dienstvorgesetztenfunktion von Schulleiterinnen und Schullei-
tern	definiert.	In	der	ADO	finden	sich	nun	die	Regelungen	zur	Vorgesetztenfunktion	
und zur Dienstvorgesetztenfunktion in einem Paragrafen.
Es wird nun festgehalten, dass die Schulleiterin oder der Schulleiter in Personalange-
legenheiten mitwirkt und selbst Personalentscheidungen trifft – soweit (in den Fällen, 
in denen) Befugnisse übertragen wurden (§ 21 Abs. 1 letzter Satz). Die Übertragung 
erfolgt durch Schulgesetz (befristet Einstellungen, Auswahl bei Lehrerfortbildung, 
dienstliche Beurteilung) und durch Rechtsverordnung. Der Katalog der durch Rechts-
verordnung übertragenen Dienstvorgesetzteneigenschaften ist der in Anlage beigefügten 
beamtenrechtlichen Zuständigkeitsverordnung bzw. dem entsprechenden Erlass für die 
Tarifbeschäftigten zu entnehmen.
Die Verweise zur Arbeit der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen in § 21 Abs. 
7 sind sinnvoll, vollziehen schulgesetzliche Regelungen nach und sind letztlich direkte 
Folge des Landesgleichstellungsgesetzes von 1999. Diese Neuregelung war folglich 
überfällig.

§ 23 Zusammenarbeit in der Schule

Im Detail wird erneut die Pflicht zur Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer be-
tont.		Nun	wird	als	Leitungsaufgabe	definiert,	dass	die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter	
die Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer fördert.
In Paragraf 23 Abs. 6 wird die Formulierung Unterricht in anderer Form genutzt. Wir 
verweisen	in	diesem	Zusammenhang	auf	die	Definition	in	der	APO	S	I.	Sie	lautet	(siehe	
Anlage): „Unterricht in anderer Form (Projekte, Schülerbetriebspraktika, Erkundungen, 
Schulfahrten und ähnliche Veranstaltungen) kann zeitlich begrenzt an die Stelle des in 
den Stundentafeln ausgewiesenen Unterrichts treten.“
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Hinsichtlich der Gemeinschaftsveranstaltungen bzw. des Lehrerausflugs wird darauf 
verwiesen, dass sie einmal im Schuljahr ‚innerhalb der allgemeinen Unterrichtszeit’ 
stattfinden	können.	Die	 ‚allgemeine	Unterrichtszeit’	 ist	 definiert	 als	Zeit,	 ‚in	der	die	
ganz überwiegende Zahl der Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden’ (vgl. Aus-
führungen zu § 13).

§ 26 Schulverwaltung, Außenvertretung

Sinnvoll im Sinne des Schutzes von Schulleiterinnen und Schulleitern sind die Konkre-
tisierungen in § 26 Abs. 2 hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen. Gerade angesichts 
der Ganztagsentwicklung ist der Verweis auf die Bevollmächtigung durch den Schulträ-
ger kein bürokratisches Hemmnis sondern gute Schutzregelung.

§ 29 Besondere Vorkommnisse

Wir verweisen zu Absatz 1 auf die Ausführungen in Punkt 2.1. Den sog. ‚Fünf-Ministe-
rien-Erlass’ (BASS 18 – 03 Nr. 1) haben wir in der Anlage beigefügt.

§ 31 Beurlaubungen, Dienstbefreiungen

In Analogie zur Regelung zur Fortbildung wird die Erteilung von Sonderurlaub und die 
Gewährung von Dienst- oder Arbeitsbefreiung unter den Vorbehalt gestellt, dass ‚die 
Vertretung gesichert ist oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt oder Unter-
richtsausfall auf andere Weise vermieden wird.’
Hier ist der Hinweis von Bedeutung, dass tarifliche Ansprüche nicht durch ‚innerdienst-
liche Anweisungen’ verschlechtert werden können. Die Paragrafen 28 und 29 TV-L ge-
währen Sonderurlaub bzw. Dienstbefreiungsanspruch ohne eine gleichzeitige Verpflich-
tung, die versäumte Unterrichtszeit nachzuholen.

§ 32 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters

Die Vorgabe, dass die Aufgabenverteilung innerhalb der Schulleitung von der einzelnen 
Schule schriftlich festgelegt werden soll, ist sinnvoll. Die Regelung dient der Transpa-
renz in der Schule.
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Erster Teil 
Allgemeines

§ 1 Aufgabe der Dienstordnung
(1) Diese Dienstordnung fasst die wichtigsten Aussagen zusammen, 
die sich aus den Bestimmungen des Schulrechts und des öffentlichen 
Dienstrechts für die Tätigkeit der Schulleiterinnen und Schulleiter 
sowie der Lehrerinnen und Lehrer ergeben, und konkretisiert Auf-
gaben, die im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 
Schulen zu erfüllen sind.
(2) Diese Dienstordnung ist auch eine innerdienstliche Geschäfts-
ordnung, die den Schulen praktische Hilfe geben soll, ihren Auftrag 
aufgabengerecht zu erfüllen. Sie setzt ein kollegiales und vertrau-
ensvolles Zusammenwirken aller Beteiligten voraus. Innerschulische 
Konflikte sind zunächst mit dem Ziel der Verständigung unter den 
Beteiligten zu erörtern.

§ 2 Geltungsbereich
(1) Diese Dienstordnung gilt für Schulleiterinnen und Schulleiter 
sowie für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen. Lehrerin 
oder Lehrer im Sinne dieser Dienstordnung ist, wer an einer Schule 
in eigener Verantwortung Unterricht erteilt (§ 57 Absatz 1 SchulG).
(2) Für das sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und so-
zialpädagogische Personal (§ 58 SchulG) sowie für die Lehramtsan-
wärterinnen und -anwärter gilt diese Dienstordnung entsprechend, 
soweit in besonderen Regelungen für deren Tätigkeit nichts Abwei-
chendes bestimmt ist.
(3) Diese Dienstordnung gilt im Rahmen der allgemeinen Rechts-
vorschriften und der für die Schulen geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften. Spezielle Regelungen für besondere Sachbereiche 
bleiben deshalb unberührt.

§ 3 Allgemeine Rechte und Pflichten
(1) Für die beamteten Lehrerinnen und Lehrer ergeben sich die all-
gemeinen Rechte und Pflichten aus dem Beamtenstatusgesetz, dem 

Auf Grund des § 128 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW (SchulG – BASS 1 – 1)  
wird folgende Dienstordnung erlassen:

S. 51

S. 53
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Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und den schulge-
setzlichen Vorschriften.
(2) Zu den beamtenrechtlichen Pflichten gehört es, das Amt un-
parteiisch und gerecht zu führen und sich für die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung einzusetzen, bei politischer Betätigung 
Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren (§ 33 BeamtStG), sich 
amtsangemessen zu verhalten (§ 34 BeamtStG), Vorgesetzte zu bera-
ten und zu unterstützen (§ 35 Satz 1 BeamtStG) sowie gegebenen-
falls Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen 
geltend zu machen (§ 36 Absatz 2 BeamtStG). Die Beamtin oder der 
Beamte hat, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, über 
die ihr oder ihm bei der amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren (§ 37 BeamtStG).
(3) Im Rahmen ihres Dienst- und Treueverhältnisses haben beam-
tete Lehrerinnen und Lehrer gegenüber dem Dienstherrn insbeson-
dere Anspruch auf Fürsorge und auf Schutz bei der Ausübung ihrer 
dienstlichen Tätigkeit (§ 45 BeamtStG).
(4) Für Lehrerinnen und Lehrer im Tarifbeschäftigungsverhältnis 
gelten die allgemeinen Rechte und Pflichten entsprechend (§ 3 TV-
L).
(5) Für schwerbehinderte Lehrerinnen und Lehrer gilt die Richtli-
nie zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (SGB IX) im öffentlichen Dienst des Landes Nordrhein-
Westfalen (vgl. RdErl. v. 31. 5. 1989 – BASS 21 – 06 Nr. 1).
(6) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet und müssen von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter die Möglichkeit erhalten, sich 
über die für sie maßgebenden Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten zu informieren. Hierzu gehört insbesondere die Kenntnisnahme 
der im Amtsblatt (ABl. NRW.) und in der Bereinigten Amtlichen 
Sammlung der Schulvorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BASS) veröffentlichten schulbezogenen Vorschriften.

§ 4 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
(1) Lehrerinnen und Lehrer arbeiten im Rahmen der getroffenen 
Vereinbarungen mit dem Personal des außerschulischen Partners ih-
rer Schule zusammen (§ 5 SchulG). Dies gilt insbesondere dann, 
wenn mit dem außerschulischen Partner vereinbart worden ist, 
Ganztagsangebote vorzuhalten (§ 9 SchulG). Gegebenenfalls neh-

S. 63
S. 63
S. 63

S. 63

S. 64

S. 65

S. 46

S. 47

S. 67
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men Lehrerinnen und Lehrer auch an gemeinsamen Fortbildungs-
veranstaltungen teil.
(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen sich im Rahmen der mit den au-
ßerschulischen Partnern getroffenen Vereinbarungen an der Planung 
und Umsetzung der Ganztagsangebote beteiligen, soweit hierfür 
Lehrerstellen zur Verfügung gestellt werden. Sie können Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des außerschulischen Partners je nach den 
schulfachlichen und erzieherischen Erfordernissen zur Planung des 
Unterrichts hinzuziehen.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll auf den Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen über Ganztagsangebote (§ 9 SchulG) 
zwischen den Maßnahmeträgern und dem Schulträger hinwirken. 
Die Kooperationsvereinbarungen bedürfen der Zustimmung der 
Schulkonferenz (§ 5 Absatz 3, § 65 Absatz 2 Nummer 3 SchulG). 

S. 47

S. 47; S. 56
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Zweiter Teil 
Lehrerinnen und Lehrer

§ 5 Pädagogische Freiheit und Verantwortung
(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener 
Verantwortung und pädagogischer Freiheit die Schülerinnen und 
Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu 
beaufsichtigen und zu betreuen. Dabei ist der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule nach Verfassung (BASS 0 – 2) und Schul-
gesetz NRW zu beachten.
(2) Lehrerinnen und Lehrer sind an Vorgaben gebunden, die durch 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Lehrpläne 
sowie durch Konferenzbeschlüsse und Anordnungen der Schul-
aufsicht gesetzt sind. Konferenzbeschlüsse dürfen die Freiheit und 
Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer bei der Gestaltung des 
Unterrichts und der Erziehung nicht unzumutbar einschränken.
(3) Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen in die Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit der Lehrerinnen und Lehrer nur im Rahmen ihrer 
Befugnisse (§§ 20 ff.) im Einzelfall eingreifen.

§ 6 Unterrichtsplanung
Unterricht erfordert sorgfältige Planung, Vor- und Nachberei-
tung. Grundlagen für die Unterrichtsplanung sind die Richtlinien, 
Rahmenvorgaben und Lehrpläne des Ministeriums, die daraus in 
Verbindung mit dem Schulprogramm entwickelten schuleigenen 
Lehrpläne sowie die Beschlüsse der Mitwirkungsorgane. Grundsätze 
zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit sowie zur Lei-
stungsbewertung sind in den Fachkonferenzen und Bildungsgang-
konferenzen (§ 70 Absatz 4 SchulG), Fragen der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit in den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenkonferenzen zu 
entscheiden (§ 71 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 SchulG).

§ 7 Unparteilichkeit
(1) Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Aufgaben unparteilich wahr-
zunehmen (§ 2 Absatz 7 Satz 2 SchulG).
(2) In Erziehung und Unterricht ist alles zu vermeiden, was die 
Empfindungen	 Andersdenkender	 verletzen	 könnte	 (§	 2	 Absatz	 6	
Satz 3 SchulG).

S. 59

S. 60

S. 45

S. 45
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§ 8 Individuelle Förderung
(1) Lehrerinnen und Lehrer fördern die Schülerinnen und Schüler 
umfassend und individuell. Sie erziehen sie zur Selbstständigkeit. Zu 
dieser Selbstständigkeit gehört auch, Initiativen und Anregungen 
für Unterricht und Schulleben zu entwickeln und Verantwortung in 
den Gremien der Schule zu übernehmen. 
(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen im Unterricht auf die jeweiligen 
Lernvoraussetzungen und insbesondere Lernschwierigkeiten, die be-
sonderen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen sowie auf die per-
sönliche Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler Rücksicht 
nehmen und auf die Beseitigung geschlechtsbezogener Nachteile 
hinwirken (§ 2 Absatz 6 Satz 2 SchulG).

§ 9 Information und Beratung
(1) Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 
gehören auch die Information und die Beratung der Schülerinnen 
und Schüler sowie ihrer Eltern (§ 123 Absatz 1 SchulG), an Berufs-
kollegs auch der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen (§ 41 
Absatz 2 SchulG). Den Schülerinnen und Schülern geben sie auf 
Wunsch in einem persönlichen Gespräch Auskunft über ihren Lei-
stungsstand.
(2) Lehrerinnen und Lehrer sollen mit Jugendämtern, Beratungs-
stellen (beispielsweise dem schulpsychologischen Dienst) und der 
Berufsberatung zusammenarbeiten, an Berufskollegs auch mit der 
Ausbildungsberatung der zuständigen Stelle nach dem Berufsbil-
dungsgesetz und der Handwerksordnung. Einzelheiten der Zusam-
menarbeit beschließt die Schulkonferenz (§§ 44 Absatz 5, 65 Absatz 
2 Nummer 3 SchulG).
(3) Lehrerinnen und Lehrer und Eltern arbeiten zur Förderung der 
Schülerinnen und Schüler eng zusammen. An einem Sprechtag im 
Schulhalbjahr sowie in Sprechstunden oder in Ausnahmefällen an 
besonders zu vereinbarenden Terminen stehen die Lehrerinnen und 
Lehrer den Eltern und den für die Berufserziehung Mitverantwort-
lichen für Rücksprachen und Beratung zur Verfügung.
(4) Sind an einer Schule Beratungslehrerinnen oder -lehrer einge-
setzt, so ergänzen und intensivieren sie die Beratungstätigkeit der 
Lehrerinnen und Lehrer (RdErl. v. 8. 12. 1997 – BASS 12 – 21 
Nr. 4).

S. 45

S. 61

S. 47

S. 49; S. 56
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§ 10 Weitere Aufgaben
(1) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehören auch die 
üblichen mit Unterricht und Erziehung zusammenhängenden Ar-
beiten. Sie überwachen z. B. die Teilnahme der Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht, beaufsichtigen und korrigieren Schülerar-
beiten, achten auf die Erledigung der Hausaufgaben, erteilen Noten, 
fertigen Zeugnisse aus und führen Unterrichtsnachweise in Klassen-
büchern bzw. Kursheften. Sie wirken mit bei der Vorbereitung und 
Durchführung von schulischen Prüfungen, Konferenzen und Schul-
veranstaltungen außerhalb des Unterrichts (z. B. außerunterricht-
licher Schulsport, Schulwanderungen, Schulfahrten, Schulfeste).
(2) Die Lehrerinnen und Lehrer führen im Rahmen der Aufsichts-
pflicht der Schule Aufsicht.
(3) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehört es auch, 
Vertretungsaufgaben zu übernehmen, an Konferenzen und Dienst-
besprechungen teilzunehmen sowie an der Vorbereitung des neuen 
Schuljahres mitzuwirken.
(4) Lehrerinnen und Lehrer stimmen sich in der pädagogischen Ar-
beit miteinander ab und arbeiten zusammen (§ 57 Absatz 2 Satz 2 
SchulG).	 Sie	 wirken	 an	 der	Qualitätsentwicklung	 und	 -sicherung	
schulischer Arbeit sowie an der Gestaltung des Schullebens mit 
(§§ 3 Absatz 4, 57 Absatz 2 Satz 1 SchulG).
(5) Lehrerinnen und Lehrer können verpflichtet werden, als Aus-
bildungslehrerinnen und -lehrer an der Lehrerausbildung (Vorbe-
reitungsdienst) und bei den Praxiselementen des Lehramtsstudiums 
(§ 12 LABG – BASS 1 –8) sowie als Prüfer an staatlichen Prüfungen 
und in Prüfungsausschüssen nach § 40 Absatz 2 BBiG und § 34 
Absatz 2 HwO mitzuwirken.

§ 11 Fortbildung
(1) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung 
und weiteren Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst 
fortzubilden und an schulinternen und schulexternen dienstlichen 
Fortbildungsmaßnahmen auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzu-
nehmen (§ 57 Absatz 3 SchulG, § 48 LVO). Dabei ist das Schulpro-
gramm zu berücksichtigen.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt auf die Fortbildung 
der Lehrerinnen und Lehrer hin und entscheidet im Rahmen der 

S. 51
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von der Lehrerkonferenz beschlossenen Grundsätze (§ 68 Absatz 3 
Nummer 3 SchulG) über Angelegenheiten der Fortbildung. Dazu 
gehört auch die Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 
Fortbildungsveranstaltungen. Der Lehrerrat ist an der Auswahl zu 
beteiligen (§ 59 Absatz 6 SchulG). Sofern schwerbehinderte Lehre-
rinnen oder Lehrer von der Auswahlentscheidung betroffen sind, ist 
die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen (§ 95 Absatz 2 SGB 
IX).
(3) Die Genehmigung von Fortbildung während der Unterrichtszeit 
setzt in der Regel voraus, dass eine Vertretung gesichert ist oder der 
Unterricht vorgezogen oder nachgeholt oder Unterrichtsausfall auf 
andere Weise vermieden wird (§ 57 Absatz 3 Satz 2 SchulG).
(4) Schulen können mit Zustimmung der Schulkonferenz zwei Un-
terrichtstage pro Schuljahr zur schulinternen Fortbildung für das ge-
samte Kollegium (Pädagogischer Tag) verwenden. Einer dieser Tage 
ist thematisch-inhaltlich in enger Abstimmung und im Einverneh-
men mit der zuständigen schulfachlichen Aufsicht zu gestalten. Die 
Fortbildungstage sind zu Beginn des Schuljahres festzulegen. Für 
die Schülerinnen und Schüler ist der Pädagogische Tag ein Studi-
entag, an dem von der Schule gestellte und vorbereitete Aufgaben 
bearbeitet werden. Bei Schülerinnen und Schülern in einem Aus-
bildungsverhältnis sind die Ausbildungsbetriebe frühzeitig über den 
Pädagogischen Tag zu informieren. Sofern keine anderslautenden 
Absprachen mit den Ausbildungsbetrieben getroffen werden, neh-
men die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag an der betrieb-
lichen Ausbildung teil.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Verwendungs-
nachweis für das zur Umsetzung der Fortbildungsplanung nach 
Maßgabe des Haushalts bereitgestellte Fortbildungsbudget.

§ 12 Unterrichtseinsatz,  
außerunterrichtliche Angebote

(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der Regel in den Fä-
chern, für die sie eine Lehrbefähigung erworben haben, sowie in 
außerunterrichtlichen Angeboten, für die vom Land zusätzliche 
Lehrerstellenanteile bereitgestellt werden. Über Grundsätze für die 
Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- 
und Vertretungsplänen entscheidet die Lehrerkonferenz (§ 68 Ab-
satz 3 Nummer 1 SchulG). Einsatzwünsche von Lehrerinnen und 

S. 58

S. 54

S. 52

S. 58
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Lehrern sowie behinderungs- und krankheitsbedingte Erfordernisse 
sollen im Rahmen der Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation 
angemessen berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf Unterricht zu 
bestimmten Zeiten, in bestimmten Klassen und in bestimmten Fä-
chern oder auf die Leitung einer bestimmten Klasse besteht nicht.
(2) Wenn es zur Vermeidung von Unterrichtsausfall oder aus päda-
gogischen Gründen geboten ist und die entsprechenden fachlichen 
Voraussetzungen vorliegen, sind Lehrerinnen und Lehrer verpflich-
tet, Unterricht auch in Fächern zu erteilen, für die sie im Rahmen 
ihrer Ausbildung keine Lehrbefähigung besitzen. Eine Verpflichtung 
zur fachfremden Erteilung von Religionsunterricht besteht nicht.
(3) Lehrerinnen und Lehrer im Primarbereich (Grundschule und 
Förderschule) erteilen in der Regel nach dem Klassenlehrerprinzip 
den Unterricht in mehreren Fächern.
(4) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, auf Anordnung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters auch Vertretungsunterricht zu 
erteilen. Sie sind zu einer angemessenen fachlichen Vorbereitung 
und Durchführung dieses Unterrichts verpflichtet (§ 6). Die zu Ver-
tretenden haben – soweit dies zumutbar ist – sicherzustellen, dass 
die für den ordnungsgemäßen Vertretungsunterricht erforderlichen 
Unterlagen und Informationen zur Verfügung stehen (z. B. bereits 
behandelte Unterrichtsgegenstände, geplanter weiterer Verlauf des 
Unterrichts, geplante Klassenarbeiten und Klausuren). Lehramts-
anwärterinnen und -anwärter können im Rahmen des § 11 OVP 
(BASS 20 – 03 Nr. 11) und unter besonderer Beachtung der Er-
fordernisse der Ausbildung zu Vertretungsunterricht herangezogen 
werden.
(5) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Lehrerin oder einen Lehrer 
nach Maßgabe der dienstrechtlichen und haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen durch Teilabordnung verpflichten, an mehreren Schu-
len der eigenen oder einer anderen Schulform zu unterrichten.

§ 13 Arbeitszeit, Vertretungsunterricht, Mehrarbeit
(1) Für Lehrerinnen und Lehrer gilt grundsätzlich die wöchentliche 
Arbeitszeit des übrigen öffentlichen Dienstes. Sie erteilen die gesetz-
lich festgelegte und im Einzelnen bestimmte Anzahl der wöchent-
lichen Pflichtstunden (VO zu § 93 Absatz 2 SchulG – BASS 11 – 11 
Nr. 1).
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(2) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrerin oder 
eines Lehrers kann vorübergehend aus schulorganisatorischen Grün-
den um bis zu sechs Stunden über- oder unterschritten werden. Eine 
Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll in der Regel nicht 
ohne Zustimmung der betroffenen Person erfolgen, wenn sie über 
zwei Wochen hinaus andauert. Die zusätzlich oder weniger erteilten 
Unterrichtsstunden sind innerhalb des Schuljahres auszugleichen, 
ausnahmsweise im folgenden Schuljahr (§ 2 Absatz 4 VO zu § 93 
Absatz 2 SchulG).
(3) Lehrerinnen und Lehrer können, soweit sie während der allge-
meinen Unterrichtszeit der Schule (die Zeit, in der die ganz über-
wiegende Zahl der Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden) 
nicht im Unterricht eingesetzt sind, durch die Schulleiterin oder 
den Schulleiter bei Bedarf im Rahmen des Zumutbaren mit anderen 
schulischen Aufgaben betraut werden. Sie können im Einzelfall zur 
Anwesenheit in der Schule verpflichtet werden, wenn Aufgaben in 
der Schule, insbesondere kurzfristig wahrzunehmender Vertretungs-
unterricht, dies erfordern.
(4) Wenn der stundenplanmäßige Unterricht wegen Abwesenheit 
der zu Unterrichtenden nicht erteilt werden kann (z. B. Abgangs-
klassen, Schulfahrten, Exkursionen, Berufspraktika) oder durch 
Abschlussprüfungen (z. B. Abiturprüfung) vorzeitig endet, sollen 
die nicht erteilten Unterrichtsstunden insbesondere für Vertretungs-
zwecke verwendet werden. Besondere dienstliche Belastungen sind 
im Einzelfall zu berücksichtigen.
(5) Wenn zwingende dienstliche Verhältnisse (z. B. Fachlehrerman-
gel) es erfordern, können Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet wer-
den, über ihre Pflichtstunden hinaus Unterricht als Mehrarbeit zu 
erteilen. Dabei sind die allgemeinen Regelungen über die Mehrar-
beit und die von der Lehrerkonferenz aufgestellten Grundsätze (§ 68 
Absatz 3 Nummer 1 SchulG) zu beachten. Besondere dienstliche 
Belastungen und persönliche Verhältnisse der Betroffenen sollen be-
rücksichtigt werden.

§ 14 Urlaub
(1) Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen den ihnen nach der Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung NRW und des Tarifvertrags für 
den öffentlichen Dienst der Länder zustehenden Urlaub in den Fe-
rien.
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(2) Ferienzeiten, die über den Urlaubsanspruch hinausgehen, die-
nen der Fort- und Weiterbildung, der Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts sowie der Wahrnehmung anderer dienstlicher Verpflich-
tungen, z. B. der organisatorischen Vorbereitung des neuen Schul-
jahres. In der letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schul-
jahres müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer zur Dienstleistung 
für schulische Aufgaben bereit halten, soweit dies für die organisato-
rische Vorbereitung des neuen Schuljahres erforderlich ist und vor-
her angekündigt wurde. Die Pflicht zur frühzeitigen Ankündigung 
gilt auch für die Vorbereitung und Abnahme von Nachprüfungen 
und für schulinterne Fortbildungen.

§ 15 Abwesenheit
(1) Wer gehindert ist, seinen Dienstpflichten nachzukommen, hat 
die Schulleiterin oder den Schulleiter unverzüglich unter Angabe des 
Grundes zu benachrichtigen.
(2) Wird der Dienst wegen Krankheit von Beamtinnen oder Beam-
ten länger als drei Arbeitstage, von Tarifbeschäftigten länger als drei 
Kalendertage versäumt, so ist eine ärztliche Bescheinigung vorzule-
gen, aus der die voraussichtliche Dauer der Erkrankung ersichtlich 
ist (§ 62 Absatz 1 LBG, § 5 Absatz 1 EntgFG).
(3) Unabhängig von der Dauer meldet die Schulleitung das Ver-
säumnis der Schulaufsichtsbehörde, bei Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärtern der Leitung des Zentrums für schulpraktische 
Lehrerausbildung. Die Schulaufsichtsbehörde oder die Leitung des 
Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung kann hierzu unter 
Berücksichtigung der rechtlichen Erfordernisse (z. B. betriebliches 
Eingliederungsmanagement, Datenschutz) weitere Festlegungen 
treffen.
(4) Über das krankheitsbedingte Versäumnis von Tarifbeschäftigten 
ist die Schulaufsichtsbehörde spätestens am Ende eines Kalendermo-
nats zu unterrichten.

§ 16 Beschwerden, Eingaben
(1) Aufgrund ihrer persönlichen Verantwortung für die Rechtmä-
ßigkeit dienstlicher Handlungen haben Lehrerinnen und Lehrer das 
Recht und die Pflicht, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienst-
licher Anordnungen gegenüber der Schulleiterin oder dem Schul-
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leiter geltend zu machen (§ 36 Absatz 2 BeamtStG). Wer Bedenken 
gegen den Beschluss eines Mitwirkungsgremiums hat, z. B. wegen 
Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen oder Anordnungen der 
Schulaufsichtsbehörden, informiert unverzüglich die Schulleiterin 
oder den Schulleiter.
(2) Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, sich mit Eingaben 
an die Schulaufsichtsbehörden zu wenden. Dabei ist der Dienstweg 
über die Schulleiterin oder den Schulleiter einzuhalten. Bei Einga-
ben von Lehramtsanwärterinnen oder -anwärtern, die Belange der 
Ausbildungsschule betreffen, geht der Dienstweg darüber hinaus 
über die Leitung des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbil-
dung. Bei Eingaben von Schulleiterinnen oder Schulleitern oder bei 
von diesen unterzeichneten Eingaben an das für Schule zuständige 
Ministerium geht der Dienstweg über die Schulaufsichtsbehörde.
(3) Beschwerden über Vorgesetzte können unmittelbar an deren 
Dienstvorgesetzte gerichtet werden.
(4) Anfragen und Einwendungen an die Gleichstellungsbeauftragte 
sind unmittelbar ohne Einhaltung des Dienstweges möglich (§ 20 
LGG).

§ 17 Teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer
(1) Der Umfang der Dienstpflichten der teilzeitbeschäftigten Lehre-
rinnen und Lehrer (Unterrichtsverpflichtung und außerunterricht-
liche Aufgaben) soll der reduzierten Pflichtstundenzahl entsprechen.
(2) Die dienstliche Verpflichtung teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen 
und Lehrer erstreckt sich auf die Klassenleitung und in der Regel 
auch auf die Teilnahme an Konferenzen und Prüfungen. Sonstige 
dienstliche Aufgaben (z. B. Vertretungen, Aufsichtführung, Sprech-
stunden, Sprechtage) sollen proportional zur Arbeitszeitermäßigung 
wahrgenommen werden. Bei Schulwanderungen und Schulfahrten 
bezieht sich die Reduzierung in der Regel auf die Anzahl der Veran-
staltungen.
(3) Bei der Stundenplangestaltung sollen unterrichtsfreie Tage er-
möglicht	 werden,	 sofern	 dies	 aus	 schulformspezifischen,	 schulor-
ganisatorischen und pädagogischen Gründen vertretbar ist; eine 
überproportionale Belastung durch Springstunden soll vermieden 
werden.
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§ 18 Klassenlehrerin, Klassenlehrer
(1) Für jede Klasse bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter 
im Benehmen mit der Lehrkraft eine Klassenlehrerin oder einen 
Klassenlehrer. Diese oder dieser soll im besonderen Maße auf die 
erzieherische und fachliche Förderung der Schülerinnen und Schü-
ler der Klasse hinwirken. Sie achten darauf, dass die Klasse, insbe-
sondere durch den Umfang der Hausaufgaben und die Verteilung 
der Klassenarbeiten, im Laufe des Schuljahres ausgewogen und nicht 
unangemessen belastet wird.
(2) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer informiert und berät 
die Klasse bei Bedarf in allen schulischen Angelegenheiten, insbe-
sondere in Fragen der Schullaufbahnen, soweit diese Aufgabe nicht 
von Beratungslehrerinnen oder Beratungslehrern (§ 9 Absatz 4) 
wahrgenommen wird. In Gesprächen und im Rahmen von Klassen-
konferenzen informiert sich die Klassenlehrerin oder der Klassen-
lehrer über das Verhalten und die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht der anderen Lehrerinnen und Lehrer.
(3) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer führt den Vorsitz in 
der Klassenkonferenz (§ 71 Absatz 1 Satz 2 SchulG) und ist mit 
beratender Stimme Mitglied der Klassenpflegschaft (§ 73 Absatz 1 
Satz 1 SchulG). Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer fördert 
und koordiniert die Kontakte zu den Eltern (§ 123 SchulG) und 
benachrichtigt sie bei besonderen Anlässen. Entsprechendes gilt hin-
sichtlich der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen.
(4) Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sorgt dafür, dass die 
die Klasse betreffenden Unterlagen ordnungsgemäß erstellt und ge-
führt werden (insbesondere das Schülerstammblatt gemäß § 4 Ab-
satz 4 VO-DV I – BASS 10 – 44 Nr. 2.1, das Klassenbuch, die 
Zeugnisse, die Abwesenheitsliste und die Entschuldigungen). Die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sorgt für die Durchführung 
vorgeschriebener ärztlicher Untersuchungen und für die Fertigung 
von Gutachten zu Übergangsverfahren und erledigt die damit zu-
sammenhängenden Aufgaben einschließlich der Vorbereitung der 
Klassen- und Versetzungskonferenzen.
(5) Bei Schulwanderungen und Schulfahrten begleitet in der Regel 
die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer die Klasse; in begrün-
deten Fällen kann die Schulleitung eine andere Regelung treffen 
(Wanderrichtlinien – RdErl. v. 19. 3. 1997 – BASS 14 – 12 Nr. 2). 
Besondere Veranstaltungen der Klasse (z. B. Betriebsbesichtigungen, 
Feiern) sind mit der Schulleitung abzustimmen.
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§ 19 Jahrgangsstufenleitung
(1) Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe gilt § 18 für die 
Jahrgangsstufenleitung entsprechend. Es gehört zu ihren Aufgaben, 
die Erfüllung der Pflicht- und Wahlbedingungen der Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe zu Beginn und am Ende eines jeden 
Kurshalbjahres zu prüfen, die Schülerinnen und Schüler zu beraten 
sowie die Unterlagen für die Zulassung zur Abiturprüfung und für 
die Abiturprüfung vorzubereiten (vgl. §§ 5 und 18 APO-GOSt und 
VV hierzu – BASS 13 – 32 Nr. 3.1/Nr. 3.2).
(2) In den Bildungsgängen des Beruflichen Gymnasiums unterstützt 
die Jahrgangsstufenleitung die Bildungsgangleitung. Es gehört zu 
ihren Aufgaben, die Erfüllung der Pflicht- und Wahlbedingungen 
der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zu Beginn und am 
Ende eines jeden Kurshalbjahres zu prüfen, die Schülerinnen und 
Schüler zu beraten sowie die Unterlagen für die Zulassung zur Abi-
turprüfung und für die Abiturprüfung vorzubereiten.

Dritter Teil 
Schulleitung

§ 20 Allgemeine Leitungsaufgaben
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet die Schule im Rah-
men der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der Weisungen der 
Schulaufsichtsbehörden sowie der Konferenzbeschlüsse und der 
Vorgaben des Schulträgers in äußeren Schulangelegenheiten (§ 59 
Absatz 11 SchulG). Zu den Aufgaben gehört auch die Erteilung von 
Unterricht. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat den Vorsitz in 
der Schulkonferenz, bereitet deren Beschlüsse vor und führt sie aus 
(§ 66 Absatz 6 in Verbindung mit § 59 Absatz 10 Satz 1 SchulG).
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet in der Schullei-
tung mit der ständigen Vertreterin oder dem ständigen Vertreter 
zusammen und überträgt ihr oder ihm im Einzelfall oder generell 
Leitungsaufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung (§ 60 SchulG, 
§ 32 Absatz 3). Nach Maßgabe dieser Dienstordnung können wei-
tere Personen mit Schulleitungsaufgaben betraut werden. Die Ge-
samtverantwortung und die abschließende Entscheidungsbefugnis 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bleiben unberührt. Schullei-
tung und Konferenzen arbeiten zur Erfüllung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags zusammen.
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(3) Zu den vorrangigen Aufgaben der Schulleiterin oder des Schul-
leiters gehört es, in Zusammenarbeit mit dem Kollegium, den Eltern 
(§ 123 SchulG) und den Schülerinnen und Schülern sowie mit den 
Schulaufsichtsbehörden und dem Schulträger, an Berufskollegs auch 
mit den für die Berufserziehung Mitverantwortlichen, auf gute Ar-
beitsbedingungen in der Schule hinzuwirken.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung 
1.  der Unterrichts- und sonstigen Dienstpflichten der Lehrerinnen 
und Lehrer,
2.  der Bildungs- und Erziehungsarbeit,
3.   der Verwaltungsarbeit (einschließlich der vom Personal des 

Schulträgers zu erfüllenden Aufgaben),
4.   der Aufgaben der Schule im Rahmen der Lehrerausbildung 
und für die ordnungsgemäße Durchführung schulischer Veranstal-
tungen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter achtet darauf, dass 
die geltenden Vorschriften, die Anordnungen der Schulaufsichtsbe-
hörden, die Konferenzbeschlüsse sowie die Vereinbarungen mit au-
ßerschulischen Partnern eingehalten werden. Beschlüsse, die gegen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften verstoßen, sind zu beanstan-
den (§ 59 Absatz 10 Satz 3 SchulG).
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter wirkt im Rahmen der per-
sonellen Ressourcen darauf hin, dass der Unterricht ungekürzt er-
teilt wird (§ 59 Absatz 2 Nummer 4 SchulG). Bei Abwesenheit von 
Lehrerinnen und Lehrern ist – soweit möglich – für Vertretungsun-
terricht zu sorgen (§ 12 Absatz 4, § 13). Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen zum 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sind (§ 59 
Absatz 2 Nummer 5 SchulG).
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überwacht die Erfüllung 
der Schulpflicht (§ 41 Absatz 3 SchulG) und ist zuständig für die 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler (§ 46 SchulG) sowie deren 
Entlassung bei Beendigung des Schulverhältnisses (§ 47 SchulG).
(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Unfallverhütung 
sowie eine wirksame Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz verantwortlich (§ 59 Absatz 8 SchulG).
(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist unbeschadet der Auf-
gaben der Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 3 SchulG) für 
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die Durchführung der Zusammenarbeit mit anderen Schulen, au-
ßerschulischen Partnern und Einrichtungen der Lehrerausbildung 
zuständig und wirkt auf den Ausbau von Kooperationen und Part-
nerschaften hin.
(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet mit dem Schul-
träger in äußeren Schulangelegenheiten eng und vertrauensvoll 
zusammen und stellt diesem die zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlichen Informationen zur Verfügung. Für die Übermittlung 
personenbezogener Daten gelten die allgemeinen datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen. In äußeren Schulangelegenheiten sind die 
Anordnungen des Schulträgers für die Schulleiterin oder den Schul-
leiter verbindlich (§ 59 Absatz 11 SchulG).

§ 21 Schulleiterin oder Schulleiter als Vorgesetzte
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist allen an der Schule 
tätigen Personen gegenüber in der Erfüllung ihrer Aufgaben wei-
sungsberechtigt (§ 59 Absatz 2 Satz 2 SchulG). Zu den Aufgaben 
gehört es auch, die berufliche Entwicklung und Fortbildung der 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Ausbildung der Lehramtsanwär-
terinnen und -anwärter zu fördern (§ 59 Absatz 3 SchulG). Im Rah-
men der übertragenen Zuständigkeiten wirkt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter in Personalangelegenheiten mit und trifft selbst Per-
sonalentscheidungen, soweit diese Befugnisse übertragen sind (§ 59 
Absatz 4 SchulG).
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter berät die Lehrerinnen und 
Lehrer bei Bedarf in Fragen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
und in Fragen der individuellen Förderung. In deren Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit darf nur im Einzelfall eingegriffen werden bei 
Verstößen gegen geltende Vorschriften, Anordnungen der Schulauf-
sichtsbehörden oder Beschlüsse der Konferenzen oder wenn eine 
geordnete Unterrichts- und Erziehungsarbeit nicht gewährleistet ist.
(3) Auf Anforderung der dienstaufsichtlich zuständigen Schulauf-
sicht erstellt die Schulleiterin oder der Schulleiter dienstliche Beur-
teilungen, soweit die Zuständigkeit übertragen ist, sowie Leistungs-
berichte über die Lehrerinnen und Lehrer. Bei der Beurteilung 
schwerbehinderter Lehrerinnen und Lehrer ist Abschnitt I Nummer 
10	der	Richtlinie	 zum	SGB	IX	–	Rehabilitation	und	Teilhabe	be-
hinderter Menschen im nordrhein-westfälischen Landesdienst – zu 
beachten. An Unterrichtsbesuchen, die der Vorbereitung einer Beur-

S. 55

S. 53

S. 53

S. 53



33

teilung dienen, kann die Schwerbehindertenvertretung auf Wunsch 
der Lehrerin oder des Lehrers teilnehmen.
(4) Hält die Schulleiterin oder der Schulleiter allgemein oder im 
Einzelfall die Notengebung einer Lehrerin oder eines Lehrers für un-
vereinbar mit den Vorschriften zur Leistungsbewertung oder allge-
meinen Bewertungsgrundsätzen und ist darüber kein Einvernehmen 
unter den Betroffenen zu erreichen, ist die Entscheidung der fach-
aufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbehörde einzuholen.
(5) Ist das dienstliche Verhalten einer Lehrerin oder eines Lehrers 
oder eines sonstigen Beschäftigten an der Schule zu beanstanden, so 
ist der oder die Betroffene unverzüglich unter Darlegung des Sach-
verhaltes darauf hinzuweisen und zur Änderung des Verhaltens auf-
zufordern. Wird das Fehlverhalten nicht abgestellt oder besteht der 
Verdacht eines Dienstvergehens, meldet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter dies der dienstaufsichtlich zuständigen Schulaufsichtsbe-
hörde, bei Personal, das nicht im Landesdienst steht, dem Schulträ-
ger oder dem jeweiligen Arbeitgeber.
(6) Gegenüber den im Dienst des Schulträgers stehenden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern übt die Schulleiterin oder der Schullei-
ter das Weisungsrecht im Rahmen der vom Schulträger getroffenen 
allgemeinen Anordnungen aus. Bei Angelegenheiten, die sich aus 
dem Recht des kommunalen Schulträgers als Dienstherrn ergeben, 
insbesondere bei allen Entscheidungen in arbeits- und tarifrecht-
lichen Angelegenheiten, besteht diese Weisungsbefugnis nur, wenn 
sie der Schulträger im Einzelfall ausdrücklich übertragen hat. Ent-
sprechendes gilt für das Personal, das aufgrund einer Vereinbarung 
des Schulträgers mit Dritten in der Schule tätig ist.
(7) Wenn die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz dies be-
schließen, bestellt die Schulleiterin oder der Schulleiter eine An-
sprechpartnerin für Gleichstellungsfragen (§ 68 Absatz 6 SchulG). 
Diese ist insbesondere an allen Entscheidungen zu beteiligen, die 
der Schulleitung im Rahmen ihrer Aufgaben als Dienstvorgesetzte 
übertragen wurden (§ 59 Absatz 5 Satz 2 SchulG). Wird keine An-
sprechpartnerin bestellt, gilt § 3 Absatz1 Satz 2 LGG. 

§ 22 Verantwortung für die Bildungsarbeit
(1) Dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule entsprechend 
soll die Schulleiterin oder der Schulleiter
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1.  für die Erörterung pädagogischer und fachlicher Fragen in den 
Konferenzen sorgen und darauf hinwirken, dass der Unterricht 
den Richtlinien und Lehrplänen entspricht,

2.  dafür Sorge tragen, dass neue Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Fach- und Erziehungswissenschaften in die schulische Arbeit 
eingebracht werden,

3.	 	für	 die	 Qualitätsentwicklung	 und	 Qualitätssicherung	 in	 der	
Schule sorgen (§ 59 Absatz 2 Nummer 3 SchulG),

4.  darauf hinwirken, dass Unterricht im Rahmen der personellen 
Ressourcen ungekürzt erteilt wird (§ 59 Absatz 2 Nummer 4 
SchulG),

5.  die Beschlüsse der Konferenzen mit deren Vorsitzenden koordi-
nieren und zusammen mit ihnen darauf hinwirken, dass Konfe-
renzbeschlüsse ausgeführt werden,

6.  auf eine fachlich korrekte Beurteilung der Schülerleistungen und 
die Vergleichbarkeit der Leistungsanforderungen hinwirken,

7.  für die Unterrichtsverteilung, den Stunden-, Aufsichts- und Ver-
tretungsplan sorgen und dabei einen dienstlich gebotenen und 
persönlich angemessenen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer 
sicherstellen.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll sich über die Arbeit in 
der Schule durch Einsicht in die Unterlagen der Klassen und Kur-
se einschließlich der Arbeiten zur Leistungsfeststellung, aber auch 
durch Unterrichtsbesuche informieren und deren Ergebnis anschlie-
ßend mit den Betroffenen erörtern.

§ 23 Zusammenarbeit in der Schule
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fördert die Zusammen-
arbeit der Lehrerinnen und Lehrer untereinander, mit den Eltern 
(§ 123 SchulG), den Schülerinnen und Schülern, an den Berufs-
kollegs auch mit den für die Berufserziehung Mitverantwortlichen.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für die organisato-
rischen, sächlichen und personellen Arbeitsvoraussetzungen der 
Mitwirkungsorgane.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert im Rahmen der 
Bestimmungen des Siebten Teils des Schulgesetzes NRW insbeson-
dere die Schulkonferenz und die Lehrerkonferenz, den Lehrerrat, die 
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einzelnen Lehrerinnen oder die Lehrer sowie die Schulpflegschaft 
und den Schülerrat und die in der Schule tätigen außerschulischen 
Partner über wesentliche Angelegenheiten der Schule. Hierzu zäh-
len auch dienstliche Vorschriften, Anordnungen und Veröffentli-
chungen der Schulaufsichtsbehörden; den Mitwirkungsorganen ist 
die Einsichtnahme in der Schule zu ermöglichen.
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter steht in Sprechstunden zur 
Verfügung.
(5) In dringenden Fällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter 
kurzfristig zu Dienstbesprechungen einladen. Dienstbesprechungen 
können nicht die Konferenzen nach dem Zweiten Abschnitt des 
Siebten Teils des Schulgesetzes NRW ersetzen; insbesondere dürfen 
keine Beschlüsse gefasst werden, die den Konferenzen vorbehalten 
sind.
(6) Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall stellt die Schulleitung si-
cher, dass außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule, die kein 
Unterricht in anderer Form sind, grundsätzlich so organisiert wer-
den, dass kein Unterricht ausfällt und dass Nachprüfungen in der 
letzten Woche vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres durch-
geführt werden (§ 42 Absatz 7 SchulG).
(7) Konferenzen und Dienstbesprechungen dürfen nur in zwingend 
gebotenen Ausnahmefällen während der allgemeinen Unterrichts-
zeit	 (§	 13	 Absatz	 3)	 stattfinden.	 Zeugnis-	 und	 Beratungskonfe-
renzen können einmal im Schulhalbjahr nach der Unterrichtszeit 
am Vormittag beginnen, sofern die Aufsicht über die Schülerinnen 
und Schüler bis zum Ende des stundenplanmäßigen Unterrichts si-
chergestellt wird. Elternsprechtage werden nicht während der Unter-
richtszeit am Vormittag durchgeführt (§ 44 Absatz 4 SchulG).
(8) Gemeinschaftsveranstaltungen des Lehrerkollegiums (z. B. Be-
triebsausflüge) sollen weitestgehend außerhalb der allgemeinen 
Unterrichtszeit	 (§	13	Absatz	3)	 stattfinden;	 sie	können	einmal	 im	
Schuljahr bereits innerhalb dieser Zeit beginnen, soweit dies nach 
Art und Dauer der Veranstaltung erforderlich ist.

§ 24 Schulgebäude, Einrichtungen
Die Schulleiterin oder der Schulleiter achtet auf die ordnungsge-
mäße Nutzung, den Erhalt und die Pflege der Schulgebäude, Schul-
anlagen, Einrichtungen und Ausstattung und verwaltet das Schul-
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vermögen nach den Anordnungen des Schulträgers. Auf Mängel 
und Schäden ist der Schulträger unverzüglich hinzuweisen. An Ent-
scheidungen des Schulträgers über die außerschulische Nutzung der 
Schulgebäude, Schulanlagen, Einrichtungen und Ausstattung wirkt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter mit.

§ 25 Hausrecht
(1) Im Rahmen der Dienstpflichten übt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter auf dem Schulgrundstück das Hausrecht aus (§ 59 Ab-
satz 2 Nummer 6 SchulG). Jede Lehrerin und jeder Lehrer vertritt in 
ihrem oder seinem Bereich die Schulleiterin oder den Schulleiter in 
der Ausübung des Hausrechts. Sind weder die Schulleiterin oder der 
Schulleiter noch die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter 
anwesend und ist keine andere Lehrerin oder kein anderer Lehrer 
beauftragt, nimmt die oder der vom Schulträger Beauftragte (z. B. 
die Hausmeisterin oder der Hausmeister) das Hausrecht wahr.
(2) In einem Schulzentrum stimmen sich die Schulleitungen in An-
gelegenheiten, die eine einheitliche Behandlung erfordern, mitei-
nander ab, insbesondere bei der Regelung der Aufsicht (VV zu § 57 
Absatz 1 SchulG – BASS 12 – 08 Nr. 1).
(3) Vor einer Schulschließung wegen einer Gefährdungslage hat 
sich die Schulleiterin oder der Schulleiter mit der Polizei oder einer 
sonstigen zur Gefahrenabwehr zuständigen Stelle abzustimmen. Bei 
Gefahr im Verzug entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter 
unmittelbar.

§ 26 Schulverwaltung, Außenvertretung
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule nach 
außen.
(2) In Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich des Schulträgers 
gehören, stimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter die vorgese-
henen Handlungen mit dem Schulträger ab. Sie oder er ist im Rah-
men der Befugnisse zu rechtsgeschäftlichen Erklärungen ermächtigt. 
Entsprechendes gilt bei einer Kooperation mit einem Partner der 
Schule (§ 59 Absatz 3 SchulG). Verträge, die den Schulträger ver-
pflichten, dürfen nur abgeschlossen werden, soweit vom Schulträger 
hierzu eine Bevollmächtigung erteilt ist.
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter nimmt in Angelegenhei-
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ten, die zum Aufgabenbereich des Schulträgers gehören, auf dessen 
Einladung an Dienstbesprechungen teil.
(4) In bedeutsamen Angelegenheiten der Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger ist die Schulkonferenz zu beteiligen (§ 65 Absatz 2 
Nummer 22 in Verbindung mit § 76 SchulG).
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt Schulakten und 
Dienstsiegel nach den dazu ergangenen Vorschriften. Sie oder er ist 
für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
antwortlich (§ 1 Absatz 3 VO-DV I – BASS 10 – 44 Nr. 2.1, § 1 
Absatz 5 VO-DV II – BASS 10 – 41 Nr. 6.1).

§ 27 Auskünfte an die Presse, Informationsfreiheit
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter vertritt die Schule in der 
Öffentlichkeit und erteilt Auskünfte über Angelegenheiten der 
Schule	 an	 die	 Presse.	 Bei	 fotografischen	 oder	 elektronischen	 Auf-
nahmen sind die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen zu be-
achten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern (§ 123 
SchulG) einzuholen, soweit Anhaltspunkte erkennbar sind, dass 
diese nicht bei allen Beteiligten vorausgesetzt werden kann; dies gilt 
insbesondere, wenn eine kommerzielle Verwertung der Aufnahmen 
zu vermuten ist. Bei Angelegenheiten von besonderer Tragweite ist 
die Abstimmung mit der Schulaufsichtsbehörde erforderlich, im Zu-
ständigkeitsbereich des Schulträgers mit diesem.
(2) Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen der Verwal-
tungstätigkeit von Schulen reicht die Schulleiterin oder der Schul-
leiter in inneren Schulangelegenheiten an die Schulaufsicht und in 
äußeren Schulangelegenheiten an den Schulträger weiter (§ 5 Absatz 
1 Satz 3 IFG NRW).

§ 28 Besichtigung und Unterrichtsbesuche  
durch Dritte

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann genehmigen, dass auch 
Personen, die nicht zur Schule oder zur Schulaufsicht gehören, an 
Schulveranstaltungen teilnehmen, die Schule besichtigen und mit 
Zustimmung der unterrichtenden Lehrkraft den Unterricht be-
suchen. Sollen diese Personen am Unterricht oder an sonstigen 
Schulveranstaltungen beteiligt werden, ist die Schulleiterin oder der 
Schulleiter darüber hinaus rechtzeitig vorher von dieser Absicht zu 
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unterrichten. Die Rechte des Schulträgers (§ 59 Absatz 11 SchulG) 
und die Rechte der Eltern (§ 123 SchulG) sowie der für die Be-
rufserziehung Mitverantwortlichen (§ 44 Absatz 3 und § 66 Absatz 
4 SchulG) bleiben unberührt.

§ 29 Besondere Vorkommnisse
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulträ-
ger, die Schulaufsichtsbehörde und ggf. andere zuständige Behör-
den (z. B. Jugendamt, die nach dem Berufsbildungsgesetz und der 
Handwerksordnung zuständige Stelle, Gesundheitsamt, Sozialamt, 
Feuerwehr, Polizei) über besondere Vorkommnisse (z. B. Todesfäl-
le, schwere Unfälle, Feuer, Explosionen, ansteckende Krankheiten, 
Bedrohungen, schwere Verstöße gegen die Schulordnung). Besteht 
gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht einer strafbaren 
Handlung, hat die Schulleiterin oder der Schulleiter zu prüfen, ob 
pädagogische Maßnahmen ausreichen, oder ob wegen der Schwere 
der Tat eine Meldung an die Polizei erfolgen muss (vgl. RdErl. v. 31. 
8. 2007 – BASS 18 – 03 Nr. 1). Die Eltern (§ 123 SchulG) sind zu 
benachrichtigen.
(2) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung, 
eine Misshandlung oder einen sexuellen Missbrauch einer Schüle-
rin oder eines Schülers innerhalb oder außerhalb der Schule, ist die 
Schulleitung umgehend zu informieren. Diese entscheidet recht-
zeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen 
(§ 42 Absatz 6 SchulG).
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat die dienstaufsichtlich 
zuständige Schulaufsichtsbehörde unverzüglich über tatsächliche 
Anhaltspunkte zu informieren, die auf einen sexuellen Missbrauch 
durch eine Lehrerin oder einen Lehrer hindeuten. Entsprechendes 
gilt für das in der Schule tätige Personal der Schulträger und außer-
schulischer Partner der Schule.

§ 30 Anwesenheit
(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter muss in der Regel wäh-
rend der allgemeinen Unterrichtszeit (§ 13 Absatz 3) in der Schule 
anwesend sein. Ist sie oder er verhindert, muss die Vertretung si-
chergestellt sein. Im Übrigen richtet sich die Anwesenheit nach den 
dienstlichen Erfordernissen.
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(2) Auch in den Schulferien müssen die Dienstgeschäfte der Schul-
leitung ausreichend wahrgenommen werden. Über die jeweils ge-
troffene Vertretungsregelung für die Schulferien sind die zuständi-
gen Schulaufsichtsbehörden und der Schulträger rechtzeitig vor dem 
Beginn der Ferien zu unterrichten.

§ 31 Beurlaubungen, Dienstbefreiungen
(1) Soweit die vorgesetzte Dienststelle Schulleiterinnen oder Schul-
leiter hierzu ermächtigt hat, können diese den Lehrerinnen und Leh-
rern der Schule im Rahmen der geltenden Bestimmungen Sonderur-
laub an bis zu fünf Tagen je Kalenderjahr gewähren; hierüber ist der 
Schulaufsichtsbehörde zu berichten (RdErl. v. 28. 6. 1988 – BASS 
21 – 05 Nr. 11).
(2) Die Erteilung von Sonderurlaub und die Gewährung von 
Dienst- oder Arbeitsbefreiung während der Unterrichtszeit richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW und des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst der Länder.
(3) Voraussetzung für Beurlaubung und Dienstbefreiung ist grund-
sätzlich, dass die Vertretung gesichert ist oder der Unterricht vor-
gezogen oder nachgeholt oder Unterrichtsausfall auf andere Weise 
vermieden wird.
(4) Bedienstete des Schulträgers können im Rahmen der Anord-
nungen des Schulträgers beurlaubt werden.
(5) Beurlaubungen für sich selbst beantragt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter bei der dienstaufsichtlich zuständigen Schulaufsichts-
behörde.

§ 32 Vertretung der Schulleiterin oder  
des Schulleiters

(1) Bei Verhinderung oder Fehlen der Schulleiterin oder des Schul-
leiters nimmt die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter die 
Rechte und Pflichten wahr.
(2) Die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter ist so über 
die Angelegenheiten der Schule zu informieren, dass jederzeit die 
Voraussetzungen gegeben sind, die Leitung der Schule wahrzuneh-
men.
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(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter überträgt unbeschadet der 
Gesamtverantwortung der ständigen Vertreterin oder dem ständigen 
Vertreter einen Teil der Leitungsaufgaben zur selbstständigen Wahr-
nehmung. Dies sind z. B. die Planung und Koordinierung der Klas-
senbildung, die Aufstellung der Stunden-, Raum- und Aufsichts-
pläne, die Regelung des Vertretungsunterrichts, die Verwaltung des 
Schülerdatenbestandes, die Schulstatistik sowie die Planung und Be-
wirtschaftung der Haushaltsmittel sowie die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern und der Jugendhilfe.
(4) Ist eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter nicht 
vorhanden oder ebenfalls verhindert, so übernimmt an Grundschu-
len, Hauptschulen und Realschulen mit zweiter Konrektorin oder 
zweitem Konrektor diese oder dieser die Vertretung, im Übrigen die 
dienstälteste Lehrerin oder der dienstälteste Lehrer, sofern nicht eine 
andere Vertretungsregelung getroffen ist (§ 60 Absatz 2 SchulG). 
Die Vertretungsregelungen für Gesamtschulen (RdErl. v. 20. 12. 
1990 – BASS 21 – 02 Nr. 3) bleiben unberührt.
(5) Die Aufgabenverteilung innerhalb der Schulleitung soll von der 
einzelnen Schule schriftlich festgelegt werden.

Vierter Teil 
Lehrerinnen und Lehrer mit besonderen Funktionen

§ 33 Allgemeines
(1) Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters können Lehrerinnen und Lehrern besondere Ko-
ordinierungsaufgaben im pädagogischen, fachlichen, organisato-
rischen und verwaltungsmäßigen Bereich übertragen werden. Diese 
unterstützen die Schulleitung bei ihren Aufgaben und informieren 
sie über Planungen und Maßnahmen im übertragenen Aufgaben-
bereich.
(2) Soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist, berät und unterstützt 
die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen die Schulleitung 
bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 17 Absatz 
1 LGG).
(3) Soweit für Schulen Funktionsstellen ausgewiesen sind, nehmen 
insbesondere diejenigen, die diese Stellen innehaben, die in den 
nachfolgenden Bestimmungen geregelten Aufgaben wahr.
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§ 34 Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen
(1) Die zweite Konrektorin oder der zweite Konrektor an Grund-
schulen, Hauptschulen und Realschulen nimmt die Koordination 
von klassen- und jahrgangsübergreifenden pädagogischen Aufgaben 
eigenverantwortlich wahr. Insbesondere können folgende Aufgaben 
übertragen werden:
1. Differenzierungs- und Fördermaßnahmen,
2. fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben,
3.  Beratung in der Schule und Gestaltung eines schulischen Bera-

tungsnetzes,
4.  Entwicklung des Schulprogramms einschließlich der Planung 

von Ganztagsangeboten und außerunterrichtlichen Projekten,
5. Gestaltung eines Fortbildungsplans.
(2) An Hauptschulen und Realschulen können als Aufgabe auch An-
gelegenheiten der Erprobungsstufe übertragen werden.

§ 35 Gymnasien
(1) Die Angelegenheiten der Fachbereiche und Fächer werden von 
den Fachbereichs- bzw. Fachkoordinatorinnen oder -koordinatoren 
wahrgenommen.
(2) Die Angelegenheiten der Erprobungsstufe werden von der Er-
probungsstufenkoordinatorin oder dem Erprobungsstufenkoordina-
tor wahrgenommen.
(3) Die Angelegenheiten der übrigen Klassen der Sekundarstufe I 
werden von der Mittelstufenkoordinatorin oder dem Mittelstufen-
koordinator wahrgenommen.
(4) Die Angelegenheiten der Oberstufe werden von der Oberstufen-
koordinatorin oder dem Oberstufenkoordinator wahrgenommen.
(5) Mit der Wahrnehmung weiterer Aufgaben für besondere Arbeits-
bereiche und Organisations- und Verwaltungsbereiche können Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren betraut werden.
(6) Die Aufgabenverteilung richtet sich im Einzelnen nach dem 
RdErl. v. 21. 9. 1992 (BASS 21 – 02 Nr. 5).
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§ 36 Gesamtschulen
(1) Zur Schulleitung gehören bei Gesamtschulen neben der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter und der ständigen Vertreterin oder dem 
ständigen Vertreter diejenigen Personen, die mit der didaktischen 
Leitung und der Abteilungsleitung beauftragt sind. Sie nehmen ihre 
Aufgaben eigenverantwortlich wahr; das Weisungsrecht des Schul-
leiters oder der Schulleiterin bleibt unberührt.
(2) Mit der Wahrnehmung weiterer Aufgaben können Koordinato-
rinnen und Koordinatoren betraut werden.
(3) Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit richten sich im Ein-
zelnen nach dem RdErl. v. 20. 12. 1990 (BASS 21 – 02 Nr. 3).

§ 37 Berufskollegs
(1) Der erweiterten Schulleitung können bei Berufskollegs neben 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, der ständigen Vertreterin 
oder dem ständigen Vertreter und den Fachleiterinnen und Fach-
leitern zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben auch Lehrkräfte 
angehören, denen einzelne Koordinationsaufgaben zur eigenstän-
digen Wahrnehmung übertragen wurden. Das Weisungsrecht der 
Schulleiterin oder des Schulleiters bleibt unberührt. Die Aufgaben-
verteilung innerhalb der erweiterten Schulleitung ist schriftlich von 
der Schulleiterin oder vom Schulleiter zu dokumentieren
(2)	Entsprechend	der	Struktur	und	des	Profils	des	einzelnen	Berufs-
kollegs erstrecken sich die Koordinationsaufgaben auf das Berufskol-
leg oder Teile des Berufskollegs wie Abteilungen, berufliche Bereiche 
oder Bildungsgänge und auf die Koordination der Planung, Umset-
zung und Weiterentwicklung didaktischer, pädagogischer und orga-
nisatorischer Arbeiten. Die Koordination kann eine oder mehrere 
Aufgabenbereiche umfassen.
Der RdErl. d. Kultusministeriums v. 20. 9. 1992 (BASS 21 – 02 Nr. 
4) wird aufgehoben.
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3. Anhang

3.1 Weitere Gesetze

3.1.1 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW – SchulG)

Auszug

Bezug: ADO § 7 Abs. 1 u. 2, § 8 Abs. 2

§ 2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
(1) Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfas-
sung bestimmten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele.
(2) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum so-
zialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Die Jugend soll erzogen 
werden im Geist der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsam-
keit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere 
und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 
Völkergemeinschaft und zur Friedensgesinnung.
(3) Die Schule achtet das Erziehungsrecht der Eltern. Schule und Eltern wirken bei der 
Verwirklichung der Bildungs- und Erziehungsziele partnerschaftlich zusammen.
(4) Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags er-
forderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen und berücksich-
tigt dabei die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert 
die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen 
und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. 
Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen 
und ihr eigenes Leben zu gestalten. Schülerinnen und Schüler werden in der Regel 
gemeinsam unterrichtet und erzogen (Koedukation).
(5) Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen
1.  selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln,
2.   für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen,
3.  die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu achten,
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4.   in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidungen zu treffen 
und Verständnis und Toleranz gegenüber den Entscheidungen anderer zu entwi-
ckeln,

5.  Menschen unterschiedlicher Herkunft vorurteilsfrei zu begegnen, die Werte der un-
terschiedlichen Kulturen kennenzulernen und zu reflektieren sowie für ein fried-
liches und diskriminierungsfreies Zusammenleben einzustehen.

6.   die grundlegenden Normen des Grundgesetzes und der Landesverfassung zu verste-
hen und für die Demokratie einzutreten,

7.		 	die	eigene	Wahrnehmungs-,	Empfindungs-	und	Ausdrucksfähigkeit	sowie	musisch-
künstlerische Fähigkeiten zu entfalten,

8.   Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport zu entwickeln, sich gesund zu 
ernähren und gesund zu leben,

9.  mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen.
(6) Die Schule wahrt Offenheit und Toleranz gegenüber den unterschiedlichen religi-
ösen, weltanschaulichen und politischen Überzeugungen und Wertvorstellungen. Sie 
achtet den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter und wirkt auf die Be-
seitigung	bestehender	Nachteile	hin.	Sie	vermeidet	alles,	was	die	Empfindungen	anders	
Denkender verletzen könnte. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht einseitig beein-
flusst werden.
(7) Die Schule ermöglicht und respektiert im Rahmen der freiheitlich demokratischen 
Grundordnung unterschiedliche Auffassungen. Schulleiterinnen und Schulleiter und 
Lehrerinnen und Lehrer nehmen ihre Aufgaben unparteilich wahr.
(8) Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und wei-
ter fördern. Er soll die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien 
und Methoden für ein lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln. Drohendem 
Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen von Schülerinnen und Schülern be-
gegnet die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit vorbeugenden Maß-
nahmen.
(9) Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen 
werden besonders gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst ho-
hes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und 
selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.
(10) Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei 
achtet und fördert sie die ethnische, kulturelle und sprachliche Identität (Mutterspra-
che) dieser Schülerinnen und Schüler. Sie sollen gemeinsam mit allen anderen Schü-
lerinnen und Schülern unterrichtet und zu den gleichen Abschlüssen geführt werden.
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(11) Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergän-
zende Bildungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert.
(12) Die Absätze 1 bis 11 gelten auch für Ersatzschulen.

Bezug: ADO § 10 Abs. 4

§ 3 Schulische Selbstständigkeit, Eigenverantwortung,  
Qualitätsentwicklung und -sicherung 

(1) Die Schule gestaltet den Unterricht, die Erziehung und das Schulleben im Rahmen 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in eigener Verantwortung. Sie verwaltet und 
organisiert ihre inneren Angelegenheiten selbstständig. Die Schulaufsichtsbehörden 
sind verpflichtet, die Schulen in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu be-
raten und zu unterstützen.
(2) Die Schule legt auf der Grundlage ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags die be-
sonderen Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen ihrer pädagogischen Arbeit 
in einem Schulprogramm fest und schreibt es regelmäßig fort. Auf der Grundlage des 
Schulprogramms überprüft die Schule in regelmäßigen Abständen den Erfolg ihrer Ar-
beit, plant, falls erforderlich, konkrete Verbesserungsmaßnahmen und führt diese nach 
einer festgelegten Reihenfolge durch.
(3) Schulen und Schulaufsicht sind zur kontinuierlichen Entwicklung und Sicherung 
der	Qualität	schulischer	Arbeit	verpflichtet.	Qualitätsentwicklung	und	Qualitätssiche-
rung erstrecken sich auf die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule.
(4) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich nach 
Maßgabe	entsprechender	Vorgaben	der	Schulaufsicht	an	Maßnahmen	der	Qualitätsent-
wicklung	und	Qualitätssicherung	zu	beteiligen.	Dies	gilt	insbesondere	für	die	Beteili-
gung an Vergleichsuntersuchungen, die von der Schulaufsicht oder in deren Auftrag von 
Dritten durchgeführt werden.

Bezug: ADO § 4 Abs. 1 u. 3

§ 5 Öffnung von Schule, Zusammenarbeit  
mit außerschulischen Partnern

(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung des 
schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des Übergangs 
von den Tageseinrichtungen für Kinder in die Grundschule zusammen.
(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen 
und der freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern zu-
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sammenarbeiten, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Volljährigen tragen und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben.
(3) Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der Schul-
konferenz.

Bezug: ADO § 4 Abs. 1

§ 9 Ganztagsschule, Ergänzende Angebote, Offene Ganztagsschule
(1) Schulen können als Ganztagsschulen geführt werden, wenn die personellen, säch-
lichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Förderschule mit 
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und die Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung werden in der Regel als Ganz-
tagsschule geführt. Die Entscheidung des Schulträgers bedarf der Zustimmung der obe-
ren Schulaufsichtsbehörde.
(2) An Schulen können außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote ein-
gerichtet werden, die der besonderen Förderung der Schülerinnen und Schüler dienen.
(3) Der Schulträger kann mit Trägern der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und 
anderen Einrichtungen, die Bildung und Erziehung fördern, eine weitergehende Zu-
sammenarbeit vereinbaren, um außerunterrichtliche Angebote vorzuhalten (Offene 
Ganztagsschule). Dabei soll auch die Bildung gemeinsamer Steuergruppen vorgesehen 
werden. Die Einbeziehung der Schule bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz. Die 
Erhebung von Elternbeiträgen richtet sich nach § 10 Abs. 5 des Zweiten Gesetzes zur 
Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes (Gesetz 
über Tageseinrichtungen für Kinder – GTK 1)).

Bezug: ADO § 20 Abs. 2

§ 32 Praktische Philosophie, Philosophie
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, nehmen am 
Fach Praktische Philosophie teil, soweit dieses Fach in der Ausbildungsordnung vor-
gesehen und an der Schule eingerichtet ist. In der gymnasialen Oberstufe besteht die 
Verpflichtung, nach einer Befreiung vom Religionsunterricht das Fach Philosophie zu 
belegen.

Bezug: ADO § 9 Abs. 1, § 59 Abs. 6

§ 41 Verantwortung für dieEinhaltung der Schulpflicht
(1) Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind bei der Schule an und ab. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass es am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Veranstal-
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tungen der Schule regelmäßig teilnimmt, und statten es angemessen aus.
(2) Bei Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang der Berufsschule obliegt die Ver-
antwortung für die regelmäßige Teilnahme auch der oder dem Ausbildenden oder der 
Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber (Mitverantwortliche für die Berufserziehung); sie 
zeigen der Berufsschule den Beginn und die Beendigung des Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnisses an.
(3) Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sind verpflichtet, Schul-
pflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, zum regelmäßigen Schulbesuch anzu-
halten und auf die Eltern sowie auf die für die Berufserziehung Mitverantwortlichen 
einzuwirken.
(4) Bleibt die pädagogische Einwirkung erfolglos, können die Schulpflichtigen auf Er-
suchen der Schule oder der Schulaufsichtsbehörde von der für den Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt zuständigen Ordnungsbehörde der Schule zwangsweise gemäß 
§§ 66 bis 75 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zugeführt werden. Das Jugendamt 
ist über die beabsichtigte Maßnahme zu unterrichten. § 126 bleibt unberührt. 
(5) Die Eltern können von der Schulaufsichtsbehörde durch Zwangsmittel gemäß 
§§ 55 bis 65 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zur Erfüllung ihrer Pflichten ge-
mäß Absatz 1 angehalten werden.

Bezug: ADO § 23 Abs. 6, § 29 Abs. 2

§ 42 Allgemeine Rechte undPflichten aus dem Schulverhältnis
(1) Die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in eine öffentliche Schule begrün-
det ein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis. Aus ihm ergeben sich für alle Beteiligten 
Rechte und Pflichten. Dies erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit.
(2) Schülerinnen und Schüler haben das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes an der 
Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mitzuwirken und ihre Inte-
ressen wahrzunehmen. Sie sind ihrem Alter entsprechend über die Unterrichtsplanung 
zu informieren und an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veran-
staltungen zu beteiligen.
(3) Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe 
der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind insbesondere 
verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran zu beteiligen, die 
erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben 
die Schulordnung einzuhalten und die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der 
Schulleitung und anderer dazu befugter Personen zu befolgen.
(4) Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und Er-
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ziehungsarbeit der Schule mit. Sie sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen Pflich-
ten erfüllt. Eltern sollen sich aktiv am Schulleben, in den Mitwirkungsgremien und an 
der schulischen Erziehung ihres Kindes beteiligen.
(5) In Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen sollen sich die Schule, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern auf gemeinsame Erziehungsziele und -grundsätze verständigen 
und wechselseitige Rechte und Pflichten in Erziehungsfragen festlegen.
(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem Anschein 
von Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule entscheidet recht-
zeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer Stellen.
(7) Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule, die kein Unterricht in anderer 
Form sind, sind grundsätzlich so zu organisieren, dass kein Unterricht ausfällt. Nach-
prüfungen	finden	vor	Unterrichtsbeginn	des	neuen	Schuljahres	statt.
(8) Die Schulkonferenz kann eine einheitliche Schulkleidung empfehlen, sofern alle in 
der Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und Schüler zustimmen.

Bezug: ADO § 9 Abs. 2, § 23 Abs. 7, § 28

§ 44 Information und Beratung
(1) Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind in allen grundsätzlichen und wichtigen 
Schulangelegenheiten zu informieren und zu beraten.
(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen 
sind die Bewertungsmaßstäbe für die Notengebung und für Beurteilungen zu erläutern. 
Auf Wunsch werden ihnen ihr Leistungsstand mitgeteilt und einzelne Beurteilungen 
erläutert. Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen.
(3) Die Eltern können nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen 
Unterrichtsstunden und an Schulveranstaltungen teilnehmen, die ihre Kinder besu-
chen. Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung können Lehrerinnen und Lehrer mit 
Zustimmung der Klassenpflegschaft und der Schulleitung in hierfür geeigneten Unter-
richtsbereichen die Mitarbeit von Eltern vorsehen. Gleiches gilt bei außerunterricht-
lichen Schulveranstaltungen und Angeboten im Ganztagsbereich in allen Schulformen 
und Schulstufen.
(4) Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern außerhalb des Unterrichts. Eltern-
sprechtage werden nicht während der Unterrichtszeit am Vormittag durchgeführt.
(5) Die Schule soll Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Fragen der Erziehung, der 
Schullaufbahn und des weiteren Bildungswegs beraten. Sie arbeitet hierbei insbesondere 
mit dem schulpsychologischen Dienst und der Berufsberatung zusammen.
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Bezug: ADO § 20 Abs. 6, § 28

§ 46 Aufnahme in die Schule, Schulwechsel
(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in die Schule entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter innerhalb des vom Schulträger hierfür festgelegten 
Rahmens, insbesondere der Zahl der Parallelklassen pro Jahrgang. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter kann vorübergehend Schülerinnen und Schüler als Gäste aufneh-
men. Schülerinnen und Schüler werden in der Regel zu Beginn des Schuljahres, in 
Weiterbildungskollegs zu Beginn des Schulhalbjahres in die Schule aufgenommen.
(2) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt werden, wenn ihre Aufnahmekapa-
zität erschöpft ist oder die Zahl der Anmeldungen die Mindestgröße unterschreitet. 
Besondere Aufnahmevoraussetzungen und Aufnahmeverfahren für einzelne Schulstufen 
oder Schulformen sowie Aufnahmekriterien bei einem Anmeldeüberhang können in 
der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnung geregelt werden.
(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgele-
gene Grundschule der gewünschten Schulart in seiner Gemeinde im Rahmen der vom 
Schulträger festgelegten Aufnahmekapazität, soweit der Schulträger keinen Schulein-
zugsbereich gebildet hat.
(4) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den Anspruch, dass seine Auszubildenden zur Erfül-
lung der Schulpflicht das zum Ausbildungsbetrieb nächstgelegene Berufskolleg besu-
chen, in dem eine entsprechende Fachklasse eingerichtet ist. Mit Einverständnis des 
Ausbildungsbetriebs kann eine Auszubildende oder ein Auszubildender ein anderes, 
insbesondere wohnortnäheres Berufskolleg, an dem eine entsprechende Fachklasse ein-
gerichtet ist, im Rahmen der Aufnahmekapazität besuchen. § 84 bleibt unberührt.
(5) Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewünschten 
Schulform nicht besuchen können, darf die Aufnahme in die Schule einer anderen Ge-
meinde nicht deshalb verweigert werden, weil die Eltern dort nicht wohnen.
(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Schülerin oder einen Schüler nach Anhörung 
der Eltern und der beteiligten Schulträger einer bestimmten Schule am Wohnort oder 
in einer anderen Gemeinde zuweisen. Dies gilt insbesondere, wenn eine schulpflichtige 
Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler nicht in eine Schule der gewählten und der 
Eignung entsprechenden Schulform aufgenommen worden ist.
(7) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der die Schule wechselt, wird im Rahmen 
der Verweildauer in die Schulstufe, die Schulform und die Klasse oder Jahrgangsstufe 
aufgenommen, die dem bisherigen Bildungsgang und dem Zeugnis entsprechen. Nähe-
res zum Schulformwechsel bestimmen die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.
(8) In der Sekundarstufe I prüft die Schule gemäß § 13 Abs. 3 und nach Maßgabe der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung im Rahmen der jährlichen Versetzungsentschei-
dung, ob den Eltern leistungsstarker Schülerinnen und Schüler der Hauptschule der 
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Wechsel ihres Kindes zur Realschule oder zum Gymnasium und den Eltern leistungs-
starker Schülerinnen und Schüler der Realschule der Wechsel ihres Kindes zum Gym-
nasium zu empfehlen ist.

Bezug: ADO § 20, Abs. 6

§ 47 Beendigung des Schulverhältnisses
(1) Das Schulverhältnis endet, wenn
1.   die Schülerin oder der Schüler den Bildungsgang durchlaufen oder die Schulpflicht 

erfüllt hat und ein Abschluss- oder Abgangszeugnis erteilt wird,
2.  die Eltern die Schülerin oder den Schüler schriftlich abmelden,
3.   ein weiteres Wiederholen der Klasse oder Jahrgangsstufe nicht mehr zulässig ist (§ 

50 Abs. 5 Satz 2),
4.   die Schülerin oder der Schüler die für den Bildungsgang bestimmte Höchstausbil-

dungsdauer erreicht hat,
5.  die Schulpflicht gemäß § 40 Abs. 2 ruht,
6.   die Schülerin oder der Schüler gemäß § 54 Abs. 4 dauernd vom Schulbesuch ausge-

schlossen wird,
7.  die Schülerin oder der Schüler in eine andere Schule überwiesen wird,
8.   die nicht mehr schulpflichtige Schülerin oder der nicht mehr schulpflichtige Schü-

ler trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschul-
digt fehlt,

9.   die Schülerin oder der Schüler auf Grund einer Ordnungsmaßnahme entlassen oder 
verwiesen wird.

(2) Eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflichtiger Schüler kann nur in Verbin-
dung mit einem nachgewiesenen Schulwechsel aus der besuchten Schule ausscheiden. § 
53 Abs. 5 bleibt unberührt.

Bezug: ADO § 2, § 10 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 12, Abs. 3

§ 57 Lehrerinnen und Lehrer
(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, erziehen, beraten, beurteilen, beaufsichtigen 
und betreuen Schülerinnen und Schüler in eigener Verantwortung im Rahmen der Bil-
dungs- und Erziehungsziele (§ 2), der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
der Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden und der Konferenzbeschlüsse; sie fördern 
alle Schülerinnen und Schüler umfassend.
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(2) Die Lehrerinnen und Lehrer wirken an der Gestaltung des Schullebens, an der Or-
ganisation	der	Schule	und	an	der	Fortentwicklung	der	Qualität	schulischer	Arbeit	aktiv	
mit. Sie stimmen sich in der pädagogischen Arbeit miteinander ab und arbeiten zusam-
men.
(3) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren Entwick-
lung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an dienstlichen Fortbil-
dungsmaßnahmen auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen. Die Genehmigung 
von Fortbildung während der Unterrichtszeit setzt in der Regel voraus, dass eine Vertre-
tung gesichert ist oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt oder Unterrichtsaus-
fall auf andere Weise vermieden wird.
(4) Lehrerinnen und Lehrer dürfen in der Schule keine politischen, religiösen, weltan-
schaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neu-
tralität des Landes gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie Eltern oder den poli-
tischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden oder zu stören. 
Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Schülerinnen und Schü-
lern oder den Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer 
gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung nach Artikel 3 des Grundgesetzes, 
die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt. 
Die Wahrnehmung des Erziehungsauftrags nach Artikel 7 und 12 Abs. 6 der Verfassung 
des Landes Nordrhein-Westfalen und die entsprechende Darstellung christlicher und 
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen widerspricht nicht dem 
Verhaltensgebot nach Satz 1. Das Neutralitätsgebot des Satzes 1 gilt nicht im Religions-
unterricht und in den Bekenntnis- und Weltanschauungsschulen.
(5) Lehrerinnen und Lehrer an den öffentlichen Schulen des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände stehen im Dienst des Landes; § 124 bleibt unberührt. Sie sind 
in der Regel Beamtinnen und Beamte, wenn sie die für ihre Laufbahn erforderliche 
Befähigung besitzen und die sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 
Lehrerinnen und Lehrer können auch im Rahmen von Gestellungsverträgen beschäftigt 
werden.
(6) Die Einstellung einer Lehrerin oder eines Lehrers setzt als persönliches Eignungs-
merkmal voraus, dass sie oder er die Gewähr für die Einhaltung der Bestimmungen 
des Absatzes 4 in der gesamten voraussichtlichen Dienstzeit bietet. Entsprechendes gilt 
für die Versetzung einer Lehrerin oder eines Lehrers eines anderen Dienstherrn in den 
nordrhein-westfälischen Schuldienst. Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
ter können von der Einstellungsbehörde auf Antrag Ausnahmen vorgesehen werden, 
soweit die Ausübung ihrer Grundrechte es zwingend erfordert und zwingende öffent-
liche Interessen an der Wahrung der staatlichen Neutralität und des Schulfriedens nicht 
entgegenstehen.
(7) Ausschreibungen im Lehrereinstellungsverfahren für eine Schule sowie die Auswahl 
erfolgen durch die Schule; die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörden sind dabei einzu-
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halten. Vor Versetzungen von Lehrerinnen und Lehrern aus dienstlichen Gründen sind 
die Schulen zu hören. Im Rahmen der arbeitsrechtlichen Bestimmungen und der der 
Schule zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel kann die Schulleiterin oder der 
Schulleiter befristete Verträge zur Sicherung der Unterrichtsversorgung und zur Durch-
führung besonderer pädagogischer Aufgaben abschließen. Den Schulen können durch 
das Ministerium weitere Angelegenheiten übertragen werden.

Bezug: ADO § 2 Abs. 2

§ 58 Pädagogisches und sozialpädagogisches Personal
Sonstige im Landesdienst stehende pädagogische und sozialpädagogische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wirken bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mit. § 57 Abs. 
4 und 6 gilt entsprechend.

Bezug: ADO § 11 Abs. 2, § 20, § 21, § 22, § 28

§ 59 Schulleiterinnen und Schulleiter
(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter, die oder der zugleich Leh-
rerin oder Lehrer ist.
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter
1.  leitet die Schule und vertritt sie nach außen,
2.   ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schu-

le,
3.		 sorgt	für	die	Qualitätsentwicklung	und	Qualitätssicherung	in	der	Schule,
4.   wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen darauf hin, dass der Unterricht unge-

kürzt erteilt wird,
5.   ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen zum Unterrichtsbeginn des neuen 

Schuljahres abgeschlossen sind und
6.  nimmt das Hausrecht wahr.
Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufgaben als Vorgesetzte oder Vorgesetzter allen an 
der Schule tätigen Personen Weisungen erteilen.
(3) Zu den Leitungsaufgaben der Schulleiterin oder des Schulleiters gehören insbeson-
dere die Schulentwicklung, die Personalführung und Personalentwicklung, die Organi-
sation und Verwaltung sowie die Kooperation mit der Schulaufsicht, dem Schulträger 
und den Partnern der Schule. 
(4) Im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten wirkt die Schulleiterin oder der 



53

Schulleiter in Personalangelegenheiten mit und trifft selbst Personalentscheidungen, so-
weit diese Befugnisse übertragen sind. Sie oder er erstellt die dienstlichen Beurteilungen 
für die Lehrkräfte der Schule
1.  während der laufbahnrechtlichen Probezeit vor der Anstellung,
2.   vor einer Übertragung des ersten Beförderungsamtes einer Laufbahn (soweit kein 

Leitungsamt im Sinne von § 60 Abs. 1),
3.   vor einer Beurlaubung zum Auslandsschuldienst (mit Ausnahme von Funktionsstel-

len im Ausland), zur Wahrnehmung von Aufgaben der Entwicklungszusammenar-
beit oder zu vergleichbaren Aufgaben,

4.  vor einer Verwendung im Hochschuldienst.
(5) Zur Stärkung der Selbstverwaltung und Eigenverantwortung der Schulen werden 
den Schulleiterinnen und Schulleitern Aufgaben der oder des Dienstvorgesetzten über-
tragen. Soweit diese Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverordnung übertragen worden 
sind, werden die Aufgaben und Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten ge-
mäß § 15 Landesgleichstellungsgesetz von der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfra-
gen wahrgenommen. § 16 Abs. 2 Satz 2 Landesgleichstellungsgesetz gilt entsprechend. 
Für die Ermittlung der Unterrepräsentanz gemäß § 7 Landesgleichstellungsgesetz sowie 
die Erstellung von Frauenförderplänen gilt § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesgleichstellungsge-
setz.
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet im Rahmen der von der Lehrer-
konferenz gemäß § 68 Abs. 3 Nr. 3 beschlossenen Grundsätze über Angelegenheiten 
der Fortbildung und wirkt auf die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin. Dazu 
gehört auch die Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Fortbildungsveran-
staltungen. Der Lehrerrat ist nach § 69 Abs. 2 zu beteiligen.
(7) In jedem Schuljahr ist der Schulkonferenz ein Bericht über die Unterrichtsversor-
gung und die Erteilung des Unterrichts an der Schule vorzulegen.
(8) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist für die Unfallverhütung sowie eine wirk-
same Erste Hilfe und für den Arbeits- und Gesundheitsschutz verantwortlich.
(9) Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt den jährlichen Schulhaushalt auf und 
bewirtschaftet die der Schule zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Entscheidung über 
den Schulhaushalt trifft die Schulkonferenz. Der Bericht über die Mittelverwendung 
ist der Schulkonferenz innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
zuzuleiten.
(10) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet zur Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags mit den Konferenzen zusammen und führt deren Beschlüsse aus. Sie 
oder er kann an Konferenzen, denen sie oder er nicht vorsitzt, mit beratender Stimme 
teilnehmen. Beschlüsse der Konferenzen, die gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten verstoßen, sind unverzüglich zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende 
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Wirkung und ist zu begründen. Hilft die Konferenz der Beanstandung nicht ab, holt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde ein.
(11) Die Schulleiterin oder der Schulleiter arbeitet mit dem Schulträger eng und ver-
trauensvoll zusammen und stellt ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Informationen zur Verfügung. Die Anordnungen des Schulträgers in seinem Aufgaben-
bereich sind für die Schulleiterin oder den Schulleiter verbindlich.

Bezug: ADO § 20 Abs. 2, § 32 Abs 4

§ 60 Schulleitung
(1) Der Schulleitung gehören die Schulleiterin oder der Schulleiter und die ständige 
Stellvertreterin oder der ständige Stellvertreter an. Soweit eine zweite Konrektorin oder 
ein zweiter Konrektor bestellt ist, gehört sie oder er der Schulleitung an. Das Mini-
sterium kann zulassen, dass weitere Personen der Schulleitung angehören (Erweiterte 
Schulleitung).
(2) Im Fall der Verhinderung der Schulleiterin oder des Schulleiters übernimmt die 
ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter, bei deren oder dessen Verhinderung ein 
anderes Mitglied der Schulleitung diese Aufgabe. Ist ein weiteres Mitglied der Schullei-
tung nicht vorhanden oder ebenfalls verhindert, übernimmt die dienstälteste Lehrerin 
oder der dienstälteste Lehrer der Schule die Vertretung, soweit die Schulleiterin oder 
der Schulleiter nicht eine andere Lehrerin oder einen anderen Lehrer mit der Vertretung 
beauftragt. 
(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann einzelne Leitungsaufgaben auf Lehre-
rinnen und Lehrer zur eigenständigen Wahrnehmung übertragen. Die Gesamtverant-
wortung der Schulleiterin oder des Schulleiters bleibt davon unberührt. 
(4) Die obere Schulaufsichtsbehörde kann Schulleiterkonferenzen einrichten. Die 
Schulleiterkonferenz berät und verständigt sich über Angelegenheiten aus dem Aufga-
benbereich der Schulen, die eine einheitliche Behandlung erfordern. Sie dient auch der 
Zusammenarbeit der Schulen mit den Schulträgern und außerschulischen Partnern. 
Die Schulaufsichtsbehörde kann zu ihrer Unterstützung die Schulleiterkonferenz mit 
der Vorbereitung geeigneter Angelegenheiten beauftragen.

Bezug: ADO § 4 Abs. 3, § 9 Abs. 2, § 20 Abs. 8, § 26 Abs. 4

§ 65 Aufgaben der Schulkonferenz
(1) An jeder Schule ist eine Schulkonferenz einzurichten. Sie ist das oberste Mitwir-
kungsgremium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
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Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der Schule. Sie kann Vorschläge und 
Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten.
(2) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in folgenden Angelegenheiten: 
  1.  Schulprogramm (§ 3 Abs. 2), 
		2.			Maßnahmen	der	Qualitätsentwicklung	und	Qualitätssicherung	(§	3	Abs.	3),
  3.   Abschluss von Vereinbarungen über die Kooperation von Schulen und die Zusam-

menarbeit mit anderen Partnern (§ 4 Abs. 3, § 5, § 9 Abs. 3), 
  4.  Festlegung der beweglichen Ferientage (§ 7 Abs. 2), 
  5.  Unterrichtsverteilung auf sechs Wochentage (§ 8 Abs. 1), 
  6.   Einrichtung außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) 

sowie die Rahmenplanung von Schulveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, 
  7.  Organisation der Schuleingangsphase (§ 11 Abs. 2 und 3), 
  8.   Vorschlag zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts (§ 20 Abs. 7 und 8), 
  9.  Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen (§ 29 Abs. 2),
10.   Einführung von Lernmitteln (§ 30 Abs. 3) und Bestimmung der Lernmittel, die im 

Rahmen des Eigenanteils zu beschaffen sind (§ 96),
11.   Grundsätze für Umfang und Verteilung der Hausaufgaben und Klassenarbeiten,
12.   Grundsätze zum Umgang mit allgemeinen Erziehungsschwierigkeiten sowie zum 

Abschluss von Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen (§ 42 Abs. 5),
13.  Information und Beratung (§ 44),
14.  Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen (§ 45 Abs. 4),
15.  Grundsätze über Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten in Zeugnissen (jetzt: 

Arbeitsverhalten und Sozialverhalten)(§ 49 Abs. 2),
16.   Wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen (§ 55) und Sponsoring (§ 99 Abs. 

1),
17.  Schulhaushalt (§ 59 Abs. 9),
18.  Wahl der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 61 Abs. 1 und 2),
19.   ergänzende Verfahrens- und Wahlvorschriften (§ 63 Abs. 6 und § 64 Abs. 5),
20.  Einrichtung und Zusammensetzung von Fachkonferenzen oder Bestellung einer 

Vertrauensperson (§ 70 Abs. 5), Teilkonferenzen und des Vertrauensausschusses (§ 
67 Abs. 1 und 2),

21.  besondere Formen der Mitwirkung (§ 75),
22.  Mitwirkung beim Schulträger (§ 76),
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23.  Erlass einer Schulordnung,
24.  Ausnahmen vom Alkoholverbot (§ 54 Abs. 5),
25.  Erhöhung der Zahl der Vertretungen der Eltern in Fachkonferenzen und Bildungs-

gangkonferenzen (§ 70 Abs. 1),
26.   Empfehlung zum Tragen einheitlicher Schulkleidung (§ 42 Abs. 8).
(3) Das Ministerium kann durch Rechtsverordnung der Schulkonferenz weitere Ange-
legenheiten aus der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zur Entscheidung über-
tragen.

Bezug: ADO § 20 Abs. 1

§ 66 Zusammensetzung der Schulkonferenz
(1) Die Schulkonferenz hat bei Schulen mit
 a)   bis zu 200 Schülerinnen und Schülern 6 Mitglieder, an Berufskollegs 12 Mit-

glieder,
 b)  bis zu 500 Schülerinnen und Schülern 12 Mitglieder,
 c)  mehr als 500 Schülerinnen und Schülern 18 Mitglieder. 
(2) Die Schulkonferenz kann mit den Stimmen von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine 
Erhöhung der Mitgliederzahl beschließen, wobei das Verhältnis der Zahlen nach Absatz 
3 zu wahren ist.
(3) Mitglieder der Schulkonferenz sind die Schulleiterin oder der Schulleiter sowie die 
gewählte Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler im 
Verhältnis 
Lehrerinnen und Lehrer :  Eltern : Schülerinnen und Schüler
1.  an Schulen der Primarstufe 1 : 1 : 0
2.   an Schulen der Sekundarstufe I, an Schulen mit Primarstufe  

und Sekundarstufe I sowie an Schulen der Sekundarstufe I und II 1 : 1 : 1
3.  an Schulen der Sekundarstufe II 3 : 1 : 2
4.   an Weiterbildungskollegs und dem Kolleg  

für Aussiedlerinnen und Aussiedler 1 : 0 : 1
(4) An Berufskollegs mit bis zu 500 Schülerinnen und Schülern gehören der Schulkon-
ferenz je ein Mitglied als Vertreterin oder Vertreter der Ausbildenden und der Auszu-
bildenden mit Stimmrecht sowie je ein weiteres Mitglied als Vertreterin oder Vertreter 
der Ausbildenden und der Auszubildenden mit beratender Stimme an. An Berufskollegs 
mit mehr als 500 Schülerinnen und Schülern gehören der Schulkonferenz je zwei Mit-
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glieder als Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildenden und der Auszubildenden mit 
Stimmrecht an. Die Mitglieder mit Stimmrecht werden auf die Zahl der Vertreterinnen 
und Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler gemäß den Absätzen 1 
und 3 angerechnet. Die Vertretung der Ausbildenden wird von der zuständigen Stelle 
gemäß § 71 des Berufsbildungsgesetzes benannt. Die im Bezirk der zuständigen Stelle 
bestehenden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern 
mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung benennen die Vertretung der Auszu-
bildenden.
(5) Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft und die Schülersprecherin oder der 
Schülersprecher sind jeweils unter Anrechnung auf die Zahl der Vertreterinnen und 
Vertreter der Eltern und der Schülerinnen und Schüler gemäß den Absätzen 1 und 3 
Mitglieder der Schulkonferenz, sofern sie dies nicht ablehnen.
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt den Vorsitz in der Schulkonferenz. Sie 
oder er hat, ebenso wie im Falle der Verhinderung die ständige Vertretung, kein Stimm-
recht. Abweichend hiervon gibt bei Stimmengleichheit ihre oder seine Stimme den Aus-
schlag. Die ständige Vertretung und die Verbindungslehrerinnen und -lehrer nehmen 
beratend an der Schulkonferenz teil.
(7) Die Schulkonferenz kann Vertreterinnen und Vertreter schulergänzender Angebote 
und Personen aus dem schulischen Umfeld als beratende Mitglieder berufen.

Bezug: ADO § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 5, § 21 Abs. 7

§ 68 Lehrerkonferenz
(1) Mitglieder der Lehrerkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädago-
gische und sozialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter.
(2) Die Lehrerkonferenz berät über alle wichtigen Angelegenheiten der Schule; sie kann 
hierzu Anträge an die Schulkonferenz richten.
(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet über
1.   Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Auf-

sichts- und Vertretungsplänen,
2.   Grundsätze für die Verteilung der Sonderaufgaben auf Vorschlag der Schulleiterin 

oder des Schulleiters,
3.   Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schul-

leiters,
4.   Grundsätze für die Festsetzung der individuellen Pflichtstundenzahl der Lehrerinnen 

und Lehrer auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters,
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5.   die Teilnahme einer Schule an der Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle gemäß § 93 
Abs. 4 auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters,

6.  Vorschläge an die Schulkonferenz zur Einführung von Lernmitteln,
7.   weitere Angelegenheiten, die ausschließlich oder überwiegend unmittelbar die Leh-

rerinnen und Lehrer und das pädagogische und sozialpädagogische Personal betref-
fen.

(4) Die Lehrerkonferenz wählt die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Leh-
rerinnen und Lehrer für die Schulkonferenz. Gewählte sind verpflichtet, die Wahl an-
zunehmen, wenn nicht ein wichtiger Grund entgegensteht. Die Lehrerkonferenz kann 
auch pädagogische oder sozialpädagogische Fachkräfte wählen, die im Rahmen außer-
unterrichtlicher Angebote tätig sind und nicht der Schule angehören.
(5) Die Lehrerkonferenz kann die Einrichtung von Teilkonferenzen beschließen und ih-
nen Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ganz oder teilweise übertragen. § 67 Abs. 
1 und 6 gilt entsprechend.
(6) Wenn die weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz dies beschließen, bestellt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen.

Bezug: ADO § 6

§ 70 Fachkonferenz, Bildungsgangkonferenz
(1) Mitglieder der Fachkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer, die die Lehrbefä-
higung für das entsprechende Fach besitzen oder darin unterrichten. Die Fachkonfe-
renz wählt aus ihrer Mitte eine Person für den Vorsitz. Je zwei Vertretungen der Eltern 
und der Schülerinnen und Schüler, an Berufskollegs zusätzlich je zwei Vertretungen 
der Ausbildenden und Auszubildenden, können als Mitglieder mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die Schulkonferenz kann eine höhere Zahl von Vertretungen der Eltern 
beschließen.
(2) In Berufskollegs können Fachkonferenzen statt für einzelne Fächer für Fachbereiche 
oder Bildungsgänge eingerichtet werden (Bildungsgangkonferenz).
(3) Die Fachkonferenz berät über alle das Fach oder die Fachrichtung betreffenden An-
gelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Sie trägt Ver-
antwortung	 für	die	 schulinterne	Qualitätssicherung	und	 -entwicklung	der	 fachlichen	
Arbeit und berät über Ziele, Arbeitspläne, Evaluationsmaßnahmen und -ergebnisse und 
Rechenschaftslegung.
(4) Die Fachkonferenz entscheidet in ihrem Fach insbesondere über
1.  Grundsätze zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit,
2.  Grundsätze zur Leistungsbewertung,
3.  Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln.
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(5) In Grundschulen und in Förderschulen kann durch Beschluss der Schulkonferenz 
auf die Einrichtung von Fachkonferenzen verzichtet werden. In diesem Fall übernimmt 
die Lehrerkonferenz die Aufgaben der Fachkonferenzen.

Bezug: ADO § 6, § 18 Abs. 3

§ 71 Klassenkonferenz, Jahrgangsstufenkonferenz
(1) Mitglieder der Klassenkonferenz sind die Lehrerinnen und Lehrer sowie das päda-
gogische und sozialpädagogische Personal gemäß § 58. Den Vorsitz führt die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer.
(2) Die Klassenkonferenz entscheidet über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der 
Klasse. Sie berät über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler und trifft die 
Entscheidungen über Zeugnisse, Versetzungen und Abschlüsse sowie über die Beur-
teilung des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens und über weitere Bemerkungen zu 
besonderen Leistungen und besonderem persönlichen Einsatz im außerunterrichtlichen 
Bereich (§ 49 Abs. 2).
(3) An den Sitzungen der Klassenkonferenz nehmen die oder der Vorsitzende der Klas-
senpflegschaft und ab Klasse 7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher sowie 
deren Stellvertretungen mit beratender Stimme teil; dies gilt nicht, soweit es um die 
Leistungsbewertung einzelner Schülerinnen oder Schüler geht. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm beauftragte Lehrerin oder ein von ihm oder 
ihr beauftragter Lehrer ist berechtigt, an den Sitzungen der Klassenkonferenz mit bera-
tender Stimme teilzunehmen. 
(4) Soweit kein Klassenverband besteht, werden die Aufgaben der Klassenkonferenz von 
der Jahrgangsstufenkonferenz wahrgenommen. Mitglieder der Jahrgangsstufenkonfe-
renz sind alle in der jeweiligen Jahrgangsstufe unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. 
Den Vorsitz führt die Stufenleiterin oder der Stufenleiter, die oder der mit der Organi-
sation der Jahrgangsstufe beauftragt ist.

Bezug: ADO § 18 Abs. 3

§ 73 Klassenpflegschaft,Jahrgangsstufenpflegschaft
(1) Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 
Klasse, mit beratender Stimme die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und ab Klasse 
7 die Klassensprecherin oder der Klassensprecher und die Stellvertretung. Eltern volljäh-
riger Schülerinnen und Schüler können daneben mit beratender Stimme teilnehmen. 
Die Klassenpflegschaft wählt zu Beginn des Schuljahres eine Vorsitzende oder einen 
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Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Eltern haben für 
jedes Kind gemeinsam eine Stimme.
(2) Die Klassenpflegschaft dient der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrern, Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören die Information und der 
Meinungsaustausch über Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Unter-
richts- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Die Klassenpflegschaft ist bei der Auswahl 
der Unterrichtsinhalte zu beteiligen. Die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse sollen auf 
Wunsch der Klassenpflegschaft an den Sitzungen teilnehmen, soweit dies zur Beratung 
und Information erforderlich ist.
(3) Soweit kein Klassenverband besteht, bilden die Eltern der Schülerinnen und Schü-
ler jeder Jahrgangsstufe die Jahrgangsstufenpflegschaft. Die Jahrgangsstufenpflegschaft 
wählt für jeweils 20 Schülerinnen und Schüler eine Vertreterin oder einen Vertreter für 
die Schulpflegschaft. Für jede Vertreterin oder jeden Vertreter wird eine Stellvertreterin 
oder ein Stellvertreter gewählt.

Bezug: ADO § 26 Abs. 4

§ 76 Mitwirkung beim Schulträger
Schule und Schulträger wirken bei der Entwicklung des Schulwesens auf örtlicher Ebe-
ne zusammen. Die Schule ist vom Schulträger in den für sie bedeutsamen Angelegen-
heiten rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu gehören insbesondere
1.  Teilung, Zusammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule,
2.  Aufstellung und Änderung von Schulentwicklungsplänen,
3.  Festlegung von Schuleinzugsbereichen,
4.   räumliche Unterbringung und Ausstattung der Schule sowie schulische Baumaß-

nahmen,
5.  Schulwegsicherung und Schülerbeförderung,
6.  Zusammenarbeit von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen,
7.  Umstellung auf die Ganztagsschule,
8.  Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts,
9.  Teilnahme an Schulversuchen.

Bezug:   ADO § 9 Abs. 1, § 18 Abs. 3, § 20 Abs. 3, § 23 Abs. 1,  
§ 27 Abs. 1, § 28

§ 123 Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler
(1) Die Rechte und Pflichten der Eltern nach diesem Gesetz nehmen wahr
1.  die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten,
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2.   die Betreuerin oder der Betreuer einer volljährigen Schülerin oder eines volljährigen 
Schülers für den schulischen Aufgabenkreis; die Bestellungsurkunde muss der Schule 
vorgelegt werden,

3.   an Stelle der oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erzie-
hung des Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder 
mitanvertraut ist; das Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen,

4.   die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner des allein sorgeberechtigten Elternteils 
im Rahmen des § 9 Lebenspartnerschaftsgesetz.

(2) Die durch dieses Gesetz geregelten Rechte und Pflichten der Eltern nimmt die voll-
jährige Schülerin oder der volljährige Schüler selbst wahr.
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3.1.2 Gesetz zur Regelung des Statusrechts  
der Beamtinnen und Beamten in den Ländern 

(Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)

Auszug

Abschnitt 6 
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

§ 33 Grundpflichten
(1) Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre 
Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemein-
heit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes beken-
nen und für deren Erhaltung eintreten.
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und 
Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und 
aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt.

§ 34 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu 
widmen. Sie haben die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem Gewissen 
wahrzunehmen. Ihr Verhalten muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, 
die ihr Beruf erfordert.

§ 35 Weisungsgebundenheit
Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie 
sind verpflichtet, deren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren allgemeine 
Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht, soweit die Beamtinnen und Beamten nach be-
sonderen gesetzlichen Vorschriften an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz 
unterworfen sind.

§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlun-
gen die volle persönliche Verantwortung.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen 
und Beamte unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung 
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aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere 
Vorgesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Anordnung 
bestätigt, müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen 
Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des 
Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ord-
nungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat 
auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. 
(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige Ausführung der Anordnung 
verlangt, weil Gefahr im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des höheren 
Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 
entsprechend.

§ 37 Verschwiegenheitspflicht
(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amt-
lichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit 
zu bewahren. Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses.
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1.   Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,
2.   Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 

keiner Geheimhaltung bedürfen, oder
3.   gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde, einer Strafverfolgungsbehör-

de oder einer durch Landesrecht bestimmten weiteren Behörde oder außerdienst-
lichen Stelle ein durch Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptionsstraftat 
nach den §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt wird.

Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflichten, geplante Straftaten anzuzei-
gen und für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einzutre-
ten, von Absatz 1 unberührt.
(3) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung über Angelegenheiten, für 
die Absatz 1 gilt, weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen 
abgeben. Die Genehmigung erteilt der Dienstherr oder, wenn das Beamtenverhältnis 
beendet ist, der letzte Dienstherr. Hat sich der Vorgang, der den Gegenstand der Äuße-
rung bildet, bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit 
dessen Zustimmung erteilt werden. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass 
an die Stelle des in den Sätzen 2 und 3 genannten jeweiligen Dienstherrn eine andere 
Stelle tritt.
(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, 
wenn die Aussage dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erhebliche Nach-
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teile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheb-
lich erschweren würde. Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass die Verwei-
gerung der Genehmigung zur Aussage vor Untersuchungsausschüssen des Deutschen 
Bundestages oder der Volksvertretung eines Landes einer Nachprüfung unterzogen wer-
den kann. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden, wenn 
die Erstattung den dienstlichen Interessen Nachteile bereiten würde.
(5) Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Beschuldigte in einem gerichtlichen Ver-
fahren oder soll ihr Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen dienen, 
darf die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 
erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies unabweisbar 
erfordern. Wird sie versagt, ist Beamtinnen oder Beamten der Schutz zu gewähren, den 
die dienstlichen Rücksichten zulassen.
(6) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, 
auf Verlangen des Dienstherrn oder des letzten Dienstherrn amtliche Schriftstücke, 
Zeichnungen, bildliche Darstellungen sowie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche 
Vorgänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, herauszugeben. Die gleiche 
Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen und Erben.

§ 45 Fürsorge
Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der 
Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer 
amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung.

3.1.3 Landesbeamtengesetz – LBG

§ 62 Fernbleiben vom Dienst
(1) Der Beamte darf dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. Dienstunfähig-
keit infolge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen.
(2) Verliert der Beamte wegen schuldhaften Fernbleibens vom Dienst seinen Anspruch 
auf Dienstbezüge, so wird dadurch eine disziplinarrechtliche Verfolgung nicht ausge-
schlossen.
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3.1.4 Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern  
für das Land Nordrhein-Westfalen  

(Landesgleichstellungsgesetz – LGG)

Auszug

§ 3 Begriffsbestimmung
(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden und Einrichtungen des 
Landes und die in § 2 genannten Stellen. Dienststellen für die im Landesdienst beschäf-
tigten Lehrkräfte sind die Bezirksregierungen und die Schulämter.
(2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Richterinnen 
und Richter, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Auszubildende. Kommu-
nale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie Beamtinnen und Beamte, die nach § 37 
des Landesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981(GV. 
NRW. S.234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 jederzeit in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden können, sind keine Beschäftigten im Sinne dieses 
Gesetzes.
(3) Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind Planstellen und andere Stellen im Sinne von § 
17 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
April 1999

§ 17 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der 
Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die Auswir-
kungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können; dies gilt 
insbesondere für
1.   soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenaus-

schreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbe-
auftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen; 

2.   die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie die Erstellung des Be-
richts über die Umsetzung des Frauenförderplans.

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Beratung und 
Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.

§ 20 Anrufungsrecht der Beschäftigten
Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungs-
beauftragte, darüber hinaus an die Gleichstellungsbeauftragten der übergeordneten 
Dienststellen oder an die für Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde 
wenden.
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3.2 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)

Auszug

§ 1 Allgemeine Arbeitsbedingungen
(1) Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsgemäß 
auszuführen. Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheit-
lich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit 
zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.
(3) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten der-
artige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzu-
zeigen.
(4) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzei-
tig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen 
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beein-
trächtigen. Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht 
nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden.
(5) Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu ver-
pflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeits-
vertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. Bei dem beauftragten Arzt kann es 
sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen ande-
ren Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.
(6) Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n 
ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. Die 
Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für 
sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personal-
akten gehört werden. Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
(7)	Für	die	Schadenshaftung	der	Beschäftigten	finden	die	Bestimmungen,	die	für	die	
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.
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§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 
(1) Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-
mäß auszuführen. Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit 
zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 
(3) Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten der-
artige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzu-
zeigen. 
(4) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzei-
tig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen 
oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertrag-
lichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beein-
trächtigen. Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht 
nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. 
(5) Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu ver-
pflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leistung der arbeits-
vertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. Bei dem beauftragten Arzt kann es 
sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen ande-
ren Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 
(6) Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n 
ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. Die 
Beschäftigten müssen über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für 
sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personal-
akten gehört werden. Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
(7)	Für	die	Schadenshaftung	der	Beschäftigten	finden	die	Bestimmungen,	die	für	die	
Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 



68

3.3  Verordnungen und Erlasse – Schulrecht

3.3.1 Verordnung über die Ausbildung und die Abschlussprüfungen  
in der Sekundarstufe I  

(Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I – APO-S I)  

Auszug –  
‚Unterricht in anderer Form’

§ 4 Unterrichtsorganisation
(1) Eine Unterrichtsstunde nach der Stundentafel wird mit 45 Minuten berechnet. 
Im Rahmen eines Wochen-, Monats-, Halbjahres- oder Jahresplanes kann die Schul-
konferenz andere Zeiteinheiten oder Epochenunterricht beschließen; die in den Stun-
dentafeln festgelegten Wochenstundenzahlen für das einzelne Fach oder den einzelnen 
Lernbereich bleiben verbindlich. Bei fächerübergreifendem Un ter richt werden die in 
Anspruch genommenen Zeitanteile jeweils auf das Stundenvolumen der einbe zo genen 
Fächer oder Lernbereiche angerechnet.
(2) Unterricht in anderer Form (Projekte, Schülerbetriebspraktika, Erkundungen, 
Schulfahrten und ähnliche Veranstaltungen) kann zeitlich begrenzt an die Stelle des in 
den Stundentafeln ausgewiesenen Unterrichts treten.
(3) Die Fächer eines Lernbereichs sind während des Bildungsgangs gleichgewichtig zu 
unterrichten. Sie können in einem Schuljahr im Wechsel je ein Schulhalbjahr unter-
richtet werden (Halbjahres un ter richt). Sie können auf Grund einer Entscheidung der 
Schulkonferenz auch integriert unterrichtet wer den, sofern dies die Unterrichtsvorga-
ben für die Schulform zulassen.
(4) Auch außerhalb bilingualer Zweige kann der Unterricht in nichtsprachlichen Fä-
chern (Sach fächern) bilingual erteilt werden. Hierzu kann die Schulkonferenz beschlie-
ßen, dass der Unterricht ab Klasse 9, im Gymnasium ab Klasse 8 vollständig oder zeit-
lich begrenzt bilingual erteilt wird. Für eine erhöhte Wochenstundenzahl im Sachfach 
kann die Schule eine Stunde des Unterrichts der jeweiligen Fremdsprache verwenden.
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3.3.2 Aufsicht – Verwaltungsvorschriften zu § 57 Abs. 1 SchulG 

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 18.7. 2005 
(ABl. NRW. S. 289) 

1.   Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich auf die Zeit, in der die Schülerinnen 
und Schüler am Unterricht oder an sonstigen Schulveranstaltungen teilnehmen. 
Schülerinnen und Schüler, die sich auf dem Schulgrundstück aufhalten, sind wäh-
rend einer angemessenen Zeit vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts 
oder von sonstigen Schulveranstaltungen sowie in Pausen und Frei stunden zu be-
aufsichtigen. Für Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die sich darüber hinaus auf 
dem Schulgrundstück aufhalten, soll ein geeigneter Aufenthaltsraum zur Verfügung 
gestellt werden. Die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt sich nicht auf den Weg zur 
Schule oder von der Schule nach Hause (Schulweg).
Die Aufsichtspflicht obliegt allen Lehrkräften der Schule. Gemäß §68 Abs. 3 Nr. 
1 SchulG (BASS 1 – 1) entscheidet die Lehrerkonferenz über Grundsätze für die 
Aufstellung von Aufsichtsplänen. Die Entscheidung über den Einsatz der einzelnen 
Lehrkraft und die Aufsichtspläne trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter. 
Soweit von mehreren Schulen (Schulzentrum) Einrichtungen gemeinsam und zu 
gleicher Zeit be nutzt werden (z. B. Schulhöfe, Sportanlagen), ist die Aufsichtsrege-
lung zwischen den Schulen abzustimmen. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich inso-
weit auf die gesamte Einrichtung und auf alle Schülerinnen und Schüler, unbescha-
det der Schulzugehörigkeit der aufsichtsführenden Lehr kraft. Durch eine geregelte 
gemeinsame Aufsicht können insbesondere in Schulzentren pädago gisch nicht wün-
schenswerte räumliche Abgrenzungen der Schülerinnen und Schüler voneinander 
und zeitversetzte Pausenregelungen vermieden werden. 
Als angemessene Zeit vor Beginn und nach Beendigung des Unterrichts oder sonsti-
ger Schul veranstaltungen ist in der Regel ein Zeitraum von 15 Minuten anzusehen, 
soweit die örtlichen Gegebenheiten oder schulischen Besonderheiten nicht beson-
dere Regelungen erfordern. 
Für Fahrschülerinnen und -schüler, die noch früher an der Schule eintreffen oder 
diese später ver lassen müssen, sind als angemessene Zeit 30 Minuten anzusehen. Im 
Übrigen sollen insbesondere jüngere Fahrschülerinnen und -schüler mit längeren 
Wartezeiten auf Klassen aufgeteilt werden, die während dieser Zeit unterrichtet wer-
den. 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe dürfen auch bei unvorhersehbarem Un-
terrichtsausfall grundsätzlich nur zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten nach 
Hause entlassen werden. Über Stundenplanänderungen sind die Erziehungsberech-
tigten rechtzeitig zu informieren. 
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Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II kann von der Schulleitung nach 
Beteiligung der Schulkonferenz gestattet werden, das Schulgrundstück in Freistun-
den und Pausen zu verlassen. Die Aufsicht der Schule entfällt für Schülerinnen und 
Schüler, die das Schulgrundstück verlassen.
Der Schulweg (Weg zwischen Schule und Wohnung) fällt nicht in den Aufsichts-
bereich der Schu le; er endet und beginnt am Schulgrundstück, nicht am Schul-
gebäude. Die Beförderung in Schul bussen fällt in den Verantwortungsbereich des 
Schulträgers. Insofern besteht grundsätzlich keine Aufsichtspflicht der Lehrkräfte 
an Schulbushaltestellen außerhalb des Schulgrundstücks. Eine Aufsichtspflicht der 
Schule an Schulbushaltestellen kann sich in Ergänzung zur Verpflichtung des Schul-
trägers nur dann ergeben, wenn die Schulkonferenz zu dem Ergebnis kommt, das 
•	 	an	der	Schulbushaltestelle	selbst	oder	auf	dem	Weg	von	dieser	Haltestelle	bis	zum	

Schul grundstück oder Unterrichtsort (z. B. Sportanlage, Schwimmhalle) eine be-
sondere Gefah ren lage besteht und 

•	 	eine	Aufsicht	durch	Lehrkräfte	wegen	der	geringen	Entfernung	der	Schulbushal-
testelle zum Schulgrundstück oder Unterrichtsort ohne unverhältnismäßigen 
Aufwand möglich ist. 

Eine Aufsichtspflicht der Schule an diesen Schulbushaltestellen entsteht allerdings 
erst dann, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter einvernehmlich mit dem 
Schulträger festgestellt hat, dass die oben genannten Voraussetzungen gegeben sind. 

2.   Der Weg zwischen Schulgrundstück und anderen Orten von Schulveranstaltungen 
unterliegt der Aufsichtspflicht der Schule (Unterrichtsweg). Der Unterrichtsweg 
umfasst alle Wege, die die Schülerinnen und Schüler aus Gründen des Unterrichts 
oder anderer Schulveranstaltungen zurück legen, sofern die Schülerinnen und Schü-
ler nicht von zu Hause kommen oder nicht im un mittel ba ren Anschluss an die 
Schulveranstaltung nach Hause entlassen werden. 
Unterrichtswege dürfen von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I und 
II ohne Be glei tung einer Lehrkraft zurückgelegt werden, wenn keine besonderen 
Gefahren zu erwarten sind. Dabei ist auf das Alter der Schülerinnen und Schüler 
und die gegebene Verkehrssituation abzu stellen. Mit ihnen sind Verhaltensregeln (§ 
25 StVO) und mögliche Besonderheiten zu be sprechen. Auf Nr. 1 Abs. 9 des Rund-
erlasses zur Verkehrserziehung (BASS 15 – 02 Nr. 5) wird hingewiesen. Werden 
Unterrichtswege mit Schulbussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurück gelegt, 
obliegt die Aufsichtspflicht im Gegensatz zur Regelung beim Schulweg der Schule

3.   Die Aufsichtsmaßnahmen der Schule sind unter Berücksichtigung möglicher Ge-
fährdung nach Alter, Entwicklungsstand und der Ausprägung des Verantwortungs-
bewusstseins der Schülerinnen und Schüler, bei behinderten Schülerinnen und 
Schülern auch nach der Art der Behinderung, auszurichten. Aufsichtsbefugnisse 
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dürfen nur insoweit zeitweise geeigneten Hilfskräften über tra gen werden, als da-
durch im Einzelfall eine angemessene Aufsicht gewährleistet bleibt. 
Die Art der Aufsicht hängt von der jeweiligen konkreten Situation ab; ständige An-
wesenheit der Lehrkraft ist nicht in jedem Fall zwingend geboten. 
Die allgemeine Aufsichtspflicht der Schule, die auf der größeren Schutzbedürftigkeit 
der ihr von den Eltern anvertrauten minderjährigen Schülerinnen und Schüler be-
ruht, entfällt gegenüber den volljährigen Schülerinnen und Schülern. Die sich aus 
dem Schulverhältnis ergebende Für sor ge pflicht der Schule besteht ihnen gegenüber 
fort, wenn auch in einer auf dieses Alter abgestimmten Form. 
So verlangen der ordnungsgemäße Unterrichtsbetrieb und die Unfallverhütung, 
dass in besonderen Si tuationen die Schule auch eine Aufsicht über volljährige Schü-
lerinnen und Schüler ausübt, insbesondere wenn diese als Personengruppen auftre-
ten. Dies gilt z. B. für Klassen-, Kurs- und Prüfungsarbeiten wie auch für besondere 
schulspezifische	Gefahren,	die	u.	U.	beim	Sport	un	terricht,	beim	naturwissenschaft-
lichen Unterricht und bei Schulfahrten auftreten können. 
Geeignete Hilfskräfte bei der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht können z. B. El-
tern und ältere Schülerinnen und Schüler sein, die von der verantwortlichen Lehr-
kraft ausgewählt werden. Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft besteht jedoch fort. 
Für die einzelnen Unterrichtsbereiche gelten die besonderen Aufsichts- und Unfall-
verhütungsregeln (z. B. für Sport, Schwimmen, Betriebspraktika, Schulwanderun-
gen und Schulfahrten). Für die Aufsicht bei SV-Veranstaltungen gilt Nr. 6.4 des 
SV-Erlasses (BASS17 – 51 Nr. 1).
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3.3.3 Hausaufgaben in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I

RdErl. d. Kultusministeriums v. 2. 3. 1974

1.   Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit, deren wesentlicher Teil im Unter-
richt geleistet wird. Ganztagsschulen sollen Hausauf gaben in das Gesamtkonzept 
des Ganztags integrieren, so dass es möglichst keine Aufgaben mehr gibt, die zu 
Hause erledigt werden müssen. Hausaufgaben können

1.1   dazu dienen, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzu-
wenden;

1.2   zur Vorbereitung neuer Aufgaben genutzt werden, die im Unterricht zu lösen 
sind;

1.3   Gelegenheit zu selbstständiger Auseinandersetzung mit einer be grenzten neuen 
Aufgabe bieten. Sie tragen damit dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler fähig 
werden, Lernvorgänge selbst zu or ganisieren sowie Arbeitstechniken und Arbeits-
mittel selbst zu wäh len und einzusetzen.

1.4   Hausaufgaben, die als Ersatz für fehlenden oder ausfallenden Un terricht ver-
wandt werden sollen oder der Disziplinierung dienen, sind nicht zulässig.

2.  Hausaufgaben werden nach folgenden Grundsätzen erteilt:
2.1  Alle Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und wieder zu ihm 

zurückführen. Haus aufgaben, die diese Bedingun gen nicht erfüllen, sind unzu-
lässig.

2.2.1  Hausaufgaben müssen in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungsfä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler berücksichti gen und von diesen selbststän-
dig, d. h. ohne fremde Hilfe, in ange messener Zeit gelöst werden können.

2.2.2  Damit die selbstständige Lösung von Hausaufgaben möglich ist, müssen diese 
eindeutig und klar, ggf. schriftlich formuliert werden; die Schülerinnen und Schü-
ler müssen entsprechend der jeweiligen Altersstufe Ratschläge für die Durchfüh-
rung der Arbeit erhalten und mit den Ar beitstechniken sowie den zur Verfügung 
stehenden Hilfs mitteln vertraut gemacht werden.

2.3	 	Es	empfiehlt	sich,	die	gestellten	Aufgaben	nach	der	Leistungsfähig	keit,	der	Belast-
barkeit und den Neigungen der Schülerinnen und Schüler zu differenzieren.

3.  Für den Umfang der Hausaufgaben ist Folgendes zu beachten:
3.1   Von Samstag zu Montag ist ohne Einschränkung aufgabenfrei; das selbe gilt für 

alle Tage, denen ein Feiertag vorangeht. An Tagen mit Nachmittagsunterricht 
werden keine Hausaufgaben für den Unter richt des folgenden Tages gestellt.

3.2   In Schulen mit 5-Tage-Woche können von Freitag zu Montag Haus aufgaben 
gegeben	werden,	wenn	am	Freitag	kein	Nachmittagsun	terricht	 stattfindet	oder	
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wenn nicht mehr als zwei Stunden Nachmit tagsunterricht erteilt werden.
Hausaufgaben sollen so bemessen sein, dass sie, bezogen auf den einzelnen Tag, 
in folgenden Arbeitszeiten erledigt werden können: 
– für die Klassen 1 und 2 in 30 Minuten,
– für die Klassen 3 und 4 in 60 Minuten,
– für die Klassen 5 und 6 in 90 Minuten,
– für die Klassen 7 bis 10 in 120 Minuten.
Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat in Zusammenarbeit mit den in 
der Klasse unter richtenden Fachlehrkräften das Ausmaß der Hausaufgaben zu 
beobachten und ggf. für einen Ausgleich zu sorgen.

4.   Hausaufgaben müssen regelmäßig überprüft und für die weitere Ar beit im Unter-
richt aus ge wertet werden. Sie werden in der Regel nicht zensiert, sollten jedoch 
unter	pädagogischen	As	pekten	Aner	kennung	finden.

5.   Sinn, Ausmaß und Verteilung von Hausaufgaben sollen mit den Schülerinnen 
und Schülern und in den Klassenpflegschaftsver sammlungen sowie in Einzelbe-
ratungen mit Eltern erörtert wer den.

6.   Die Konferenzen sollen sich regelmäßig mit den Grundsätzen und den Maßstä-
ben für Haus aufgaben sowie deren Verteilung befas sen.
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3.3.4 Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie  
außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote  

in Primarbereich und Sekundarstufe I

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 23. 12. 2010 
(ABl. NRW. 1/11S. 38)

1.  Grundlagen

1.1   In Nordrhein-Westfalen gibt es gebundene Ganztagsschulen – diese auch als er-
weiterte gebundene Ganztagsschulen – (§ 9 SchulG Absatz 1 SchulG – BASS 
1 – 1), offene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 3 SchulG) und außerunterrichtliche 
Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Absatz 2 SchulG).

1.2   Gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschulen und außerunterrichtliche 
Ganztags- und Betreuungsangebote unterscheiden sich in Bezug auf Teilnahme-
pflichten und -möglichkeiten wie folgt:

 –   In einer gebundenen Ganztagsschule (§ 9 Absatz 1 SchulG) nehmen alle 
Schülerinnen und Schüler der Schule an den Ganztagsangeboten teil. Mit 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die gebundene Ganztagsschule 
wird die regelmäßige Teilnahme an den Ganztagsangeboten dieser Schule für 
sie in dem in Nummer 5.1 beschriebenen Zeitrahmen verpflichtend. 

 –   In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) 
nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule an den außerunter-
richtlichen Angeboten teil. Die Anmeldung bindet für die Dauer eines Schul-
jahres und verpflichtet in der Regel zur regelmäßigen und täglichen Teilnahme 
an diesen Angeboten.

 –   Zu den außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 
Absatz 2 SchulG) gehören im Primarbereich die „Schule von acht bis eins“, 
„Dreizehn Plus“ und „Silentien“, in der Sekundarstufe I die „pädagogische 
Übermittagbetreuung und weitere Ganztags- und Betreuungsangebote“. An 
diesen Angeboten nimmt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Schule 
teil. Eine regelmäßige und tägliche Teilnahme ist nicht erforderlich.

1.3    Eine zentrale Grundlage ist die Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und Ju-
gendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen aus Kultur 
und Sport, Wirtschaft und Handwerk sowie weiteren außerschulischen Partnern. 
Sie soll fortgeführt und weiter intensiviert werden. Die Beteiligung von gewinn-
orientierten Trägern und kommerziellen Nachhilfeinstituten ist unzulässig (§ 55 
SchulG).



75

1.4   Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Plätze für Kinder und 
Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege vorzuhalten (§ 24 Absatz 2 SGB VIII). Die Kommune kann 
diese Verpflichtung auch durch entsprechende Angebote an Schulen erfüllen, so-
weit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote nach den Grundsätzen 
des SGB VIII gestaltet werden (§ 5 Absatz 1 KiBiz). 

  Leistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb von 
Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebo-
ten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.

  Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, in welchem Maße, 
auch im Lichte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es bedarfgerecht 
ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen Ganztags- und Betreuung-
sangeboten vorzuhalten.

2.  Ziele und Qualitätsentwicklung

2.1   Ziel ist der Ausbau von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- 
und Betreuungsangeboten zu einem attraktiven, qualitativ hochwertigen und 
umfassenden örtlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot, das sich 
an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und Jugendlichen sowie der Eltern ori-
entiert. Die individuelle ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen, 
die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer 
Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten und ihr Wissenserwerb sollen systematisch ge-
stärkt werden. Dies soll durch eine flexible und bedarfsgerechte Mischung von 
verpflichtenden und freiwilligen Angeboten sichergestellt werden.

2.2		 	In	 allen	 Landesteilen	 soll	 eine	 möglichst	 vergleichbare	 Qualität	 sichergestellt	
werden. Die Landesregierung unterstützt die örtlichen Entwicklungsprozesse, 
beispielsweise durch Beratungsleistungen, wissenschaftliche Begleitvorhaben, er-
gänzende Erhebungen sowie durch Rahmenvereinbarungen mit gemeinwohlori-
entierten Partnern.

2.3   Die Schulaufsicht unterstützt die jeweiligen örtlichen Entwicklungsprozesse von 
Schulen, Trägern und Kommunen, beispielsweise durch Beratungsleistungen, 
Unterstützung	in	Konfliktsituationen	oder	Mitarbeit	in	Steuergruppen	und	Qua-
litätszirkeln.

3.   Merkmale von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen  
Ganztags- und Betreuungsangeboten

3.1   Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch einer offenen Ganztags-
schule (§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 SchulG) gehören beispielsweise 
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 –   Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen, die auch beson-
dere soziale Problemlagen berücksichtigen,

 –   ein verlässliches Zeitraster und eine sinnvoll rhythmisierte Verteilung von 
Lernzeiten auf den Vormittag und den Nachmittag, auch unter Entwicklung 
neuer Formen der Stundentaktung,

 –   die Öffnung von Schule zum Sozialraum und die Zusammenarbeit mit den 
dort tätigen Akteuren „auf Augenhöhe“,

 –   Förderkonzepte und -angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
Bedarfen (zum Beispiel Sprachförderung, Deutsch als Zweitsprache, Mathe-
matik und Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Bewegungsförderung),

 –   die Förderung der Interessen der Schülerinnen und Schüler durch zusätzliche 
themen- und fachbezogene oder fächerübergreifende, auch klassen- und jahr-
gangsstufen-übergreifende Angebote und außerunterrichtliche Praktika,

 –   zusätzliche Zugänge zum Lernen und Arbeitsgemeinschaften (zum Beispiel 
Kunst, Theater, Musik, Werken, Geschichtswerkstätten, naturwissenschaft-
liche Experimente, Sport) sowie sozialpädagogische Angebote, insbesondere 
im Rahmen von Projekten der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel inter-
kulturelle,	geschlechtspezifische,	ökologische,	partizipative,	 freizeitorientierte	
und offene Angebote),

 –   Anregungen und Unterstützung beim Lösen von Aufgaben aus dem Unter-
richt und Eröffnung von Möglichkeiten zur Vertiefung und Erprobung des 
Gelernten sowie zur Entwicklung der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen 
und Gestalten, 

 –   Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen, für Selbstbildungspro-
zesse und für selbstbestimmte Aktivitäten,

 –   ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung mit ent-
sprechenden Ruhe- und Erholungsphasen und von Kindern und Jugendlichen 
frei gestaltbaren Zeiten,

 –   Angebote zur gesunden Lebensgestaltung, u.a. zu einer gesunden Ernährung,
 –  vielfältige Bewegungsanreize und -angebote, 
 –   die Einbindung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler an Konzeption 

und Durchführung der Angebote,
 –   Unterstützungsangebote für Eltern, zum Beispiel zu Erziehungsfragen, der Be-

ratung und Mitwirkung,
 –   in der Sekundarstufe I auch die Orientierung auf Aspekte der Berufs- und 

Ausbildungsreife oder der Hochschulreife sowie Lebensplanung.
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  Offene und gebundene Ganztagsschulen setzen diese Merkmale im Rahmen ihrer 
Ressourcen und Möglichkeiten um.

3.2   Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Absatz 2 SchulG) 
können sich inhaltlich im Rahmen ihrer Ressourcen an den Merkmalen von 
Ganztagsschulen orientieren.

4.  Einrichtungsverfahren

4.1   Ganztagsschulen sind Gegenstand der Schulentwicklungsplanung und Jugend-
hilfeplanung (§ 80 SchulG, § 80 SGB VIII und § 7 KJFöG), auch im Rahmen 
von regionalen Bildungsnetzwerken.

4.2   Der Schulträger entscheidet, ob eine Schule als gebundene Ganztagsschule ge-
führt wird. Vorher hört er die Schule an (§ 76 Satz 2 Nummer 7 SchulG). Über 
deren Stellungnahme entscheidet die Schulkonferenz (§ 65 Absatz 2 Nummer 
22 SchulG). Die Entscheidung des Schulträgers bedarf der Zustimmung der Be-
zirksregierung.

4.3   Der Schulträger entscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz, ob eine Schu-
le als offene Ganztagsschule geführt wird (§ 9 Absatz 3 Satz 3 SchulG).

4.4   Über außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2 
SchulG) entscheidet die Schule mit Zustimmung der Schulkonferenz (§ 65 Ab-
satz 2 Nummer 6 SchulG). Der Schulträger ist zu beteiligen.

4.5   Der Schulträger und der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützen die 
Schulen und ihre außerschulischen Partner bei der Planung und Organisation 
ihrer außerunterrichtlichen Angebote. Sie beteiligen die freien Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe, Kirchen, Musikschulen, Vereine und weitere Träger. Bei den 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten ist der gemeinnützige Sport zu berück-
sichtigen.

5.  Zeitrahmen und Öffnungszeiten

5.1   Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 
1 SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der 
Regel auf mindestens drei Unterrichtstage über jeweils mindestens sieben Zeit-
stunden, in der Regel von 8 bis 15 Uhr. Er erhöht sich in erweiterten gebundenen 
Ganztagsschulen in der Regel auf jeweils mindestens vier Unterrichtstage mit 
je-weils mindestens sieben Zeitstunden. Die Teilnahme aller Schülerinnen und 
Schüler ist in diesem Zeitrahmen verpflichtend. 

  Gebundene und erweiterte gebundene Ganztagsschulen in der Sekundarstufe I 
führen über den für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Zeitrahmen 
hinaus weitere außerunterrichtliche Angebote durch, zum Beispiel nach 15 Uhr 
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oder an weiteren Wochentagen. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an 
diesen Angeboten ist in der Regel freiwillig. Die Schule kann diese Angebote für 
einen Teil der Schülerinnen und Schüler als verpflichtend erklären.

  In der Sekundarstufe I kann die Schule für die unteren Klassen einen größeren 
Zeitrahmen als für die oberen Klassen vorsehen.

5.2   Der Zeitrahmen offener Ganztagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 
SchulG) erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der 
Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf auch 
länger, mindestens aber bis 15 Uhr.

5.3   Der Zeitrahmen in außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten 
(§ 9 Absatz 2 SchulG) orientiert sich an den jeweiligen Bildungs-, Erziehungs- 
und Betreuungsbedarfen.

5.4   Hausaufgaben werden in offenen und gebundenen Ganztagsschulen in das Ge-
samtkonzept des Ganztags integriert (RdErl. d. KM v. 2. 3. 1974 „Hausaufgaben 
in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I“ – BASS 12 – 31 Nr. 1).

5.5   In den Zeitrahmen sollen je nach Bedarf auch bewegliche Ferientage und Ferien 
einbezogen werden, gegebenenfalls als schulübergreifendes Ferienprogramm.

6.  Infrastruktur und Organisation

6.1  Der Schulträger stellt die erforderliche Infrastruktur bereit.
6.2   Für Angebote außerschulischer Träger sollen Schulräume kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt werden. Angebote außerschulischer Träger können auch außerhalb 
des Schulgeländes durchgeführt werden. Eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB 
VIII ist nicht erforderlich.

6.3   Der Schulträger ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines 
Mittagessens oder eines Mittagsimbisses. In Ganztagsschulen stellt er dafür Räu-
me, Sach- und Personalausstattung bereit. Er trägt die sächlichen Betriebskosten. 
Die konkrete Umsetzung kann im Einvernehmen mit der Schule auch von Drit-
ten geleistet werden, beispielsweise einem außerschulischen Träger, einem Eltern- 
oder Mensaverein. 

6.4   Benachbarte Schulen können gemeinsame außerunterrichtliche Angebote vor-
halten. Der Schulträger kann Angebote zur Förderung besonderer Begabungen 
und für Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen (zum Beispiel 
zur Talentförderung in Sport und Kultur oder zur Förderung naturwissen-
schaftlicher Fähigkeiten, muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, Deutsch als 
Fremdsprache) für Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen an einer Schule 
konzentrieren.
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6.5   Jede Ganztagsschule entwickelt, auch unter Beteiligung der außerschulischen 
Kooperationspartner, ein Ganztagskonzept, das regelmäßig fortgeschrieben wird. 
Dieses Konzept orientiert sich an den in Nummer 3.1 beschriebenen Merkmalen 
und ist Teil des Schulprogramms. Über das Konzept entscheidet die Schulkonfe-
renz (§ 65 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 6 SchulG).

6.6   Die Teilnehmendenzahl an den einzelnen Angeboten beziehungsweise die Grup-
pengröße richtet sich nach dem Inhalt der Angebote und den individuellen Be-
darfen der Schülerinnen und Schüler. 

6.7   Alle beteiligten Personen und Einrichtungen sollen vertrauensvoll zusammenar-
beiten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für einen regelmäßigen und 
fachgerechten Austausch zwischen den Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den außerunterrichtlichen Angeboten.

6.8   Die Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Schule und außerschulischem Trä-
ger beruht auf einer Kooperationsvereinbarung. Partner dieser Vereinbarung sind 
der Schulträger, die Schulleiterin oder der Schulleiter und der außerschulische 
Träger. Der Schulträger beteiligt den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter berücksichtigt die Beschlüsse der Schulkonfe-
renz. Die Vereinbarung hält insbesondere Rechte und Pflichte der Beteiligten fest 
und regelt die gegenseitigen Leistungen der Kooperationspartner sowie u.a. die 
Verfahren zur Erstellung und Umsetzung des pädagogischen Konzepts, den Zeit-
rahmen, den Personaleinsatz, darunter u.a. die Verwendung von Lehrerstellenan-
teilen, Vertretungs- und Aufsichtsregelungen, Regelungen für den Umgang bei 
Konflikten, erweiterte Mitwirkungsmöglichkeiten des Personals außerschulischer 
Träger sowie Regelungen zur Beteiligung der Eltern und der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler.

6.9   Die Schule vereinbart mit Zustimmung der Schulkonferenz mit ihren Koopera-
tionspartnern besondere Regelungen zur Mitwirkung der pädagogischen Kräfte 
der außerschulischen Partner (§ 75 Absatz 4 SchulG). Es wird empfohlen, von 
der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Vertreterinnen und Vertreter außerunter-
richtlicher Angebote in Ganztagsschulen in den schulischen Gremien zu beteili-
gen (§§ 66 Absatz 7 SchulG, 68 Absatz 4 SchulG, 75 Absatz 4 SchulG). 

6.10  Bei einem Anmeldeüberhang können auswärtige Schülerinnen und Schüler auch 
dann abgewiesen werden, wenn sie in ihrer Heimatgemeinde nur eine Halbtags-
schule der gewünschten Schulform besuchen können (§ 46 Absatz 5 SchulG).

7.  Das Personal

7.1		 	Die	Qualifikation	des	Personals	richtet	sich	nach	den	Förder-	und	Betreuungsbe-
darfen der Kinder und Jugendlichen.
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7.2   Lehrerstellenanteile sind möglichst für Angebote zu nutzen, die die Kinder ergän-
zend zum Unterricht individuell fördern und fordern (zum Beispiel zusätzliche 
Arbeits- oder Wochenplanstunden, Sprachbildung, Mathematik und Naturwis-
senschaften, Fremdsprachen). Möglich ist auch ihre Nutzung für Konzeption 
und Koordination.

7.3   Neben Lehrkräften sollen möglichst pädagogische und sozialpädagogische Fach-
kräfte, Musikschullehrerinnen und -lehrer, Künstlerinnen und Künstler, Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter im Sport sowie geeignete Fachkräfte weiterer ge-
meinwohlorientierter Einrichtungen eingesetzt werden.

7.4   Ergänzend können, nach Möglichkeit unter pädagogischer beziehungsweise so-
zialpädagogischer Begleitung, auch pädagogisch geeignete ehrenamtlich tätige 
Personen, Seniorinnen und Senioren, Handwerkerinnen und Handwerker, El-
tern, ältere Schülerinnen und Schüler, Praktikantinnen und Praktikanten, Stu-
dierende, Zivildienstleistende und Teilnehmende am freiwilligen sozialen oder 
ökologischen Jahr und von Freiwilligendiensten tätig werden.

7.5   Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal liegen beim jeweiligen Anstel-
lungsträger. Die Beschäftigung von Personal eines außerschulischen Trägers er-
folgt im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter.

7.6   Ein außerschulischer Träger kann aus dem Kreis seines Personals eine Person zur 
Koordination seiner Angebote bestimmen, die eng mit der Schulleiterin oder 
dem Schulleiter zusammenarbeitet. 

7.7   Das Personal legt vor Aufnahme seiner Tätigkeit ein erweitertes Führungszeugnis 
vor (§ 30a Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz). Bei Personen, die in Begleitung 
mitwirken und bei Schülerinnen und Schülern kann auf ein erweitertes Füh-
rungszeugnis verzichtet werden. Im Übrigen gilt § 72 a SGB VIII.

7.8   Der Arbeitgeber belehrt sein Personal vor erstmaliger Aufnahme seiner Tätigkeit 
und anschließend mindestens im Abstand von zwei Jahren über die gesundheit-
lichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten nach § 34 Infektionsschutzge-
setz beziehungsweise bei Personal im Küchen- und Mensenbereich nach §§ 43 
und 44 Infektionsschutzgesetz. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, 
das die Schule drei Jahre lang aufbewahrt.

8.  Elternbeiträge

8.1   Elternbeiträge können nur für freiwillige Angebote erhoben werden, nicht jedoch 
für verpflichtende Angebote.

8.2   In offenen Ganztagsschulen im Primarbereich kann der Schulträger oder der öf-
fentliche Jugendhilfeträger Elternbeiträge bis zur Höhe von 150 € pro Monat pro 
Kind erheben und einziehen. Er kann dies auf Dritte übertragen. Zusätzlich zur 
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sozialen Staffelung der Beiträge nach Einkommen der Eltern können auch eine 
Ermäßigung für Geschwisterkinder, auch für Kinder, die eine Kindertagesein-
richtung besuchen, sowie ein Ausgleich zwischen Stadt- oder Gemeindeteilen 
oder Schulen mit unterschiedlich hohem Beitragsaufkommen vorgesehen werden 
(§ 9 Absatz 3 Satz 4 SchulG in Verbindung mit § 5 Absatz 2 KiBiz).

8.3   Der Schulträger, der Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Schulleiterin 
oder der Schulleiter sollen Eltern besonders förderungsbedürftiger Kinder auf die 
Möglichkeit einer Reduzierung oder eines Erlasses der Beitragszahlungen oder 
einer Übernahme von Beiträgen durch die wirtschaftliche Jugendhilfe (§ 90 SGB 
VIII) hinweisen. Ziel ist, eine Teilnahme dieser Kinder zu ermöglichen.

8.4   Für Ferienangebote und Mittagsverpflegung kann ein zusätzlicher Beitrag erho-
ben werden. 8.5 In außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten 
und in freiwilligen außerunterrichtlichen Angeboten gebundener Ganztagsschu-
len kann sich die Erhebung von Elternbeiträgen an den offenen Ganztagsschulen 
im Primarbereich orientieren.

8.6   Ist die Ganztagsschule nächstgelegene Schule der Schulform, besteht nach der 
Schülerfahrkostenverordnung grundsätzlich ein Anspruch auf Erstattung der 
Schülerfahrkosten. Ist die besuchte Schule lediglich die nächstgelegene Ganztags-
schule, begründet dies keinen weitergehenden Anspruch auf Schülerfahrkosten 
(§ 9 Absatz 7 SchfkVO – BASS 11 – 04 Nr. 3.1). Der Schulträger ist ebenfalls 
nicht verpflichtet, Mehrkosten zu tragen, die durch die Teilnahme an außerun-
terrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten entstehen.

9.  Aufsicht, Sicherheitsförderung, Unfallversicherungsschutz

9.1  Angebote außerschulischer Träger gelten als schulische Veranstaltungen.
9.2  Für Aufsicht und Sicherheitsförderung gelten der
  –   RdErl. d. MSW v. 18. 7. 2005 „Verwaltungsvorschriften zu § 57 SchulG – 

Aufsicht“ (BASS 12 – 08 Nr. 1),
 –   RdErl. d. KM v. 29. 12. 1983 „Unfallverhütung, Schülerunfallversicherung“ 

(BASS 18 – 21 Nr. 1),
 –   RdErl. d. MSWKS und d. MSWF v. 30. 8. 2002 „Sicherheitsförderung im 

Schulsport“ (BASS 18 – 23 Nr. 2) und 
 –   RdErl. d. KM v. 24. 5. 1976 „Grundausbildung in Erster Hilfe“ (BASS 18 – 

24 Nr. 1).
  Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt sicher, dass Aufsicht und Sicherheits-

förderung auch vom Personal der außerschulischen Angebote im Sinne dieser 
Erlasse wahrgenommen werden, und gewährleistet die Einweisung in die Auf-
sichtspflicht.
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9.3   Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten nach diesem Erlass teilnehmen, 
sind unfallversichert (§ 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VII). Der Ver-
sicherungsschutz besteht auch an beweglichen Ferientagen und in den Ferien. 
Zuständig ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen als Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

9.4   Unter den Versicherungsschutz fallen die Teilnahme und die dafür zu Fuß oder 
mit einem privaten oder öffentlichen Verkehrsmittel zurückzulegenden Hin- und 
Rückwege.

9.5   Der Schulträger, ein Eltern- oder Förderverein oder ein anderer Träger gewährlei-
sten den Versicherungsschutz für ihr jeweiliges Personal.

9.6   Eltern und andere Personen, die im Auftrag der Schule unentgeltlich und außer-
halb eines Beschäftigungsverhältnisses in den Angeboten tätig sind, sind grund-
sätzlich über das Land bei der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen unfallversichert.

9.7   Für Personen, die auf der Grundlage eines Werkvertrages gegen Zahlung einer 
Vergütung tätig werden, scheidet ein Schutz durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung aus.

9.8   Die Versicherungsträger gewährleisten bei Unfällen – unabhängig von der Frage 
des Verschuldens – die vorgeschriebenen Leistungen des Sozialgesetzbuches VII.

10.  Lehrerstellenzuschlag und Finanzierung

10.1  Der Ganztagszuschlag beträgt nach Maßgabe des Haushalts für
 – gebundene Ganztagsschulen 20 Prozent der Grundstellenzahl,
 –  die Förderschulen mit Ausnahme der Förderschulen mit dem Schwerpunkt 

Lernen 30 Prozent der Grundstellenzahl,
 –  Hauptschulen und Förderschulen mit erweitertem Ganztagsbetrieb 30 Pro-

zent der Grundstellenzahl (§ 9 Verordnung zu § 93 Absatz 2 SchulG – BASS 
11 – 11 Nr. 1). Lehrerstellen werden nach Maßgabe des Haushalts auch für 
offene Ganztagsschulen im Primarbereich sowie für pädagogische Übermittag-
betreuung / Ganztagsangebote in der Sekundarstufe I zugewiesen.

10.2   Soweit Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, leistet das Land an 
Stelle von Lehrerstellen Zuschüsse für das Personal außerschulischer Träger. Die 
Zuschüsse dürfen auch für Koordinierung und Fortbildung verwendet werden. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet über die Inanspruchnahme 
von Stellenanteilen oder Barmitteln unter Berücksichtigung der inhaltlichen Be-
schlüsse der Schulkonferenz und bestehender Arbeitsverträge.

10.3   Nach Maßgabe des Haushalts leistet das Land darüber hinaus in offenen Ganz-
tagsschulen im Primarbereich (§ 9 Absatz 3 SchulG) und in außerunterricht-
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lichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (§ 9 Absatz 2 SchulG) Zuschüsse für 
Einsatz, Koordinierung und Fortbildung des Personals außerschulischer Träger (§ 
94 Absatz 2 SchulG).

10.4   Die Finanzierung des Einsatzes von Personal in Anstellungsträgerschaft der Schul-
träger, der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe oder anderer Träger in 
außerunterrichtlichen Angeboten sowie den Umfang von Lehrerstellen in der 
offenen Ganztagsschule im Primarbereich sowie Angeboten der pädagogischen 
Übermittagbetreuung beziehungsweise Ganztagsangeboten in der Sekundarstufe 
I regeln folgende Runderlasse:

 –   für die offene Ganztagsschule im Primarbereich: RdErl. d. MSJK „Zuwen-
dungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote in offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich“ v. 12. 2. 2003 (BASS 11 – 02 Nr. 19).

 –   für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich: RdErl. 
d. MSW „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern 
vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, 
„Dreizehn Plus“, „Silentien“) v. 31. 7. 2008 (BASS 11 – 02 Nr. 9).

 –   für Angebote außerschulischer Träger in gebundenen Ganztagsschulen so-
wie für pädagogische Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I: RdErl. d. 
MSW „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen 
Übermittagsbetreuung / Ganztagsangebote“ v. 31. 7. 2008 (BASS 11 – 02 Nr. 
24).

10.5  Die Lehrerstellenanteile und die zur Verfügung gestellten Mittel dürfen nicht 
für den Unterricht im Rahmen der Stundentafel und zur Bildung kleinerer Klas-
sen verwendet werden. Unterrichtsstunden und Ergänzungsstunden, die auf der 
Grundlage der Stundentafel im Rahmen des Zeitrahmens gemäß Nummer 5 an-
geboten werden, dürfen nicht auf die Verwendung des Ganztagszuschlags ange-
rechnet	werden	(Vermeidung	von	Doppelfinanzierung).

10.6  Die Schule stellt durch geeignete Vertretungskonzepte sicher, dass Unterricht und 
in gleicher Weise Angebote im Ganztag und in der pädagogischen Übermittag-
betreuung, die von Lehrkräften im Rahmen ihrer regelmäßigen wöchentlichen 
Pflichtstunden durchgeführt werden, nicht ausfallen.

10.7   Betreuungs- und Aufsichtszeiten, die von Lehrkräften während der Mittagspause, 
zum Beispiel in Mensen, Cafeterien, auf dem Schulgelände oder in Trainingsräu-
men, durchgeführt werden, werden zur Hälfte auf die Unterrichtsverpflichtung 
angerechnet.

10.8   Für die Betreuung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, von Schüler-
tutorinnen und Schülertutoren, Praktikantinnen und Praktikanten oder Studie-
renden durch Lehrkräfte können Lehrerwochenstunden in diesem Rahmen im 
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Verhältnis 1 : 6 (eine Lehrerwochenstunde für sechs Stunden Tätigkeit dieser 
Kräfte) verwendet werden.

10.9   Das für Schule zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium für die Finanzierung bei Grundschulverbünden (§ 82 Absatz 
3 SchulG) und organisatorischen Zusammenschlüssen (§ 83 Absatz 1 SchulG) 
besondere Regelungen vorsehen.

11.  Ersatzschulen

Für die Träger von Ersatzschulen gilt dieser Erlass entsprechend. Als gebundene Ganz-
tagsschulen	gelten	nur	die	Schulen,	deren	Ganztagszuschlag	refinanziert	wird,	als	offene	
Ganztagsschulen im Primarbereich nur solche Schulen, die eine entsprechende Zuwen-
dung nach dem RdErl. d. MSJK „Zuwendungen für die Durchführung außerunter-
richtlicher Angebote in offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ (BASS 11 – 02 Nr. 
19) erhalten. Abweichende Formen der Schulmitwirkung nach § 100 Absatz 5 SchulG 
bleiben unberührt.
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3.3.5 Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung  
der Jugendkriminalität

Gem. RdErl. d. Innenministeriums - 42 - 62.19.02 -,  
d. Justizministeriums - 4210 - III. 94 -,  

d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales - III A 4 - 
0390.5.2. -,  

d. Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration - 
313 - 6004.1.9 - u.  

d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung - 622. 6.08.08.04 - 
50724 - v. 31.08.2007

Inhaltsübersicht
1.  Allgemeines
2.  Zuständigkeiten und Aufgaben
2.1  Jugendämter
2.2  Schulen
2.3  Polizeibehörden
2.4  Justizbehörden
2.5  Gesundheitsbehörden
2.6  Ordnungsbehörden
3.  Netzwerke der Primärprävention
4.  Wesentliche Erlasse
5.  Geltungsdauer
6.  Aufhebung von Vorschriften

1.  Allgemeines

Eine wesentliche Voraussetzung wirksamer Präventions- und Repressionskonzepte zur 
Reduzierung von Kinder- und Jugendkriminalität ist die vertrauensvolle Zusammenar-
beit aller Verantwortungsträger. Deshalb muss das Zusammenwirken aller mit Jugend-
problemen befassten Behörden sowie staatlichen und nicht staatlichen Stellen gestärkt 
und gefördert werden. Neben Maßnahmen der Prävention kommen aus erzieherischen 
Gründen einer schnellen und gründlichen Aufklärung von Straftaten sowie einer zeit-
nahen Reaktion auf Delinquenz eine besondere Bedeutung zu.
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Die folgenden Hinweise zur Zusammenarbeit enthalten selbst keine Rechtsgrundlagen 
zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Jugendlichen sowie ihrer 
Personensorgeberechtigten bzw. Eltern. Insoweit bleiben die zur Zusammenarbeit an-
gehaltenen Stellen verpflichtet, vor einer Datenübermittlung an eine andere Stelle im 
Einzelfall zu prüfen, ob die hierfür erforderliche Rechtsgrundlage vorhanden ist (Ge-
setzesvorbehalt bei Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung).

2.  Zuständigkeiten und Aufgaben

2.1  Jugendämter

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. In diesem 
Kontext ist es u. a. Aufgabe der Jugendämter, junge Menschen in ihrer Entwicklung 
zu fördern, ihnen und ihren Familien Beratung und erforderliche Hilfen anzubieten 
und zu gewähren, Familien zu unterstützen und von den Kindern und Jugendlichen 
Gefährdungen abzuwenden. Hierbei wirken die Jugendämter in den Feldern des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes bei der Prävention mit. Sie arbeiten zudem mit anderen 
Stellen, die der Erziehung, Bildung, Beratung und der Hilfe dienen, sowie der Polizei 
zusammen. Die Jugendgerichtshilfe ist Teil des Jugendamtes. Die Träger der freien Ju-
gendhilfe (Wohlfahrtsverbände, Jugendeinrichtungen, Jugendorganisationen etc.) und 
die Kirchen nehmen bei der Präventionsarbeit und bei den Hilfen eine besondere Rolle 
ein. Sie sind wichtige Partner bei der Förderung junger Menschen.
Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen einen An-
spruch auf rechtzeitige und verlässliche Hilfe durch die Jugendämter. Hierzu müssen 
in sozial belasteten Regionen und für Familien mit besonderen Risikofaktoren niedrig-
schwellige Angebote bereitgestellt werden.
Zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, insbesondere des Jugendschutzge-
setzes, arbeiten die Jugendämter mit den örtlichen Polizei- und Ordnungsbehörden 
zusammen.

2.2  Schule

Erziehung und Bildung in der Schule zielen auf die Entwicklung einer selbst- und so-
zialverantwortlichen Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Dazu bedarf es der 
breiten und kontinuierlichen Unterstützung aller, die an der Erziehung beteiligt sind. 
So kann gemeinsam präventiv gearbeitet werden.
Themen der Kriminalprävention, insbesondere zur Vermeidung von Gewalt und Dro-
genkonsum bzw. Erläuterungen des Betäubungsmittelrechts, sollen verstärkt im Un-
terricht behandelt werden. Dazu können von der Polizei oder dem Jugendamt durch-
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geführte Multiplikatorenveranstaltungen besucht werden. Lehramtsanwärterinnen und 
-anwärter sollten Gelegenheit erhalten, die Zusammenarbeit mit der Polizei und dem 
Jugendamt kennen zu lernen. Vertrauensbildend sind regelmäßige anlassunabhängige 
Besuche oder Sprechstunden der Polizei und des Jugendamts in den Schulen. Zur Si-
cherung des Kontakts mit der Polizei und dem Jugendamt bestellt jede Schulleitung 
eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Die Ansprechpartnerinnen und 
–partner bewerten zusammen mit den von der Polizei und dem Jugendamt benannten 
Personen regelmäßig, mindestens einmal im Schulhalbjahr, ihre Zusammenarbeit.
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht einer strafbaren Handlung, hat 
die Schulleitung zu prüfen, ob pädagogische Maßnahmen ausreichen oder ob wegen der 
Schwere der Tat eine Anzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgen muss.
Eine Strafanzeige ist insbesondere zu erstatten, wenn der Schulleitung Tatsachen be-
kannt werden, die Anhaltspunkte dafür sein können, dass folgende Straftaten an der 
Schule oder im unmittelbaren Umfeld davon begangen wurden oder bevorstehen: 
Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte, Raubdelikte (wie das „Abziehen“ von Sa-
chen unter Gewaltanwendung), schwere und gefährliche Körperverletzung, besonders 
schwere Fälle von Bedrohung, Sachbeschädigung oder Nötigung; darüber hinaus bei 
politisch motivierten Straftaten, Verstößen gegen das Waffengesetz, Einbruchsdiebstäh-
len, gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr und dem Besitz, dem Handel oder 
der sonstigen Weitergabe von Betäubungsmitteln. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die 
Schulleitungen zu unterrichten, wenn sie Kenntnis von solchen oder vergleichbaren 
Straftaten erhalten. Die Erziehungsberechtigten sind zu benachrichtigen.
Sind Schülerinnen oder Schüler an einer strafbaren Handlung beteiligt, so darf die Schu-
le nicht Aufgaben der Strafverfolgung übernehmen. Auf die Bedeutung der Mitwirkung 
der Schulleitung nach Einleitung eines Jugendstrafverfahrens wird hingewiesen. Gemäß 
Jugendgerichtsgesetz soll die Schule bei den Ermittlungen im Rahmen des Vorverfah-
rens, soweit möglich, gehört werden. Strafbare Handlungen, die von Schülerinnen oder 
Schülern außerhalb der Schule begangen wurden, können nur dann zu Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz führen, wenn ein schulischer Bezug er-
kennbar ist (z. B. Mitschülerinnen oder Mitschüler gefährdet sind).
Besteht hinreichender Verdacht, dass eine Schülerin oder ein Schüler vernachlässi-
gt oder misshandelt wurde oder wird, informiert die Schulleitung das zuständige Ju-
gendamt. Hierzu übermittelt die Schulleitung den Sachverhalt in der Regel zunächst 
pseudonymisiert an das Jugendamt. Dieses prüft, ob ein Einschreiten des Jugendamtes 
erforderlich ist. Wird dies bejaht, so fordert es die persönlichen Angaben zu den be-
troffenen Schülerinnen und Schülern sowie Personensorgeberechtigten bei der Schule 
an. In anderen Fällen unterbleibt die Weitergabe dieser Daten. Lehrkräfte, die einen 
derartigen Verdacht haben, informieren die Schulleitung. 
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2.3  Polizeibehörden

Polizeiliche Konzepte zur Reduzierung der Kinder- und Jugendkriminalität umfassen 
Strafverfolgung,  Prävention, Opferschutz und die Vermittlung von Opferhilfe. Ziel ist 
es vor allem, kriminelle Karrieren frühzeitig zu erkennen und ihre Verfestigung zu ver-
hindern. Von besonderer Bedeutung sind daher Intensivtäterprojekte und die schnelle 
Aufklärung von Straftaten. Hierzu arbeitet die Polizei insbesondere mit Schulen, Jugen-
dämtern, freien Trägern der Jugendhilfe, Ordnungsbehörden und Justizbehörden eng 
zusammen.
Der Kontakt zu den Jugendämtern sollte besonders eng sein. Sie werden über jugend-
gefährdende Orte sowie über gefährdete Kinder und Jugendliche unterrichtet. Das 
Jugendamt ist unverzüglich zu verständigen, wenn erzieherische Maßnahmen schon 
während der polizeilichen Ermittlungen notwendig erscheinen. Die Bewährungshilfe 
sollte bereits dann informiert werden, wenn aufgrund polizeilicher Feststellungen zu 
befürchten ist, dass von ihr Betreute wieder in die Kriminalität abzugleiten drohen.
Die Polizei unterstützt die Ordnungs- und Jugendbehörden bei der Überwachung der 
Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, um Gefährdungen zu verhindern, die das 
körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen bedrohen.
Bei Gefährdungen für Kinder und Jugendliche trifft die Polizei die unaufschiebbar not-
wendigen Maßnahmen im Rahmen ihrer Zuständigkeit. Sie wirkt auf intervenierende 
Maßnahmen originär zuständiger Behörden hin.
In allen Kreispolizeibehörden beobachten speziell geschulte Beamtinnen und Beamte 
zum Zwecke des Jugendschutzes die örtlichen Maßnahmen zur Verhütung und Be-
kämpfung der Jugendkriminalität und schlagen Verbesserungen vor. Zu diesem Zweck 
halten sie Verbindung zu den Dienststellen ihrer Behörde, bei denen Sachverhalte be-
arbeitet werden, an denen Kinder und Jugendliche als Tatverdächtige, Opfer oder Ge-
fährdete beteiligt sind. 
Gerade der erste Kontakt der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen mit den Straf-
verfolgungsorganen des Staates kann wesentlichen Einfluss auf ihre zukünftige Entwick-
lung haben. Die Bearbeitung von Jugendsachen erfolgt daher durch besonders geschulte 
und mit der Problematik der Jugendkriminalität vertraute Polizeibeamtinnen oder Poli-
zeibeamte (Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiter).
Die Polizei bietet allen Schulen aktive Kooperationsformen, bilateral oder im Rahmen 
von Ordnungspartnerschaften, zur Verbesserung des Schutzes vor allem von Schüle-
rinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern vor Straftaten an. In diesem Rah-
men prüft sie regelmäßig auch ihre Beteiligung an Schulprojekten der Kriminalprä-
vention. Die Zusammenarbeit von Polizei und Schulen bedingt eine Atmosphäre des 
Vertrauens und der gegenseitigen Gesprächsbereitschaft. Erfordert die Sicherheitslage 
an einer Schule polizeiliches Einschreiten, sind auch mit der Schulleitung abgestimmte 
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Repressionsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Anregungen der Schulleitung oder El-
ternvertretung sowie Strafanzeigen können Anlass für eine Prüfung der erforderlichen 
Maßnahmen sein.
Die Strafverfolgungspflicht der Polizei bleibt unberührt.
Für die Zusammenarbeit mit den Schulen benennen die Kreispolizeibehörden feste An-
sprechpartnerinnen oder Ansprechpartner. Für diese Aufgabe kommen insbesondere 
Beamtinnen und Beamte des Bezirksdienstes in Betracht. Sie bewerten zusammen mit 
den von der Schule und dem Jugendamt benannten Personen regelmäßig, mindestens 
einmal im Schulhalbjahr, ihre Zusammenarbeit.
Die Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeiter der Polizei übermitteln der 
betreffenden Schulleitung den Sachverhalt bei Tatverdacht gegen einen Schüler oder 
eine Schülerin, wenn auf Grund der Art der Straftat oder sonstiger Anhaltspunkte die 
Gefahr besteht, dass der oder die Tatverdächtige in der Schule oder außerhalb der Schu-
le zum Nachteil von Mitschülerinnen oder Mitschülern, Lehrerinnen oder Lehrern, 
sonstigen in der Schule beschäftigten Personen oder Personen der Elternvertretung zu-
künftig eine Straftat begehen wird, und sofern die Kenntnis der Schulleitung zur ihr 
obliegenden Abwehr einer Gefahr für ein Rechtsgut oder einer Beeinträchtigung der 
Rechte einer Person erforderlich ist.
Spätestens bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen überprüft die Polizei, ob der 
Tatverdacht und die Gefahrenprognose fortbestehen. Änderungen sind der Schullei-
tung mitzuteilen. Die Schulleitungen dürfen die übermittelten Daten ausschließlich 
zu Zwecken der ihr obliegenden Gefahrenabwehr verwenden. Eine Weitergabe an Per-
sonen ist nur innerhalb des Lehrerkollegiums oder an Aufsichtsstellen statthaft, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Ermittlungsverfahren gegen jugendliche und heranwachsende Tatverdächtige, bei de-
nen aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung sowie der Art, Schwere und Anzahl der 
ihnen zur Last gelegten Taten eine umgehende strafrechtliche Reaktion geboten ist, sind 
vorrangig durchzuführen (Vorrangiges Jugendverfahren). Die hierzu notwendigen Ver-
fahrensabläufe stimmen die Kreispolizeibehörden mit den zuständigen Staatsanwalt-
schaften ab. Ziel ist es, dass die Anklageerhebung spätestens einen Monat nach der 
ersten verantwortlichen Vernehmung erfolgen kann.

2.4  Justizbehörden

Die Justizbehörden – Staatsanwaltschaften, Gerichte und Vollzugsbehörden – werden 
Kraft ihres gesetzlichen Auftrags erst tätig, wenn eine Straftat begangen worden ist oder 
zumindest ein entsprechender Verdacht besteht. Ihre Maßnahmen und Reaktionen 
orientieren sich dabei vor allem an dem Erziehungsgedanken auf der Grundlage der 
besonderen Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes. Im gesamten Verfahren ist die 
Jugendgerichtshilfe heranzuziehen. 
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In Jugendverfahren sollen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Richterinnen und 
Richter tätig sein, die erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sind. 
Der Erziehungsgedanke spiegelt sich insbesondere auch in den vielfältigen abgestuften 
Reaktionsmöglichkeiten wider. Durch zeitnahe und erzieherische Maßnahmen, etwa 
die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs oder eines sozialen Trainingskurses (z. 
B. in Form eines Anti-Gewalt-Trainings), leisten die Justizbehörden gleichzeitig einen 
Beitrag zur Verhütung weiterer Straftaten.
Die Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte halten im Ermittlungsverfahren 
engen Kontakt zu allen weiteren beteiligten Behörden und Personen, insbesondere zu 
den Jugendsachbearbeiterinnen und Jugendsachbearbeitern der Polizei und zu den Ju-
gendämtern.
Nach Durchführung der Ermittlungen obliegt ihnen die Entscheidung, ob ein Tatnach-
weis zu führen ist und ob unter den Voraussetzungen des § 45 Jugendgerichtsgesetz 
(JGG) von der Verfolgung abgesehen werden kann. Dabei ist besonderes Augenmerk 
auf die Anregung erzieherischer Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 JGG zu richten. Vor-
nehmlich ist die Durchführung dieser Maßnahmen im Rahmen der Projekte „Gelbe 
Karte“ (vormals Diversionstage) in Betracht zu ziehen. Kommt ein Absehen von der 
Verfolgung aus erzieherischen Gründen nicht in Betracht, wird zeitnah Anklage erho-
ben oder Antrag auf Entscheidung im Vereinfachten Jugendverfahren gestellt. Das Ver-
einfachte Jugendverfahren bietet Möglichkeiten für eine zeitnahe Reaktion und sollte 
daher vermehrt als Verfahrensalternative angestrebt werden.
Die Staatsanwaltschaften stimmen mit den Kreispolizeibehörden die notwendigen Ver-
fahrensabläufe der Vorrangigen Jugendverfahren ab.
Sind in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Jugendlichen die Voraussetzungen für 
den Erlass eines Haftbefehls gegeben, prüft die Jugendstaatsanwältin oder der Jugend-
staatsanwalt regelmäßig, ob der Zweck der Untersuchungshaft nicht durch eine vorläu-
fige	Anordnung	über	die	Erziehung	oder	durch	andere	Maßnahmen	erreicht	oder	zur	
Haftvermeidung vorrangig die einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugend-
hilfe angeordnet werden kann. Über die betreffenden Einrichtungen der Jugendhilfe 
wird die Justiz regelmäßig informiert.
Die Jugendgerichte führen die Jugendverfahren mit Blick auf den Erziehungsgedanken 
unter Beachtung des Beschleunigungsgebots und der besonderen Bestimmungen des 
JGG durch. Sie ordnen - falls eine Einstellung nach § 47 JGG nicht in Betracht kommt 
– Erziehungsmaßregeln und dort insbesondere Weisungen an. Wenn diese nicht ausrei-
chen, wird die Straftat mit Zuchtmitteln (z. B. Arbeitsauflage oder Jugendarrest) oder 
mit Jugendstrafe geahndet. Es gilt der Grundsatz der Subsidiarität in dem gestaffelten 
Sanktionssystem des JGG.
Für die zeitnahe Vollstreckung der erkannten Maßnahme ist Sorge zu tragen. Bei einer 
Jugendstrafe mit Bewährung sieht das JGG obligatorisch die Unterstellung unter eine 
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Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer vor. Dadurch ist sichergestellt, dass 
die Jugendrichterin oder der Jugendrichter regelmäßig über den Verlauf der Bewäh-
rungszeit unterrichtet ist und auf mögliches Fehlverhalten umgehend reagieren kann.
Der Vollzug des Jugendarrestes und der Jugendstrafe wird erzieherisch gestaltet. Der 
Jugendstrafvollzug geht deshalb durch differenzierte Angebote auf den individuellen 
Förderbedarf der Gefangenen ein. Die Förderung richtet sich in besonderem Maße auf 
die	Bereiche	schulische	Bildung	und	berufliche	Qualifizierung.	Zur	Eingliederung	 in	
den Arbeitsmarkt wird mit den Arbeitsagenturen und sonstigen Einrichtungen eng zu-
sammengearbeitet. Die Entlassung wird individuell vorbereitet.
Bei der Vollstreckung von Jugendstrafe an Schultagen soll die Vollstreckungsleitung re-
gelmäßig zugleich mit der Ladung die Schulleitung davon unterrichten, wo und in 
welcher Zeit die Vollstreckung erfolgt. Dem Jugendlichen oder Heranwachsenden kann 
auch aufgegeben werden, die Ladung der Schulleitung vorzulegen und die Kenntnis-
nahme bescheinigen zu lassen. Entsprechendes gilt für die Vollstreckung von Freiheits-
strafen gegen Heranwachsende.
Für die Staatsanwaltschaft benennt die Behördenleitung mindestens eine Ansprechpart-
nerin oder einen Ansprechpartner für die Schulen und die Polizei.
Verantwortung für die Verhütung von Jugendkriminalität trifft im Übrigen nicht nur 
die Strafgerichte. Jugendkriminalität kann Ausdruck von Verwahrlosungszuständen in 
elterlicher Mitverantwortung sein. Gemäß § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch haben die 
Familiengerichte eine Gefährdung des Kindeswohls durch erforderliche Maßnahmen 
abzuwenden, wenn die Eltern nicht gewillt oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwen-
den.

2.5  Untere Gesundheitsbehörden

Bei Verdacht einer psychischen Störung oder einer schweren Verhaltensstörung emp-
fiehlt	es	sich,	die	speziellen	Dienste	-	wie	den	jugendpsychiatrischen	und/oder	den	ju-
gend- und schulärztlichen Dienst - der unteren Gesundheitsbehörden einzuschalten.
Suchtgefährdete oder suchtkranke Jugendliche sollten auf Hilfemöglichkeiten der 
Suchtberatungsstellen hingewiesen werden.

2.6  Ordnungsbehörden

Auf dem Gebiet der Verhütung der Jugendkriminalität werden die Ordnungsbehörden 
insbesondere bei der Überwachung jugendgefährdender Orte unter den Gesichtspunk-
ten des Jugendschutzes sowie der Einhaltung gaststätten- und gewerberechtlicher Vor-
schriften tätig.
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3.  Netzwerke der Primärprävention

Anhaltende frühkindliche Verhaltensstörungen (z.B. aggressives Verhalten, soziales 
Rückzugsverhalten) zählen zu den Indikatoren für eine spätere Suchtentwicklung, 
Delinquenz und gewalttätiges Verhalten. Daher sollten Präventionsmaßnahmen früh, 
möglichst bereits im Vorschulalter, durchgeführt werden, um einem negativen Entwick-
lungsverlauf effektiv vorzubeugen.
Vor Ort arbeiten bereits eine Vielzahl von Institutionen wie Jugendhilfe, Sucht- und 
Drogenhilfe, Schule, Kindergärten, Polizei, Kirchen, Vereine und andere Organisati-
onen zusammen, um Kindern und Jugendlichen in Risiko- und Gefährdungslagen ge-
eignete Hilfen anzubieten. Es sollte angestrebt werden, dass diese Verantwortungsträger 
in Städten und Gemeinden kleinräumig und mit dem Ziel „mehr Sicherheit“ noch 
intensiver zusammen arbeiten.
Die Jugendämter sollten dabei eine koordinierende Rolle übernehmen. Sie sollen die 
anderen Institutionen bei der Netzwerkarbeit beraten und unterstützen sowie auf die 
Vereinbarung von Zielen und Leitlinien der Netzwerkpartner hinwirken.

4.  Wesentliche Erlasse

Für die Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität bestehen über diesen Erlass 
hinaus	zahlreiche	spezifische	Regelungen,	darunter:
–   „Polizeiliche Kriminalprävention“ (RdErl. d. Innenministeriums - 42- 62-02.01 - v. 

28.9.2006)
–   „Kriminalitätsvorbeugung“ (Gem. RdErl. d. Innenministeriums - 42.1 - 2750 -, 

d. Justizministeriums - 4201 - III A.10 -, d. Ministeriums für Arbeit und Soziales, 
Qualifikation	und	Technologie	-	324	-	4370.8.1	-,	d.	Ministeriums	für	Schule,	Wis-
senschaft und Forschung - III B 4 -, d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport - I A 3 - 4291 - u. d. Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit - IV 2 - 6304.4.1 - v. 5.11.2002 - SMBl. NRW. 2051)

–   „Bearbeitung von Jugendsachen“ ((PDV 382) RdErl. d. Innenministeriums v. 
7.12.1995 (n. v.) - IV C 2 - 1591 - SMB1. NRW. 2054)

–  „Haftentscheidungshilfe im Jugendstrafverfahren“ (Gem. RdErl. d. Justizministeri-
ums - 4210 - III A. 87 -, d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales - IV 
B 2 6150 - u. d. Innenministeriums - IV D 2 - 6591/2.7 - vom 3.5. 1995 - JMBl. 
NRW. S. 133)

–   „Diversionsrichtlinien“ (Gem. RdErl. d. Justizministeriums - 4210 - III 79 - , d. 
Innenministeriums - 42 - 6591/2.4 -, d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kin-
der - 322 - 6.08.08.04 - 7863 - u. d. Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen 
und Familie - III - 2 -1122 - v. 13.7.2004)
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–  „Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren“ (Gem. RdErl. d. Justizministeri-
ums, d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales u. d. Innenministeriums 
v. 14. 3. 1995 - SMB1. NRW. 451)

–  „Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz“ (Jugendschutz-
zuständigkeitsverordnung – JuSchGZVO GV. NRW. 2003 S. 820)

–  „Netzwerke gegen Gewalt an Schulen und im schulischen Umfeld; Einrichtung von 
Arbeitsgemeinschaften bei den Kreisen und kreisfreien Städten“ (Gem. RdErl. des 
Kultusministeriums u. d. Innenministeriums v. 16.2.1994, - Bereinigte Amtliche 
Sammlung der Schulvorschriften NRW (BASS) 12-21 Nr. 9)

5.  Geltungsdauer

Dieser Erlass tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

6.  Aufhebung von Vorschriften

Den Gem. RdErl. „Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität“ d. Innenmi-
nisteriums - 42 - 6591 -, d. Justizministeriums - 4201 - III 94 -, d. Ministeriums für 
Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie - III 3 - 0312.1 - u. d. Ministeriums für 
Schule, Jugend und Kinder - 322 - 6.08.08.04 Nr. 9914/04 - v. 2. 11. 2004 (SMBl. 
NRW. 2051) hebe ich auf.
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3.3.6 Ordnung des Vorbereitungsdienstes und  
der Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen 

(Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung – OVP)

Auszug

§ 11 Ausbildung an Schulen
(1)	Die	schulpraktische	Ausbildung	findet	an	Schulen	auf	der	Grundlage	des	Kerncur-
riculums (§ 1) statt. Alle Schulen sind Ausbildungsschulen. Die Bezirksregierung ord-
net sie Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zu. Genehmigte Ersatzschulen im 
Sinne des § 100 Absatz 2 bis 4 des Schulgesetzes können mit Zustimmung des Trägers 
Ausbildungsschulen sein.
(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 
weist nach vorangegangener Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter einer Schule zu. Zuweisungen an eine Ersatzschule 
erfolgen nur nach Zustimmung des Schulträgers, der Schulleitung und der Lehramts-
anwärterin oder des Lehramtsanwärters.
(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht un-
ter Anleitung und selbstständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Handlungs-
felder des Lehrerberufs. Die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder besuchen die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Unterricht. Die Besuche dienen der 
Anleitung, Beratung, Unterstützung und Beurteilung. Die Ausbildung umfasst auch 
Unterrichtshospitationen bei Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern sowie bei 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern. Die Seminarausbilderinnen und Se-
minarausbilder legen im Benehmen mit der Lehramtsanwärterin oder dem Lehramtsan-
wärter	die	Termine	für	die	Besuche	fest.	In	den	beiden	Fächern	finden,	auch	im	Rahmen	
des selbstständigen Unterrichts, in der Regel insgesamt zehn Unterrichtsbesuche statt, 
zu denen die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter eine kurzgefasste Planung 
vorzulegen hat.
(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter soll im Verlauf der Ausbildung 
in unterschiedlichen Jahrgangsstufen sowie, soweit vorhanden, in unterschiedlichen 
Schulstufen und Bildungsgängen der jeweiligen Schulform eingesetzt werden.
(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochenstunden. Davon entfallen auf 
den selbstständigen Unterricht in zwei vollständigen Schulhalbjahren durchschnittlich 
neun Wochenstunden.
(6) Von den insgesamt im Vorbereitungsdienst zu erteilenden 18 Wochenstunden 
selbstständigen Unterrichts erhält die Schule für Ausbildungszwecke insgesamt zwei 
Anrechnungsstunden.
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(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter setzt im Benehmen mit der Seminarleiterin 
oder dem Seminarleiter die Lehramtsanwärterin oder den Lehramtsanwärter im selbst-
ständigen Unterricht ein. Dabei sind Belange der Ausbildung und Wünsche der Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter angemessen zu berücksichtigen.
(8) Über die Ausbildung hinausgehender selbstständiger zusätzlicher Unterricht kann 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern mit ihrer Zustimmung übertragen 
werden; bis zum erfolgreichen Ablegen der Unterrichtspraktischen Prüfungen jedoch 
nur im Umfang von bis zu zwei Wochenstunden. Ausbildung und Prüfung haben Vor-
rang vor der Erteilung zusätzlichen Unterrichts.
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3.4 Verordnungen und Erlasse – Dienstrecht

3.4.1 Verordnung über die Laufbahnen der Beamten  
im Lande Nordrhein-Westfalen  
(Laufbahnverordnung - LVO)

Auszug

Abschnitt IV 
Fortbildung

§ 48
(1)	Die	Beamten	sind	verpflichtet,	an	Maßnahmen	der	dienstlichen	Qualifizierung	zur	
Erhaltung oder Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten teilzunehmen.
(2) Die obersten Dienstbehörden fördern und regeln die dienstliche Fortbildung.
(3) Beamten, die durch Fortbildung ihre fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und 
dadurch ihre dienstlichen Leistungen erheblich gesteigert haben, ist nach Möglichkeit 
Gelegenheit zu geben, ihre Fachkenntnisse in höher bewerteten Dienstgeschäften anzu-
wenden. Als Nachweis besonderer fachlicher Kenntnisse im Sinne des Satzes 1 ist insbe-
sondere auch der Abschluss des Verbundstudiengangs Verwaltungsbetriebswirtschafts-
lehre und das Diplom einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie anzusehen, das 
nach einer vom Innenministerium anerkannten Prüfungsordnung erworben worden ist.
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3.4.2 Mehrarbeit und nebenamtlicher Unterricht im Schuldienst

RdErl. d. Kultusministeriums v. 11. 6. 1979 (GABl. NW. S. 296)

Auszug

I.  Mehrarbeit im Schuldienst

2.  Verpflichtung zur Leistung von Mehrarbeit

2.1   Nach § 78a LBG ist der Lehrer verpflichtet, über seine individuelle Pflichtstun-
denzahl hinaus Mehrarbeit zu leisten, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse 
es erfordern.

  Die Verpflichtung des Lehrers zur Übernahme von Mehrarbeit erstreckt sich auf 
regelmäßige und gelegentliche Mehrarbeit im Schuldienst.

  Geleistete Mehrarbeit ist grundsätzlich durch Freizeitausgleich abzugelten. Da 
dieser im Schuldienst in der Regel aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht 
möglich ist, wird Mehrarbeit im Schuldienst anstelle eines Freizeitausgleichs ver-
gütet (Ausnahmen: Verrechnung mit ausgefallenen Pflichtstunden – s. Nr. 4.2, 
Blockunterricht an Berufskollegs – s. Nr. 4.6).

2.2   Vergütbare Mehrarbeit im Schuldienst ist nur die von einem Lehrer im Rahmen 
der hauptamtlichen oder hauptberuflichen Unterrichtstätigkeit auf Anordnung 
oder mit Genehmigung über die individuelle Pflichtstundenzahl hinaus an der 
eigenen Schule oder an einer anderen Schule derselben Schulform zu leistende 
Unterrichtstätigkeit.

2.2.1  Schulformen in diesem Sinne sind:
  Grundschulen, Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufs-

kollegs, Studienkollegs für ausländische Studierende, Gesamtschulen, Weiterbil-
dungskollegs.

2.2.2   Vergütbare Mehrarbeit liegt nur bei einer Mehrbeanspruchung durch Unter-
richtstätigkeit vor. Dienstliche Leistungen, die keine Unterrichtstätigkeit dar-
stellen, sind daher keine vergütbare Mehrarbeit. Unterrichtsstunden, die als 
Mehrarbeitsstunden ausgewiesen sind, können nicht vergütet werden, wenn sie 
nicht erteilt worden sind. Dabei kommt es auf den Grund des Unterrichtsaus-
falls nicht an.

   Andererseits ist die Erteilung einer im Stundenplan des Lehrers ausgewiesenen 
und angeordneten bzw. genehmigten Mehrarbeitsstunde nicht an das Schulge-
bäude gebunden. Unterricht im vorstehenden Sinne liegt auch vor,
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2.2.2.1   wenn ein Lehrer, für den eine angeordnete oder genehmigte Mehrarbeitsstun-
de im Stundenplan ausgewiesen ist, anlässlich einer schulischen Veranstaltung 
nach den Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten am gleichen 
Tage eine Unterrichtsstunde lang Unterricht erteilt,

2.2.2.2   wenn ein Ausbildungslehrer eine im Stundenplan ausgewiesene Mehrarbeits-
stunde nicht selbst erteilt, sondern der Unterricht unter seiner Anleitung und 
in seiner Anwesenheit von einem Studienreferendar oder Lehramtsanwärter 
erteilt wird,

2.2.2.3  wenn ein Lehrer im Rahmen angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit 
Schüler der Fachschule für Sozialpädagogik betreut (Lernzielkontrolle),

2.2.2.4  wenn ein Lehrer im Rahmen angeordneter oder genehmigter Mehrarbeit bei 
einer Klassenarbeit (Klausur, Testat) die Aufsicht führt.

2.2.3   Vergütbare Mehrarbeit liegt insbesondere in folgenden Fällen nicht vor:
  –  Teilnahme an Eltern- und Schülersprechtagen,
  –   Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen und Prüfungen aller 

Art (einschließlich der Aufsicht bei Prüfungsarbeiten),
  –  Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen,
  –   Teilnahme an Schulveranstaltungen im Rahmen der Richtlinien für Schul-

wanderungen und Schulfahrten,
  –  Teilnahme an sonstigen Schulveranstaltungen (z. B. Schulfeste),
  –   Teilnahme an Schulsportfesten einschließlich der Mitwirkung als Kampf-

richter,
  –  Teilnahme und Mitwirkung am Schulgottesdienst,
  –   Teilnahme an Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft,
  –  Teilnahme und Aufsicht bei Berufsberatungen,
  –  Besuch von Schülern während der Betriebspraktika,
  –  Erledigung von Verwaltungsarbeit.

3.  Anordnung, Genehmigung und Beendigung der Mehrarbeit

3.1  Zuständigkeiten
3.1.1   Für die Befugnis zur Anordnung oder Genehmigung regelmäßiger Mehrarbeit 

gelten die in § 3 der Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des für den Schulbereich zuständigen Ministeriums (BASS 10 – 
32 Nr. 44) getroffenen Regelungen entsprechend.

3.1.2   Für die Anordnung oder Genehmigung gelegentlicher Mehrarbeit bei notwendi-
ger Unterrichtsvertretung ist der Schulleiter, für diesen oder bei dessen Abwesen-
heit der ständige Vertreter, zuständig.
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3.2  Verfahren
3.2.1   Anordnung, Genehmigung und Widerruf der Mehrarbeit bedürfen der Schrift-

form.
  Bei regelmäßiger Mehrarbeit ist der Vordruck STD 424 zu verwenden und mit 

der Änderungsmitteilung LBV (Bes) 23 der genehmigenden Schulaufsichtsbe-
hörde rechtzeitig vorzulegen.

  Die regelmäßige Mehrarbeit ist im Stundenplan des Lehrers nach Wochentag, 
Unterrichtsstunde und Klasse zu bestimmen und dauerhaft kenntlich zu machen. 
Die Bestimmung kann nur bei Neugestaltung des Stundenplans aus schulfach-
lichen Gründen geändert werden.

  Gelegentliche Mehrarbeit ist vor der Leistung formlos anzuordnen oder zu ge-
nehmigen. Es sind jedoch das Datum, der Name, die Klasse, die Stunde und (ggf. 
nachträglich) das Unterrichtsfach anzugeben. Eine Durchschrift der Genehmi-
gung oder Anordnung  ist der Schulaufsichtsbehörde unverzüglich zuzuleiten.

3.3.2   Die Anordnung oder Genehmigung sollte nur im Rahmen der vergütbaren 
Höchstgrenze unter Einbeziehung des nebenamtlichen Unterrichts erfolgen.

3.2.3  Der zu leistenden Mehrarbeit liegt kein Arbeitsvertrag zugrunde. Für einen be-
stimmten Zeitraum angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit kann nur mit 
Einverständnis der für die Anordnung oder Genehmigung zuständigen Stelle 
vorzeitig eingestellt werden. Eine einseitige „Kündigung“ durch den Lehrer ist 
unzulässig und entbindet ihn nicht von der Verpflichtung, angeordnete oder ge-
nehmigte Mehrarbeit zu leisten. Sofern Mehrarbeit ohne Zustimmung der zu-
ständigen Stelle eingestellt wird, liegt ein Verstoß gegen die Dienstpflichten vor. 

4.  Nachweis geleisteter Mehrarbeit

4.1   Für die in Nr. 2.1 VwV zu § 3 MVergV vorgeschriebene Gegenüberstellung von 
Ist- und Sollstunden zur Ermittlung der im Kalendermonat geleisteten Mehrar-
beitsstunden ist der Nachweis über geleistete Mehrarbeit im Schuldienst (Anlage 
1) zu verwenden.

4.2   Nach Nr. 2.2.3 VwV zu § 3 MVergV ist ein Arbeitsausfall, der innerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit eintritt und auf den der Beamte einen Rechtsanspruch 
hat (z. B. bei Erholungsurlaub, Erkrankung), auf die Ist-Stundenzahl in gleicher 
Weise anzurechnen, als wenn der Beamte arbeiten würde. 

  Hat der Beamte keinen Rechtsanspruch auf den Arbeitsausfall (z. B. bei Dienst-
befreiung für private Besorgungen, Arbeitsausfall wegen Störung des Dienst-
betriebes), so ist wie bei der Gewährung von Freizeitausgleich zu verfahren. 
Letzteres bedeutet, dass die ausgefallenen Pflichtstunden eines Lehrers auf die 
Ist-Stundenzahl nicht angerechnet werden dürfen, sondern mit geleisteter Mehr-
arbeit zu verrechnen sind. Verrechnungszeitraum ist der Kalendermonat.
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4.3  Ist-Stunden sind
 –  geleistete Pflicht-Unterrichtsstunden,
 –   ausgefallene Pflicht-Unterrichtsstunden (anrechenbare Ausfallstunden), sofern 

auf den Unterrichtsausfall ein Rechtsanspruch besteht oder eine andere dienst-
liche Tätigkeit ausgeübt wurde,

 –  geleistete Mehrarbeits-Unterrichtsstunden.
 Soll-Stunden sind
  die von einem Lehrer zu leistenden individuellen Pflichtstunden, die in der Un-

terrichtsverteilungsdatei (UVD) 221 ausgewiesen sind.
4.4   Auf die Ist-Stunden anrechenbare Ausfallstunden sind solche, auf deren Gewäh-

rung aufgrund von Rechtsnormen oder des Tarifrechts ein Anspruch besteht.
4.4.1  Anrechenbare Ausfallstunden liegen vor bei Unterrichtsausfall
 –  an gesetzlichen Feiertagen,
 –  an Ferientagen,
 –  an Krankheitstagen,
 –   bei Beurlaubung unter Fortzahlung der Dienstbezüge (mit Ausnahme privater 

Besorgungen) und Dienstbefreiung aus den in § 52 BAT genannten Gründen,
 –  infolge Wahrnehmung einer Nebentätigkeit nach § 67 LBG.
4.4.2   Anrechenbare Ausfallstunden liegen ferner vor bei Unterrichtsausfall infolge 

Wahrnehmung anderer dienstlicher Tätigkeiten, z. B. bei Teilnahme
 –  an Eltern- und Schülersprechtagen,
 –  an Konferenzen und Dienstbesprechungen,
 –  an Prüfungen,
 –  an Schulveranstaltungen,
 –   an zugleich im dienstlichen Interesse liegenden Fortbildungsveranstaltungen,
 –  an Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft,
 –  an sonstigen dienstlichen Veranstaltungen,
 –  bei Erledigung von Verwaltungsarbeit.
  Als dienstliche Tätigkeiten in diesem Sinne gelten nicht die Zeiten der Unter-

richtsvor- und -nachbereitung.
4.5   Nicht anrechenbare Ausfallstunden liegen vor bei Pflichtstundenausfall wegen 

Abwesenheit der Schüler, z. B. in folgenden Fällen:
 –   bei wetterbedingtem Unterrichtsausfall (Schulfrei wegen Hitze oder Glatteis 

u. a.),
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 –  bei Schulwanderungen und Schulfahrten, 
 –  bei Betriebspraktika,
 –   bei vorzeitigem Schulfrei am letzten Tag vor den Ferien bzw. am Tag der Zeug-

nisausgabe,
 –   bei Störung des Dienstbetriebes (z. B. Unbenutzbarkeit von Klassenräumen, 

Ausfall der Heizung, Wasserrohrbruch und bei Verstößen von Schülern gegen 
die Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht) sowie wegen noch nicht ein-
gerichteter Eingangsklassen zu Beginn des Schuljahres,

 –  bei vorzeitigem Unterrichtsfrei der Abschlussklassen.
  Gleiches gilt bei der Schließung von Klassen aus gesundheitlichen Gründen.
  Pflichtstundenausfall in diesen Fällen ist dennoch, jedoch nur in dem zeitlichen 

Umfang als geleistete Arbeitszeit zu rechnen (anrechenbar als Ist-Stunden), in 
dem der Lehrer anstelle des Unterrichtseinsatzes auf Anordnung des Schulleiters 
zeitgleich anderweitig dienstlich tätig wird.

4.6   Bei der Erteilung von Blockunterricht an Berufsschulen ist Mehrarbeit während 
einer Blockphase durch Minderarbeit in anderen Blockphasen während eines 
Schuljahres auszugleichen. 

  In diesen Fällen kann Mehrarbeit nur dann vergütet werden, wenn sich am Ende 
des Schuljahres bei der Ist- und Sollgegenüberstellung unter Verwendung des 
Nachweises über geleistete Mehrarbeit im Schuldienst (Anlage 1) ergibt, dass der 
Lehrer in diesem Schuljahr Unterricht über seine individuell festgesetzte Pflicht-
stundenzahl hinaus erteilt hat. 

  Die Abrechnung hat nach Ablauf des Schuljahres zu erfolgen.

8.

Auch nicht vollbeschäftigte hauptamtliche und hauptberufliche Lehrer sind zur Ertei-
lung von Mehrarbeit verpflichtet, sofern zwingende dienstliche Gründe dies erfordern. 
Sie sollen jedoch nur zur Leistung von gelegentlicher Mehrarbeit herangezogen werden.
Es bestehen keine Bedenken, nebenberuflichen Lehrern im Bedarfsfall Vertretungsun-
terricht mit ihrem Einverständnis zu übertragen. Dieser ist ab der ersten Stunde ver-
gütbar.
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3.4.3 Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz

(VO zu § 93 Abs. 2 SchulG)

Auszug

§ 2 Wöchentliche Pflichtstunden der Lehrerinnen und Lehrer
(1)  Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden der Lehrerinnen und Lehrer beträgt 
in der Regel:
1. Grundschule  28
2.  Hauptschule  28
3.  Realschule  28
4.  Gymnasium  25,5
5.  Gesamtschule  25,5
6.  Berufskolleg  25,5
7.  Förderschule  27,5
8.  Schule für Kranke  27,5
9.  Weiterbildungskolleg
 a) Abendrealschule  25
 b) Abendgymnasium  22
 c) Kolleg (Institut zur Erlangung der Hochschulreife)  22
10.  Studienkolleg für ausländische Studierende 22
Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden wird für Lehrerinnen und Lehrer an den 
in den Nummern 4 bis 8 genannten Schulformen innerhalb eines Zeitraumes von zwei 
Schuljahren jeweils für die Dauer eines Schuljahres auf die volle Stundenzahl aufgerun-
det und für die Dauer des folgenden Schuljahres auf die volle Stundenzahl abgerundet.
(...)
(4)  Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrerin oder eines Lehrers 
kann vorübergehend aus schulorganisatorischen Gründen um bis zu sechs Stunden 
über- oder unterschritten werden. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll 
in der Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen Lehrkraft erfolgen, wenn sie über 
zwei Wochen hinaus andauert. 
Die zusätzlich oder weniger erteilten Unterrichtsstunden sind innerhalb des Schuljahres 
auszugleichen, ausnahmsweise im folgenden Schuljahr. 
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(5)  Für die ständige Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben, zum Ausgleich 
besonderer unterrichtlicher Belastungen, für die Mitgliedschaft im Lehrerrat und für 
die Tätigkeit als Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen können die Schulen über 
folgende Anrechnungsstunden je Stelle (Grundstellen gemäß § 7 Absatz 1 zuzüglich 
Ganztagszuschlag gemäß § 9 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 6) verfügen

Primarstufe:
Grundschule     0,2

Sekundarstufe I:
Hauptschule     0,6
Realschule     0,5
Gymnasium     0,5
Gesamtschule     0,5

Sekundarstufe II:
Gymnasium     1,2
Gesamtschule     1,2

Berufskolleg:
Berufsschule (einschl. Berufsorientierungsjahr  
und Berufsgrundschuljahr)    0,5
Fachschule     1
Berufsfachschule, Fachoberschule   1,2

Förderschule:
(alle Förderschwerpunkte)    0,4
Schule für Kranke    0,4

Weiterbildungskolleg: 
       1.
Über Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungsstunden entscheidet die Lehrer-
konferenz auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters. Die Verteilung der An-
rechnungsstunden im Einzelnen obliegt der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter 
Berücksichtigung der jeweiligen besonderen Inanspruchnahme der Lehrerinnen und 
Lehrer, soweit sich diese nicht aus dem Inhalt des Amtes ergibt. 
(6)  Werden Aufgaben der Schulleitung wahrgenommen, wird die individuell zugeteilte 
Leitungszeit gemäß § 5 auf die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden angerechnet.
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3.4.4 Verordnung über beamtenrechtliche und  
disziplinarrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich  

des für den Schulbereich zuständigen Ministeriums

geändert am 21. Januar 2013

Auszug

§ 1 Allgemeines
(5) Die Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle der Lehrerinnen und Lehrer an öffentli-
chen Schulen werden unbeschadet entgegenstehender Regelungen in den nachstehend 
aufgeführten Angelegenheiten ab dem 1. August 2013 durch die Schulleiterinnen oder 
Schulleiter wahrgenommen:
1. Auswahl für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe,
2.  Entlassung auf eigenen Antrag,
3.   Anordnung, Genehmigung und Ablehnung von Dienstreisen im Innland sowie 

das angrenzende Ausland,
4.   Erteilung von einfachen Dienstzeugnissen gemäß § 93 Absatz 2 Satz 1 Landesbe-

amtengesetz über die Tätigkeit an der Schule,
5.  Anordnung und Genehmigung und Widerruf von Mehrarbeit und
6.   Genehmigung und Ablehnung von Sonderurlaub gemäß §§  25, 26, 28, 29 und 

33 Absatz 1 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung.
Bei der Wahrnehmung der in Satz 1 genannten Aufgaben erhält die Schulleiterin oder 
der Schulleiter Beratung und Unterstützung durch die für die Dienstaufsicht zuständige 
Schulaufsichtsbehörde.
(6) Die oberen Schulaufsichtsbehörden werden ermächtigt, zu Beginn eines Schulhalb-
jahres über die in Absatz 5 genannten Zuständigkeiten hinaus folgende Zuständigkeiten 
auf eine Schulleiterin oder einen Schulleiter zu übertragen, wenn dies schriftlich durch 
die Schulleiterin oder den Schulleiter im Einvernehmen mit der Schulkonferenz bean-
tragt worden ist:
1. Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe (Einstellung) und
2. Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin oder eines Beamten auf Lebenszeit.
(7) Dienstliche Beurteilungen gemäß § 93 Landesbeamtengesetz im Bereich öffent-
licher Schulen erstellen
1.  in der Probezeit, vor einer Beurlaubung zum Auslandsschuldienst, zur Wahrneh-

mung von Aufgaben der Entwicklungshilfe oder zu vergleichbaren Aufgaben so-
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wie vor einer Verwendung im Hochschuldienst sowie vor einer Übertragung des 
ersten Beförderungsamtes einer Laufbahn (soweit kein Leitungsamt im Sinne des 
§ 60 Abs. 1 Schulgesetz) die Schulleiterinnen und Schulleiter,

2.  abgesehen von den in Nummer 1 geregelten Fällen im Bereich der Schulen, für 
die die Schulämter die Dienstaufsicht ausüben, die Schulämter,

3.   abgesehen von den in den Nummern 1 und 2 geregelten Fällen die oberen Schul-
aufsichtsbehörden.

§ 2 Beamtenverhältnis
(3) Die Ausübung der Befugnis zur Ernennung und Entlassung wird im Rahmen der 
durch § 1 Abs. 5 und 6 übertragenen Aufgaben einer dienstvorgesetzten Stelle im Ein-
vernehmen mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium auf die Schulleite-
rinnen und Schulleiter übertragen.

§ 6 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 1 Abs. 5 und 6 
treten  zum 1. August 2013 in Kraft. 
(2) Die Übertragung der in § 1 Absatz 5 genannten Zuständigkeiten auf Schulleite-
rinnen und Schulleiter der Grundschulen erfolgt zum 1. August 2015.
(3)	In	Auflösung	befindliche	Schulen	sind	von	der	Übertragung	der	in	§	1	Abs.	5	ge-
nannten Zuständigkeiten ausgenommen.
(4)  Die oberen Schulaufsichtsbehörden werden ermächtigt, zu Beginn eines Schul-
halbjahres die in § 1 Abs. 5 und 6 genannten Zuständigkeiten auf eine Schulleiterin 
oder	einen	Schulleiter	einer	Grundschule	oder	einer	in	Auflösung	befindlichen	Schule	
zu übertragen, wenn dies schriftlich durch die Schulleiterin oder den Schulleiter im 
Einvernehmen mit der Schulkonferenz beantragt worden ist.
(5)Schulleiterinnen und Schulleiter  von Schulen, die am Modellvorhaben „Selbststän-
dige Schule“ teilgenommen haben, und Schulleiterinnen und Schulleiter, denen bereits 
Aufgaben der dienstvorgesetzten Stelle auf Antrag übertragen worden sind, nehmen ab 
dem 1. August  2013 die in § 1 Abs. 5 und Absatz 6 genannten  Zuständigkeiten wei-
terhin wahr. Auf Antrag im Einvernehmen mit der Schulkonferenz können die Schullei-
terinnen und Schulleiter von den Aufgaben des § 1 Absatz 6 entbunden werden. Diese 
Verordnung tritt Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.
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3.4.5 Erlass ‚Tarifbeschäftigte’

Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Tarifbeschäftigten; 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich  

des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

geändert am 27. Januar 2013

Auszug

3.   Zuständigkeit in besonderen Fällen bei Lehrkräften im Tarifbeschäftigungsver-
hältnis und dem sonstigen tariflichen Personal an Schulen nach Nr. 2.1.

3.1   Die Zuständigkeitsregelungen nach der Verordnung über beamtenrechtliche 
und disziplinarrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des für den 
Schulbereich zuständigen Ministeriums, einschließlich der Übertragungsrege-
lungen auf Antrag der Schulen, in der jeweils geltenden Fassung (BASS 10-32 
Nr.	44)	finden	entsprechende	Anwendung.

  Bei der Wahrnehmung der nachstehend genannten Aufgaben erhält die Schul-
leiterin oder der Schulleiter Beratung und Unterstützung durch die zuständige 
Personalakten führende Dienststele:

3.1.1  Einstellungen
3.1.1.1  Auswahl für die Übernahme in befristete oder unbefristete Beschäftigungsver-

hältnisse
3.1.1.2  Im Falle der Übertragung der entsprechenden Zuständigkeit auch der Einstel-

lung mit Ausnahme der Eingruppierung und Stufenzuordnung
3.1.2   Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses durch Auflösungsvertrag (§ 33 

Abs. 1 TV-L) oder eigene Kündigung durch die Tarifbeschäftigten
3.1.3   Anordnung, Genehmigung und Ablehnung von Dienstreisen im Inland sowie 

in das angrenzende Ausland
3.1.4  Erteilung eines Zeugnisses (§ 35 TV-L)
3.1.5  Anordnung, Genehmigung und Widerruf von Mehrarbeit
3.1.6   Entscheidung über Anträge auf Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung (§ 28 und 

§ 29 TV-L) in Anwendung der für vergleichbare Beamte geltenden Bestim-
mungen.












